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Editorial

Im April 2012 führte die Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg den 6. Tag 
der Wissenschaft durch. In zahlreichen Vorträgen zu dem Thema »Moderne Kriminalitäts-
bekämpfung – Aktuelle Techniken und Methoden« kamen Vertreter verschiedener Wissen-
schaftsgebiete und Praktiker aus Polizei und  Justiz zu Wort.

Unbestritten haben heute Wissenschaft und Technik neue Möglichkeiten der Kriminalitäts-
bekämpfung eröffnet, aber auch neue Kriminalitätsformen wie Phishing, Skimming oder
Cybermobbing hervorgebracht. Digitalisierung, internationale Verflechtung bei vielen Delik-
ten, schnelles und professionelles Aufrüsten in Technologie und Technik in vielen Kriminali-
tätsfeldern erfordern im Gegenzug nicht nur ebensolches, sondern nach Möglichkeit besse-
res und vorausschauendes Agieren der Polizei.
Das bedeutet konkret: Wissen über notwendige Konsequenzen aktueller Entwicklungen der 
Kriminalitätslage muss so früh wie möglich aufgebaut werden, um den Reaktionszeitraum 
zu vergrößern und das volle Innovationspotenzial für Ermittlung sowie Prävention ausnut-
zen zu können.
Wie gehen die Sicherheitsbehörden mit diesen Herausforderungen um? Welche Rolle spie-
len einzelne polizeiliche Methoden wie z. B. die digitale Forensik, die Geophysik, die poli-
zeiliche Rückfallprävention bei Sexualdelinquenten oder neue Technologien wie weiterent-
wickelte DNA-Analysemöglichkeiten? Welchen Beitrag kann die Forschung leisten? Diese 
und andere Fragen wurden diskutiert. 
Als Fazit lässt sich feststellen: 
Um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, muss es eine breite Vernetzung zwi-
schen einzelnen Wissenschaftsdisziplinen, Sicherheitsbehörden, öffentlicher Verwaltung, 
Forschung und Lehre geben.

In diesem Heft finden Sie Beiträge zu den Referaten des 6. Tages der Wissenschaft. Außer-
dem wird über weitere an der Fachhochschule bearbeitete Themen berichtet. Dazu sei 
insbesondere auf die Artikel zur molekulargenetischen Untersuchung von Pflanzen und 
zum Einsatz von Markierungsmitteln mit synthetischer DNA hingewiesen. Diese beiden Ar-
beiten sind als Bachelor-Thesen an unserer Fachhochschule verteidigt worden. Sie bele-
gen die Fähigkeit von Studierenden, auch komplizierte wissenschaftliche Themenstellun-
gen erfolgreich zu bewältigen.

Rainer Grieger 
Präsident

Editorial
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Verbrechensbekämpfung im digitalen Zeitalter

OK-Netzwerke verfügen über eine flexible 
Logistik und weltweit verzweigte Finanz-
transaktionsmöglichkeiten. Zentraler Aspekt 
für OK ist die veränderte Kommunikation mit 
all ihren Möglichkeiten der Anonymisierung 
und Informationsverschlüsselung des mobi-
len, nomadisierenden Zugangs zu Daten-
netzen. Mittlerweile werden im Rahmen sog. 
»Underground Economy« komplette Infra-
strukturen inklusive der zur Begehung von 
Straftaten erforderlichen Schadprogramme 
im Internet angeboten, die insbesondere in 
den Bereichen Erpressung oder Betrug Ver-
wendung finden.1 
Fazit: OK ist in der globalen virtuellen und 
digitalen Welt angekommen.
Der Terrorismus/Extremismus ist in dieser 
digitalen Welt schon längst ein »Global 
Player« geworden. Mit den heutigen techni-

1. OK und Terrorismus

Kriminologie und Kriminalistik stehen 
heutzutage vor ganz neuen Herausforde-
rungen, signifikant sind hier die internatio-
nalen Verflechtungen bei einer Vielzahl 
von Delikten und Phänomenen. Dachte 
man früher bei OK an die klassische italie-
nische Mafia oder die Triaden, haben wir 
es heute mit eher netzwerkartigen Struktu-
ren zu tun, die nach Gewinnmaximierungs-
prinzipien vorgehen und folglich in wesent-
lich flexibleren Allianzen kooperieren. 
Staatsgrenzen spielen dabei schon lange 
keine Rolle mehr. Allein in Deutschland 
wurden im Jahr 2010 rund 600 OK-Ermitt-
lungsverfahren geführt, ein Großteil der 
Gruppierungen weist dabei internationale 
Bezüge auf.

Verbrechensbekämpfung im  
digitalen Zeitalter
Kriminalistik und Kriminologie im Spiegel von  
Gegenwart und Zukunft

Sabine Vogt

Kriminalistik und Kriminologie sind heute unbestritten die Grundlage für eine erfolgreiche 
Kriminalitätsbekämpfung. Digitalisierung, schnelle technologische Innovationszyklen, das 
»technische Aufrüsten« des polizeilichen Gegenübers, eine zunehmende Komplexität von 
Ermittlungsverfahren, die internationale Verflechtung der Organisierten Kriminalität (OK), 
das Phänomen des internationalen Terrorismus und nicht zuletzt die Ereignisse um den 
»Nationalsozialistischen Untergrund« (NSU) erfordern die permanente Weiterentwicklung 
der kriminalistischen und kriminologischen Methoden und Fähigkeiten. Als kriminalpolizei-
liche Zentralstelle des Bundes obliegt dem BKA die Erforschung und Entwicklung polizei-
licher Methoden und Arbeitsweisen der Kriminalitätsbekämpfung – auch im internationalen 
Kontext der Sicherheitsforschung.
Anhand von Beispielen wird der aktuelle Stand der Kriminalistik und Kriminologie darge-
stellt. Themen sind die Operative Fallanalyse, Erkenntnisse der Terrorismus-/Extremis-
musforschung sowie der Stand der Dunkelfeldforschung. Zudem werden die Herausforde-
rungen beleuchtet, die sich aus einer straftäterseitig verstärkten Nutzung von modernen 
Kommunikationsmitteln ergeben, wie z. B. die zunehmende Verschlüsselung verfahrens-
relevanter Kommunikation oder Ansatzpunkte zur Bewältigung digitaler Massendaten. 
Letztlich geht es um die Frage, wie die Weiterentwicklung von Kriminalistik und Kriminolo-
gie in einer zunehmend komplexen Welt gestaltet werden kann. Technologische »Früh-
erkennung« wie der sog. »Technologie-Radar« ist dabei ein Ansatzpunkt, aber auch die 
Einbindung des Know-how externer Forschungs- und Entwicklungsinstitute. Die internati-
onale Vernetzung mit Partnern und die Bildung von Kooperationen sind voranzutreiben.
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erhoben. Ziel der Studie war es, die jewei-
ligen Lebensumstände im biographischen 
Verlauf zu beleuchten, die die Anbindung 
an ideologisch orientierte Umfelder be-
günstigen und zur Begehung von Strafta-
ten aus dem Bereich der politisch motivier-
ten Kriminalität führen. Als Besonderheit 
der Studie ist hervorzuheben, dass sowohl 
rechts- bzw. linksorientierte als auch Per-
sonen aus dem islamistischen Umfeld ein-
bezogen wurden. 
Als zentrale Befunde für präventive Über-
legungen können festgehalten werden: 

 – Bei den 39 untersuchten Akteuren aus 
ideologisch unterschiedlich orientierten 
Milieus wurden Gemeinsamkeiten 
hinsichtlich ihrer psychosozialen  
Entwicklungsprozesse festgestellt. 
Hierzu gehören z. B. strukturell und 
emotional gestörte Familiensysteme, 
Miss-verhältnisse zwischen den Anfor-
derungen des Umfeldes (Familie, 
Freunde, Schule etc.) und den 
verfügbaren Möglichkeiten, diesen 
gerecht zu werden, Brüche in Bildungs- 
und Berufskarrieren.

 – Terroristen und Extremisten 
unterscheiden sich hinsichtlich ihrer 
sozialen Merkmale nicht grundlegend 
von anderen Straftätern, die sich nicht 
in extremistische bzw. terroristische 
Umfelder sozialisieren.

 – Religion und Politik spielten für die 
meisten Befragungsteilnehmer eher nur 
am Rande eine Rolle. Im Vordergrund 
standen vielmehr soziale Aspekte  
wie Zusammenhalt in der Gruppe, so-
ziale Anbindung, emotionaler Rückhalt 
usw.

 – Das Einstiegsalter in die jeweiligen Sze-
nen ist relativ gering, beim Rechts-
extremismus beispielsweise zwischen 
12 und 14 Jahren.

Diese Feststellungen bedeuten zumindest 
für den Bereich der Primärprävention, 
dass phänomenübergreifende Gewaltprä-

schen Mitteln ist eine Art »Do-it-yourself-
Terrorismus« möglich geworden, d. h., je-
des Individuum kann einen größeren 
terroristischen Akt propagieren, planen und 
durchführen, ohne auf die Anwesenheit an-
derer angewiesen zu sein oder ohne sich 
der Autorität einer Organisation unterwer-
fen zu müssen. Insgesamt ist ein Trend 
weg von den in der Realwelt existenten 
Gruppen mit eindeutiger Programmatik hin 
zu losen Verbindungen über Internetplatt-
formen zu beobachten.
Zudem werden moderne Kommunikations-
mittel – vor allem das Internet – von terro-
ristischen Gruppierungen genutzt, um  
 einerseits die Anhängerschaft zu radikali-
sieren und zu instruieren und um anderer-
seits neue Anhänger zu rekrutieren.
Aber was ist wirklich bekannt – warum wird 
jemand zum Terroristen? Was sind die trei-
benden Faktoren? So wenig es eine allge-
meingültige Definition für den Begriff Terro-
rismus gibt, so wenig existiert ein 
allgemeingültiger Erklärungsansatz für den 
gesamten Bereich der politisch motivierten 
Kriminalität. Ein gängiges Erklärungsmo-
dell basiert auf dem theoretischen Bezugs-
rahmen der »Ursachen-Trias« aus den drei 
Bezugsgrößen Person (die agierenden ter-
roristischen Akteure), Ideologie (das Ideen-
gebäude, welches zu den Taten motiviert) 
und Umfeld (gesellschaftliche und kulturel-
le Umgebung, aus der heraus oder in der 
Terrorismus geschieht). Das jeweils spezifi-
sche Interaktionsgeschehen dieser drei 
Eckpunkte befindet sich in einem fortwäh-
renden dynamischen Prozess und ent-
scheidet über die jeweils spezifischen ter-
roristischen Ausdrucksformen. Nationale 
und internationale Forschung sind sich ei-
nig, dass der Ideologie dabei eine eher ge-
ringere Bedeutung zukommt. 
In den Jahren 2004–2008 führte das BKA, 
die Forschungsstelle Terrorismus/Extre-
mismus im Kriminalistischen Institut, in Ko-
operation mit der Universität Duisburg-Es-
sen eine Studie durch, in deren Rahmen 
die Biografien von 39 (vornehmlich inhaf-
tierten) Extremisten bzw. Terroristen unter-
sucht worden sind. Die Biografien wurden 
im Rahmen von persönlichen Interviews 

Der Trend ent- 
wickelt sich weg von 
den in der Realwelt 
existenten Gruppen 
mit eindeutiger 
Programmatik hin 
zu losen Verbindun-
gen über Internet-
plattformen.
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Verbrechensbekämpfung im digitalen Zeitalter

Statistisches – Entwicklung des Fallauf-
kommens und der Schadenssummen
Das Phishing hat in den letzten Jahren 
stark zugenommen. 2010 wurden dem 
Bundeskriminalamt 5331 Sachverhalte im 
Phänomenbereich Phishing gemeldet. Im 
Vergleich zum Jahr 2009 (2923 Fälle) be-
deutet dies einen Anstieg der Fallzahlen 
um mehr als 82 % (s. Abb. unten)2.
Die Anstrengungen des Aushebelns von 
Sicherheitsmechanismen lohnen sich, da 
der Taterfolg häufig hohe Gewinnsummen 
verspricht. Die Schäden durch Phishing im 
Online-Banking sind in den letzten Jahren 
ebenso wie die gemeldeten Sachverhalte 
gestiegen. 2010 betrug die Schadenssum-
me pro Fall durchschnittlich 4000 € (s. Abb. 
S. 10)3.

Dunkelfeld
Die Dunkelziffer im Phänomenbereich des 
Phishing wird weiterhin als hoch eingestuft. 
Ausschlaggebend hierfür sind u. a. ein ge-
ringes Anzeigeverhalten der Betroffenen, 
die informell von den Bankinstituten gere-
gelten Fälle sowie die Tatsache, dass viele 
Sachverhalte nicht entdeckt werden.

2.2 Botnetze
Botnetze sind ein Zusammenschluss von 
mit Schadsoftware infizierten Rechnern 
(sog. Zombies), die über einen Command & 
Control Server gesteuert werden (z. B. für 
DDos-Attacken). Neben der Steuerung ein-
zelner Rechner oder ganzer Rechnerzu-

ventionsansätze geprüft werden sollten. 
Die Befunde sollten allerdings nicht dazu 
verleiten, ideologische Fragen bei der Ent-
wicklung von Präventionsprojekten/-strate-
gien gegen Extremismus völlig außer Acht 
zu lassen.

2. Cybercrime

Das Internet ist unbestritten der treibende 
Faktor unserer Zeit – im Guten wie im 
Schlechten. Verfügbares Weltwissen, 
schneller Informationsaustausch auf der ei-
nen Seite – Radikalisierung von Terroris-
ten, Anleitungen zum Bombenbau, Bedro-
hung nationaler Infrastrukturen durch 
Hacking, Botnetzattacken etc. auf der an-
deren Seite. 
Auch wenn es von wissenschaftlicher Seite 
noch keine feste Definition des Begriffs Cy-
bercrime gibt, prägen derzeit zwei gängige 
Phänomene das Bild:

2.1 Phishing
Mittels Phishing stehlen Täter die Authenti-
sierungsdaten und -informationen ihrer Op-
fer über das Internet. Dabei setzen sie 
Phishing-Mails und Phishing-Websites  
ein, die vorgeben, eine bekannte und ver-
trauenswürdige Internetseite zu sein bzw. 
ein vertrauenswürdiger Absender. Diese 
Phishing-Websites und Phishing-Mails sol-
len den Empfänger (das potenzielle Opfer) 
dazu bewegen, die persönlichen Daten 
preiszugeben.

Quelle:  Bundeslagebild Cybercrime 2010
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 – sinkenden Preisen für IT, 
 – einer zunehmenden Anzahl 

unterschiedlicher Speichermedien als 
digitale Beweismittel in 
Ermittlungsverfahren (viele Terabyte).

Die Speichermedien, die als digitale Be-
weismittel in Betracht kommen, sind viel-
fältig geworden. Zusätzlich haben sich die 
Speicherkapazitäten enorm verändert. Vor 
20 Jahren konnte man auf Disketten bis zu 
1 MB an Informationen speichern, auf 
Festplatten bis zu 100 MB. Heutzutage 
verfügen Speicher im Internet bis zu  
60 000 MB (= 60 GB), DVD, USB-Sticks, 
Speicherkarten bis zu 128 GB, Datensi-
cherungsbänder bis zu 3 Terabyte und 
Festplatten bis zu 4 Terabyte.
Dass dies nicht das Ende der Entwicklung 
im Bereich Speichermedien ist, zeigt das 
Thema Cloud Computing: Private Daten 
werden nicht mehr ausschließlich lokal auf 
dem eigenen PC abgelegt, sondern auch 
auf sog. Online Storages – virtuellen Fest-
platten auf Servern unterschiedlicher An-
bieter, die sich in der sog. Cloud7  befinden 
und auf die via Internet zugegriffen wird. 
Dies bietet zunächst einmal den Vorteil, 
von überall und jederzeit auf die Daten  
zugreifen zu können sowie anderen Nut-
zern unkompliziert Zugang gewähren zu 
können. Ferner wird das Risiko des  
Datenverlusts minimiert, da die Daten au-
ßerhalb des eigenen Rechners auf profes-

sammenschlüsse hat der Täter über die 
aufgespielte Schadsoftware zudem Zugriff 
auf die Inhalte jedes einzelnen Rechners. 
Über die Größe von Botnetzen bzw. die An-
zahl der zu einem Botnetz zugehörigen 
Rechner lassen sich nur geschätzte Anga-
ben machen: Das »Storm-Botnetz« wurde 
2007 anhand der versendeten Spams auf 
eine Größe von 1 bis 10 Mio. Rechner ge-
schätzt4. Dem »Conficker-Botnetz« wurden 
2008 fast 9 Mio. infizierte Systeme zuge-
rechnet5 und das »Zeus-Botnetz« wird von 
Microsoft derzeit auf 13 Mio. infizierte 
Rechner geschätzt6.
Der Aspekt der Infrastruktur macht Botnet-
ze auch für OK-Gruppierungen interessant. 
Das Interesse liegt hier auf der Schaffung 
von Botnetzen, dem Betreiben, dem Nut-
zen und dem Verkaufen von Botnetzen so-
wie dem vielfältigen Missbrauch der über 
Botnetze gewonnenen Daten der Opfer.

3. Herausforderungen

3.1 Digitalisierung
Abgesehen von diesen hier nur ansatzwei-
se dargestellten Bedrohungslagen stellt 
sich im konkreten Fall nun die Frage für den 
Kriminalisten: Was bedeutet die digitale 
Welt für die tägliche Arbeit? Die zunehmen-
de Digitalisierung der Welt führt zu
 – einer starken Verbreitung von 

Speichermedien mit zunehmenden 
Speicherkapazitäten,

Quelle: Bundeslagebild Cybercrime 2010
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wie Erstellungs- und Änderungsdatum 
kann hilfreich sein.
Zudem beschreitet das BKA seit Mitte 2010 
einen neuen Weg: Neben der Datenredukti-
on durch Filtern werden zur inhaltlichen Da-
tenauswertung moderne Analysemethoden 
erarbeitet. Dazu wurden im Kriminalisti-
schen Institut drei Prototypen zum »Informa-
tion Retrieval« (computergestütztes Suchen 
nach komplexen Inhalten) entwickelt.
Alle diese Maßnahmen dienen bereits jetzt 
der Unterstützung der polizeilichen Arbeit, 
da Ermittler und Auswerter so einen schnel-
leren Überblick über die Inhalte der zu un-
tersuchenden Dateien erhalten. Mit den 
bisher praktizierten Methoden war dies 
nicht oder nur eingeschränkt zu erreichen.
Ziel zukünftiger Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten ist es, Lösungen zu entwi-
ckeln, um große Datenmengen noch bes-
ser und schneller inhaltlich aufbereiten zu 
können. Die bisher entwickelten Prototypen 
sind dabei ein erster Schritt auf dem Weg 
zur »intelligenten« Datenanalyse, d. h. zum 
Extrahieren von impliziten, noch unbekann-
ten Informationen aus Daten – dem Data 
Mining (Unterstützung bei der Suche nach 
relevanten Informationen).
Dennoch bleibt hervorzuheben: Aufgrund 
der Komplexität der zu untersuchenden 
Daten auf absehbare Zeit ist eine automati-
sierte Trennung von relevanten/irrelevan-
ten Daten nicht möglich. Dies verbleibt 
letztlich in der Verantwortung des Ermitt-
lers/Auswerters.

3.4 Neue Technologien
Technologisch stellen die schnellen Inno-
vationszyklen sowie die Vielfalt und Kom-
plexität von Technologien, mit der die Si-
cherheitsbehörden heutzutage konfrontiert 
werden, eine weitere Herausforderung dar, 
die aber auch als Chance genutzt werden 
kann. Ein Ansatzpunkt muss daher sein, 
diese schnellen Veränderungen einer sys-
tematischen Beobachtung zuzuführen und 
sie mit Blick auf ihre Relevanz für polizeili-
ches/kriminalistisches Handeln zu bewer-
ten. Das BKA führt dazu ein sog. »Techno-
logiemonitoring« durch.
Ziele: Aufbau von Wissen über eventuelle 

sionellen Storage-Systemen in Rechenzen-
tren der Cloud-Provider gelagert werden.
Die kriminalistische IT-Beweissicherung 
stellt diese Entwicklung jedoch vor beson-
dere Herausforderungen, da im Rahmen 
strafprozessualer Maßnahmen möglicher-
weise nicht mehr alle relevanten Daten di-
rekt vor Ort lokalisiert und gesichert wer-
den können.

3.2 Kryptierte Daten
Im Rahmen der Datenträgeruntersuchung 
digitaler, in Ermittlungsverfahren aufgefun-
dener Asservate werden immer häufiger 
verschlüsselte Container oder gar vollstän-
dig verschlüsselte Festplatten entdeckt – 
eine Entwicklung, die kaum verwundert: 
Leistungsfähige Verschlüsselungsprogram-
me (z. B. die Software »TrueCrypt«) stehen 
für jedermann kostenlos zur Verfügung 
und sind unkompliziert zu bedienen. Daher 
ist die Prognose naheliegend, dass zu-
künftig immer häufiger Verschlüsselung 
eingesetzt wird. Hier bedarf es aus polizei-
licher Sicht einer intensiven Befassung mit 
der Thematik – und ausgebildeter Exper-
ten/Spezialdienststellen – sowie der Zu-
sammenarbeit mit Dritten. 

3.3 Massendaten
Eine wesentliche Herausforderung stellt 
unter kriminalistischen Gesichtspunkten 
auch der Umgang mit Massendaten dar. 
Hierbei steht die alte Frage im Vorder-
grund, wie man Daten in Information und 
letztlich in Wissen umwandeln kann. Im 
Rahmen von Ermittlungsverfahren fallen 
bei Sicherstellungen zunehmend mehr Da-
ten an. Ein Problem besteht darin, relevan-
te von nicht relevanten Daten zu trennen, 
wobei einerseits nicht immer bestimmt 
werden kann, was relevant bzw. irrelevant 
ist und ob sich andererseits die Relevanz 
im Zuge der Ermittlungen/Auswertungen 
ändern kann.
Ein Weg zur Bewältigung von Massenda-
ten besteht hier in der Reduzierung der  
Datenmengen durch Filtern, z. B. nach 
dem »Mime-Type«, wodurch Daten in Tex-
te, Bilder, Videos usw. klassifiziert werden. 
Auch die Strukturierung von Metadaten 
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Die Diskussion verläuft in der deutschen 
Polizei dabei in zwei unterschiedliche Rich-
tungen: Die Fortbildung des klassischen 
Vollzugsbeamten mit aufwändigen Spezial-
lehrgängen im Bereich IuK – oder, wie beim 
Modellversuch in Bayern, in dem bereits 
ausgebildete Informatiker mit einer zusätzli-
chen einjährigen polizeilichen Ausbildung 
eingestellt werden (sog. Cybercops).
Das BKA hat sich entschieden, in dem 
seit 2009 bestehenden Bachelor-Studien-
gang bereits in der Ausbildung der ange-
henden Kriminalkommissare Grundlagen 
im Bereich IuK zu legen. Zudem w ird 
durch das BKA sowohl national als auch 
international erheblich im Bereich der 
Spezialausbildung IuK investiert. Hier 
werden erfolgreiche Kooperationen, wie 
z. B. mit der Europäischen Antibetrugsbe-
hörde OLAF, durchgeführt.

4.3 Sicherheitsforschung
Ein wesentlicher Faktor für eine Zukunfts-
fähigkeit stellt die Sicherheitsforschung 
dar. Dabei sollten der Entwicklung und der 
Auswirkung von Technologie auf polizeili-
ches Arbeiten eine hohe Aufmerksamkeit 
zuteilwerden. Das dargestellte Technolo-
giemonitoring ist daher ein wichtiger 
Schritt, um »vor die Lage zu kommen«. Es 
stellt eine klassische Form der technologi-
schen Früherkennung dar, die es weiter im 
Verbund mit Dritten (Forschung, Wirt-
schaft) zu systematisieren gilt.
Darüber hinaus sind die Chancen der EU-
geförderten, aber vor allem auch der natio-
nalen Sicherheitsforschung zu nutzen. 
Das nationale Programm für die Sicher-
heitsforschung läuft aktuell an und deckt 
den Zeitraum 2012–2017 ab. Dabei stehen 
rund 55 Mio. € im Jahr an Fördermitteln zur 
Verfügung. Themen sind:

 – Gesellschaftliche Aspekte der zivilen 
Sicherheit

 – Urbane Sicherheit
 – Sicherheit von Infrastrukturen und 

Wirtschaft
 – Schutz und Rettung von Menschen
 – Schutz vor Gefahrstoffen, Epidemien 

und Pandemien.

Konsequenzen so früh wie möglich, um  
eine Vergrößerung des Reaktionszeitrau-
mes zu erreichen und das volle Innovati-
onspotenzial für Ermittlung und Prävention 
ausnutzen zu können. Darüber hinaus er-
möglicht es das Erkennen lohnenswerter 
Themen für die Forschungsförderung. 
Perspektiven zur Betrachtung jeder Tech-
nologie: Nutzen für die Polizei, Nutzen für 
Straftäter, indirekte Auswirkungen.

4. Handlungserfordernisse  
und -optionen

4.1 Ausbau der digitalen Kompetenzen
Für den Kriminalisten bedeuten diese Ent-
wicklungen in der Konsequenz, dass neue 
Tätigkeitsfelder zu erschließen sind, bei 
dem es in hohem Maße auf die fachliche 
Expertise ankommt. Auch für digitale Spu-
ren gilt das Prinzip des Edmond Locard:
»Jeder und alles am Tatort nimmt etwas mit 
und lässt etwas zurück«.
Das Kriminalistische Institut des BKA ver-
fügt daher über einen eigenen Spezialbe-
reich »Digitale  Forensik«, der das »Herz-
stück«, die erforderliche Grundlage darstellt, 
um überhaupt eine polizeiliche Auswertung 
von digitalen Beweismitteln zu ermöglichen. 
Dabei ist ein enges Zusammenspiel zwi-
schen den »Digitalen Forensikern« und den 
Ermittlungsbeamten erforderlich. Nur ge-
meinsam kann man zielführend festlegen, 
welche Datenträger nach welchen Kriterien 
aufbereitet werden sollen.
Weiter bedarf es der technischen Unter-
stützung bei der Aufbereitung von Massen-
daten, die in einem Ermittlungsverfahren 
sichergestellt worden sind, durch intelligen-
te Hilfsmittel des Data Mining. Dies erlaubt 
eine erste Annährung, Sichtung und Struk-
turierung. Hier besteht meines Erachtens 
noch erheblicher Handlungsbedarf.

4.2 Aus- und Fortbildung
Um auf Seiten der Polizei handlungsfähig 
zu sein und mit den schnellen technologi-
schen Entwicklungen Schritt halten zu kön-
nen, ist es erforderlich, in den Bereich Aus-
bildung und Fortbildung des Personals zu 
investieren.

Themenbeispiele 
für ein systemati-
sches Technologie-
monitoring sind :
– Hacking von 
   Bort-IT
– neue DNA-Analy-
   semöglichkeiten
– Stand-off Detekti-
   on von Gefahr
   stoffen
– Verhaltensanaly-
   se/Verhaltensbio-
   metrie
– Bezahlsysteme
  der Zukunft
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nalität, welches bei Europol – der europäi-
schen Polizeibehörde in Den Haag – ange-
siedelt wird. Ab 2013 sollen vorerst rund 30 
Experten tätig werden. Im Endausbau wer-
den rund 55 Personen in der neuen Einheit 
tätig sein. Geschätzte Kosten: rund 3,6 
Mio. € pro Jahr. Auch Interpol »rüstet« auf: 
In Singapur entsteht das Global Complex 
Gebäude, eine »Zweigstelle« von Interpol. 
Auch hier wird es um das Thema Cyber-
crime gehen.

5. Fazit

Die schnelle Entwicklung im Technologie-
bereich, die Digitalisierung und der virtuelle 
Raum sowie die komplexen internationalen 
Zusammenhänge stellen Polizei und Justiz 
vor enorme Herausforderungen. Nicht im-
mer verfügen wir über die erforderlichen 
rechtlichen Instrumente. Rechtsgrundla-
gen, die z. B. für eine Vorratsdatenspeiche-
rung notwendig sind, fehlen derzeit völlig. 
Das hat zu einem erheblichen Verfolgungs-
defizit geführt.
Doch gibt es auch viele positive Entwick-
lungen: In der internationalen Zusammen-
arbeit, wie sie durch die Zusammenarbeit 
der Schengen-Staaten möglich ist, oder 
auch weiterführende Zusammenarbeitsfor-
men wie in den sog. Joint Investigation 
Teams (JIT) ist heute schon vieles, was vor 
Jahren noch undenkbar gewesen wäre, 
möglich.
Kriminalistik und Kriminologie stehen vor 
neuen Herausforderungen und werden 
sich absehbar weiterentwickeln. Dabei gilt 
es, die Chancen und Möglichkeiten zu er-
greifen.
 

 Sicherheitsforschung zum Thema »Krimi-
nalität« wird sich dabei in eigenen Aus-
schreibungen abbilden.
Wesentlich ist dabei, dass eine interdiszip-
linäre Forschung erfolgt – die Komplexität 
heutiger Problemstellungen macht diesen 
Ansatz zwingend erforderlich, Technolo-
gielösungen allein reichen nicht.

4.4 Allianzen, Private Public Partner-
ship (PPP) und Forschungsverbündete
Trotz all dieser Aktivitäten und Bemühun-
gen innerhalb der Polizei sind weitere An-
sätze zu verfolgen. Diese zielen auf eine 
engere Zusammenarbeit verschiedener 
Behörden mit Forschungseinrichtungen, 
Universitäten, Verbänden und spezialisier-
ten Firmen, die im Sicherheitsbereich über 
geeignete Produkte, aber auch über beson-
deres Know-how verfügen.
Auch das BKA hat seit Jahren schon über 
die Global Player Initiative eine engere Zu-
sammenarbeit mit der Wirtschaft gesucht.
Hierbei soll nicht in Konkurrenz, sondern in 
Ergänzung gehandelt werden. Dies dürfte 
zum Nutzen beider Seiten sein: Die Polizei 
stößt bei vielen Fragestellungen an Gren-
zen, bei denen sie auf externes Wissen  
angewiesen ist. Externe können von der 
praxisnahen und bedarfsgerechten Zusam-
menarbeit profitieren. Insoweit erhält die 
PPP ein neues weites Gestaltungsfeld.

4.5 Internationale Zusammenarbeit
Die digitale Welt ist eine globale: Krimina-
listische Antworten werden zwar anhand 
des jeweiligen Falls gegeben, doch ihre 
Methodik, das Fachwissen und die notwen-
digen Technologien sind heute ohne eine 
internationale Zusammenarbeit nicht denk-
bar. Das BKA hat in diesem Feld über die 
Jahre ein enges Netzwerk an Experten ge-
schaffen, die in anderen ausländischen Si-
cherheitsbehörden partnerschaftlich mit 
uns zusammenarbeiten – und dies gerade 
auch im Bereich der Forschung und Ent-
wicklung.
Zur Bewältigung der Herausforderungen 
sind jedoch auch europäische Antworten 
erforderlich. Beispiel ist das europäische 
Zentrum zur Bekämpfung von Cyberkrimi-
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1. Einleitung

Am 15. Mai 2003 wurde die Deutsche Ge-
sellschaft für Kriminalistik (DGfK) als einge-
tragener und gemeinnütziger Verein am 
damaligen Standort der Fachhochschule 
der Polizei des Landes Brandenburg in 
Basdorf bei Berlin gegründet. Anlass war 
die Beobachtung, dass die Kriminalistik im-
mer stärker an Bedeutung verlor, sie als 
Universitäts- und Hochschuldisziplin abge-
wickelt und ihr Stellenwert nicht den gesell-
schaftlichen Anforderungen gerecht wurde. 
Der Gegenstand, die Aufgaben und die Me-
thoden der kriminalistischen Straftatenun-
tersuchung1 drohten konturenlos in allge-
meinen polizeilichen Aufgabenstellungen 
unterzugehen. Ihre Inhalte wurden, teilwei-
se auch in der Lehre, mit allgemeinen poli-
zeilichen einsatztaktischen Aufgaben und 
Maßnahmen vermischt. Es bestand die Ge-
fahr, dass sich die Qualität der Beweisfüh-
rung weiter verschlechtern und die Krimina-
listik nur noch als verschwommenes 
Fachgebiet oder polizeiliches Anhängsel 
wahrgenommen werden könnte.2

Aus diesem Grund formulierte die Deut-
sche Gesellschaft für Kriminalistik folgende 
Aufgaben:
– wissenschaftliche Zusammenarbeit mit 
gemeinnützigen/wissenschaftlichen Einrich-
tungen, Behörden und Körperschaften des 
öffentlichen Rechts und deren Organen so-
wie die Information der Öffentlichkeit in Form 
von Vorschlägen, Empfehlungen und Initiati-
ven für eine qualifizierte kriminalistische Tä-
tigkeit in Wissenschaft, Praxis sowie Aus- 
und Weiterbildung
– Förderung des Fachschrifttums durch 
Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse der 
Gesellschaft in unterschiedlichen Medien
– Unterstützung der kriminalistischen Pra-
xis durch Erarbeitung von Qualitätsstan-
dards für die kriminalistische Fallbearbei-
tung und des fachlichen Austausches
– Unterbreitung von Vorschlägen zur Ge-
staltung und Durchführung der kriminalisti-
schen Ausbildung nach einheitlichen Quali-
tätsstandards
– Weiterentwicklung der kriminalistischen 
Wissenschaft und Forschung durch eigene 
Forschungsprojekte, durch Anregung und 

Aktuelle Herausforderungen der 
Kriminalistik

Beiträge der Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik e. V.

Holger Roll

Ausgehend von Definition, Aufgabenstellungen und Teilgebieten der Kriminalistik wird aus 
den Methoden der kriminalistischen Erkenntnisgewinnung aus der Vergangenheit heraus 
ihre Aktualität betrachtet.
Es soll erläutert werden, welche Notwendigkeit bestand, die Deutsche Gesellschaft für Kri-
minalistik zu gründen, welche Ziele sie verfolgt, wie ihr bisheriges Wirken eingeschätzt wird 
und welche Hilfen bei der Kriminalitätsbekämpfung von ihr zu erwarten sind.
Darüber hinaus erfolgen eine Darstellung von ausgewählten aktuellen kriminalistischen Me-
thoden und Verfahren sowie deren Rolle in der Beweisführung. Aufgezeigt werden beweis-
rechtliche Aspekte der einzelnen Methoden, aber auch problematische Gesichtspunkte des 
Einsatzes der Verfahren und rechtliche Grenzen. 
Abschließend wird ein Ausblick auf kriminalistische Forschungsmöglichkeiten gegeben. Im 
Mittelpunkt stehen die Fragen, welche Verfahren aus anderen Wissenschaftsgebieten kön-
nen oder werden bereits für kriminalistische Aufgabenstellungen modifiziert und wie sollte 
kriminalistische Forschung organisiert sein.
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Unterstützung von Forschungsprojekten
– Durchführung wissenschaftlicher Fachta-
gungen 
– Herausgabe einer eigenen Schriftenreihe 
zu kriminalistisch relevanten Themenstel-
lungen
– Vergabe eines Preises der DGfK für her-
ausragende wissenschaftliche Leistungen 
auf kriminalistischem Gebiet
– Gestaltung von Arbeitsgemeinschaften
– Realisierung von Fortbildungsveranstal-
tungen in Kooperation mit anderen Instituti-
onen
Schließlich widmet sich die DGfK der wis-
senschaftlichen Zusammenarbeit mit ande-
ren nationalen Gesellschaften, Institutionen 
und Organisationen, welche den Aufgaben-
gegenstand tangieren. Als strategische 
Aufgabe sieht sie es an, die Kriminalistik 
wieder als Universitäts-/Hochschuldisziplin 
zu etablieren.3 
Die DGfK ist eine unabhängige Institution, 
keine Gewerkschaft oder Interessenvertre-
tung mit einer fachlichen Grundausrich-
tung. Sie agiert bundesweit und ihre Mit-
glieder rekrutieren sich aus allen Bereichen, 
die kriminalistisch arbeiten (Polizei, Justiz, 
Private Sicherheitsdienste, Rechtsmedizin, 
Psychologie, Wirtschaft, Hochschulen …).
Mit diesen Zielstellungen ist die DGfK ge-
fordert, sich mit den gesellschaftlichen Ent-
wicklungen auseinanderzusetzen und die 
Frage zu stellen: Ist die Kriminalistik als 
Wissenschaftsdisziplin in der Lage, sich 
den aktuellen Anforderungen zu stellen?

2. Aktuelle gesellschaftliche  
Entwicklungen

Diese Darstellung der aktuellen gesell-
schaftlichen Entwicklungen beruht auf kei-
ner umfassenden Gesellschaftsanalyse. 
Lediglich einige Stichpunkte und ihre Be-
deutung für die Aufgabenstellungen der Kri-
minalistik werden hier beschrieben und dis-
kutiert. 
Eine erste Herausforderung stellt die Glo-
balisierung dar: als zunehmende weltweite 
Verflechtung verschiedener Bereiche wie 
Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt und Kom-
munikation4. Diese Verdichtung der globa-

len Beziehungen (Internationalität, Vernet-
zung) geschieht auf allen gesellschaftlichen 
Ebenen (Individuum wie z. B. weltweite 
Kontakte durch soziale Netzwerke, Instituti-
onen, Staaten). Auswirkungen auf die Kri-
minalitätsentwicklungen und die Kriminali-
tätsbekämpfung scheinen zwangsläufig zu 
sein.

Die Entwicklung auf wirtschaftlichem Ge-
biet ist u. a. gekennzeichnet von:

 � Rohstoffverknappung5

 � profitorientierten Marktmechanismen
 �  Finanzkrise und Gewinnmaximierung
 � Schutz von Neuentwicklungen
 � Compliance
 � Korruption
 � Internationalität 

»Die aktuelle Finanzkrise verdeutlicht, dass 
im Rahmen der ökonomischen Globalisie-
rung die Komplexität der Kapitalmärkte und 
Unternehmenskonstrukte ein bedenkliches 
Maß angenommen hat. Informationsdichte 
und technische Informationsverarbeitungs-
geschwindigkeit sind rapide gestiegen. 
Gleichzeitig bringen Banken und Unterneh-
men unter dem wachsenden Gewinndruck 
immer neue Finanzprodukte bzw. Produkt-
innovationen auf den Markt. Dies wiederum 
nutzen Kriminelle für ihre illegalen Aktivitä-
ten. Die Strafverfolgungsbehörden werden 
mit der Herausforderung konfrontiert, straf-
rechtlich relevantes Verhalten zu lokalisie-
ren und nachzuweisen. Die Polizei sieht 
sich mit wechselnden Modi operandi und 
steigender Komplexität von Finanzmarkt-
delikten, zunehmend risikobereiten Straftä-
tern, die die Möglichkeiten virtueller Anony-
mität gezielt nutzen, und nicht zuletzt mit 
einem ständig steigenden Volumen an Da-
tenmengen konfrontiert. Auch diese Phäno-
mene haben ihren Einfluss auf die Krimina-
litätsentwicklung.«6

Nicht erst seit dem 11. September 2001 
stellt sich die Frage, wie empfindlich unsere 
Gesellschaft hinsichtlich gewaltsamer An-
schläge ist. Insbesondere zwei Aspekte rü-
cken in den Mittelpunkt sicherheitsrelevan-
ter Fragestellungen: Wie gefährdet sind die 
kritischen Infrastrukturen, und welche Aus-

Eine erste Heraus-
forderung stellt die 
Globalisierung dar: 
als zunehmende 
weltweite Verflech-
tung verschiedener 
Bereiche wie 
Wirtschaft, Politik, 
Kultur, Umwelt und 
Kommunikation.
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wirkungen hätten Anschläge auf diese für 
unsere Gesellschaft?
Im Bereich der Naturwissenschaft und 
Technik stehen die Digitalisierung, For-
schungen im humangenetischen und im 
neurobiologischen Bereich7 und deren Aus-
wirken hinsichtlich der Kriminalitätsentwick-
lung im Vordergrund. Die Frage nach Ursa-
chen von Kriminalität spielt in dieses 
Themenfeld hinein und eröffnet z. B. durch 
neurobiologische Erkenntnisse neue Di-
mensionen.

Die Entwicklungen im Bereich der Kommu-
nikation und Informationsverarbeitung sind 
in den letzten Jahren mit gravierender Ge-
schwindigkeit erfolgt. Von kriminalistischer 
Relevanz sind solche Aspekte wie 

 � Verarbeitung von Massendaten8

 � schnelle Informationswege
 � Kryptierung9

 � Möglichkeiten der Verschleierung10 der 
Identität

Gerade in diesem Bereich scheint die Ent-
wicklung extrem schnell voranzugehen, so 
dass Gesetzgebung und Einführung neuer 
kriminalistischer Methoden zur Beweissu-
che und -sicherung nicht dem tatsächlichen 
Tempo folgen können. 
Ein weiterer Gesichtspunkt bestimmt  
die Kriminalitätsentwicklung: der Faktor 
Mensch. Es sind Veränderungen feststell-
bar, die sich u. a. im demografischen Wan-
del11 zeigen. Eine steigende Lebenserwar-
tung und der Geburtenrückgang können zu 
einer neuen Täter- und Opferstruktur füh-
ren. Aber auch die Überbeanspruchung 
des menschlichen Arbeitsvermögens und 
damit einhergehend das sog. »Burn-out-
Syndrom« können die Kriminalitätssituation 
beeinflussen.
Darüber hinaus muss sich sowohl die Kri-
minologie als auch die Kriminalistik die Fra-
ge stellen, ob es z. B. mit den Erschei-
nungsformen der Kriminalität auch neues 
Täterverhalten12 und andere Tätertypologi-
en gibt. Erste Anzeichen (z. B. bei der Inter-
netkriminalität13) deuten darauf hin. 
Die beschriebenen aktuellen Herausforde-
rungen stellen nur eine Auswahl dar. Jeder 

einzelne Aspekt hätte eine besondere Be-
trachtung hinsichtlich der Kriminalitätsent-
wicklung als auch der Reaktion auf Krimi-
nalität im Sinne der Repression und 
Prävention verdient. Dies würde jedoch 
den Umfang und den Anspruch dieses Bei-
trages sprengen. Aus diesem Grund wird 
sich auf einzelne Gesichtspunkte be-
schränkt. Es gilt zu prüfen, inwiefern diese 
Entwicklungstendenzen einen Einfluss auf 
die Kriminalität haben und wie die Krimina-
listik als Fachdisziplin darauf reagieren 
kann/muss/sollte.

3. Kriminalistik und ihre  
aktuellen Herausforderungen

3.1. Definition 

Die Kriminalistik ist die Lehre von der Auf-
deckung, Aufklärung und Prävention von 
kriminalistisch relevanten Sachverhalten 
insbesondere von Straftaten14 (als Einzeld-
elikte und in ihrer Gesamtheit/Kriminalität). 
Die Herausforderung der Gegenwart be-
steht darin, neue Erscheinungsformen der 
Kriminalität zu erkennen und somit zu be-
stimmen, was kriminalistisch relevant ist. 
Dazu gehören beispielsweise Phänomene 
der Cybercrime wie Identitätsdiebstahl, Ac-
count-Übernahme, Spamming, Bot-Netz-
betreibung, Spoofing, Phishing, Carding, 
Cybermobbing, Skimming15, Abofallen und 
Simlockentfernung16, Scamming17, Cyber-
Bullying18, aber auch ›traditionelle‹ Strafta-
ten, die sich des Tatmittels Internet bedie-
nen wie etwa Betrug, Kinderpornografie, 
Urheberrechtsverletzungen, Produkt- und 
Markenfälschungen im Internet19 sowie De-
likte, deren Vor- und Nachbereitung mittels 
Internet erfolgt (z. B. terroristische Gewalt-
delikte, Sexualdelikte20). Diese Deliktsviel-
falt zu erkennen, geeignete Mittel und Me-
thoden für die Aufdeckung, Aufklärung und 
Prävention zu entwickeln, ist Aufgabe der 
Kriminalistik. Aufgrund der technischen 
Entwicklungen sind immer neue Bege-
hungsweisen festzustellen. 
Ein Beispiel formuliert Ziercke: »… zuneh-
mend sind Smartphones betroffen. Diese 
könnten etwa mit schädlicher Software ver-

Die Herausforde-
rung der Gegenwart 
besteht darin, neue 
Erscheinungsfor-
men der Kriminalität 
zu erkennen und 
somit zu  
bestimmen, was 
kriminalistisch 
relevant ist.
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seucht werden, um dann SMS über mobile 
TANs an andere Geräte umzuleiten, etwa 
beim Online-Banking. Oder aber fremde 
Smartphones werden als Zugang zum In-
ternet genutzt.«21 
Für die Kriminalistik ergibt sich der Heraus-
forderung, diese neuen Phänomene recht-
zeitig zu erkennen und sowohl repressiv als 
auch prognostisch präventiv darauf zu re-
agieren. Das setzt voraus, dass die techni-
schen Entwicklungen verfolgt und szenari-
enartig auch Prognosen erstellt werden, 
wie neue technische Entwicklungen krimi-
nell genutzt werden können.
Neben den Delikten der Cybercrime sind 
Delikte der Wirtschaftskriminalität von aktu-
eller Bedeutung. Der Schaden durch Indus-
triespionage steigt. In Deutschland sind ei-
ner Studie zufolge nahezu die Hälfte aller 
Unternehmen davon betroffen.22 Als  
eine Besonderheit für die Kriminalistik in 
diesem Deliktsfeld ist zu benennen, dass 
neben den staatlichen Strafverfolgungsbe-
hörden auch die Abteilungen der jeweiligen 
Unternehmenssicherheit mit der Bekämp-
fung der Kriminalität betraut sind. Dies setzt 
gegenseitiges Verständnis zwischen der 
Wirtschaft und den Sicherheitsbehörden23 
voraus und neue Formen der Kooperation.
Aber nicht nur Angriffe auf, sondern auch 
kriminelle Handlungen im Finanzsektor24 

bestimmen das Bild der Wirtschaftskrimina-
lität.

Neue Kriminalitätsphänomene zeigen sich 
auch in möglichen Angriffen auf kritische 
Infrastrukturen25. Dazu zählt das BMI die 
Bereiche: 

 � »Energie (Strom, Mineralöl, Gas)
 � Versorgung (Wasser, Lebensmittel, 

Gesundheit, Notfallversorgung)
 � Informations- und Kommunikationstech-

nologie
 � Transport und Verkehr
 � Gefahrstoffe (Chemieindustrie und 

Biostoffe)
 � Banken und Finanzen
 � Behörden, Verwaltung, Justiz
 � Medien, Großforschungseinrichtungen 

und Kulturgüter.«26  

Stellt man eine Verbindung der möglichen 
Angriffsobjekte und der Definition der Krimi-
nalistik her, so hat bei diesen kriminalistisch 
relevanten Sachverhalten insbesondere 
die Prävention im Fokus zu stehen. Wie bei 
der Wirtschaftskriminalität ist die Zusam-
menarbeit zwischen staatlichen Strafverfol-
gungsbehörden und der Privatwirtschaft 
von Bedeutung. 
Als relativ neue Phänomene und somit kri-
minalistisch relevant sind Straftaten im Ge-
sundheitswesen anzusehen, wie illegaler 
Organhandel oder Abrechnungsbetrug27.
Hier steht vor allem die Aufhebung der La-
tenz im Vordergrund. Die Bekämpfung von 
Abrechnungsmanipulationen ist gesetzlich 
verankert. So sind die Krankenkassen gem. 
§ 81a SGB V verpflichtet, Stellen zur Be-
kämpfung von Fehlverhalten im Gesund-
heitswesen einzurichten. Gem. § 197a 
SGB V hat jede Krankenkasse einen Kor-
ruptionsbeauftragten zu benennen, der 
Hinweisen über mögliche Betrugsdelikte 
nachzugehen hat.
Neben diesen neuen Phänomenen sind 
nach wie vor die ›traditionellen‹ Erschei-
nungsformen von Straftaten präsent. Eine 
Auswertung der Polizeilichen Kriminalsta-
tistik von 2011 zeigt, dass 54,7% aller Straf-
taten aufgeklärt28 werden. Das heißt im 
Umkehrschluss, bei fast jedem zweiten De-
likt wird kein Täter ermittelt. Es erfolgt kein 
somit Ausgleich für das Opfer, keine Sank-
tion für den Täter. Dies führt zu einem Ver-
trauensverlust in die Arbeit der Strafverfol-
ger.

Die Herausforderung der Gegenwart für die 
Kriminalistik besteht darin, neue kriminalis-
tisch relevante Phänomene zu erkennen 
und eine entsprechende Untersuchungs-
methodik einschließlich der Verfahren der 
Beweissuche, -sicherung und -aufberei-
tung für das Verfahren zu entwickeln. Nicht 
zu vernachlässigen sind die ›traditionellen 
Straftaten‹, wie sie in der PKS widerspie-
gelt werden. Hier gilt es, die entsprechen-
den Verfolgungsstrategien und Untersu-
chungsmethoden zu verfeinern und neue 
Verfahren einzuführen. 

Neben den Delikten 
der Cybercrime sind 
Delikte der Wirt-
schaftskriminalität 
von aktueller 
Bedeutung.
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3.2. Gegenstand

Gegenstand der Kriminalistik umfasst die 
Gesetzmäßigkeiten des Entstehens und 
die Erscheinungsformen materieller (z. B. 
Spuren) und ideeller (z. B. Zeugenaussa-
gen) Widerspiegelungen des zu untersu-
chenden Ereignisses sowie die Methoden 
ihres Auffindens, Sicherns und Bewertens 
für Ermittlungs- und Beweiszwecke.29 
Betrachtet man materielle Widerspiegelun-
gen30, so bestehen die Herausforderungen 
darin, die Gesetzmäßigkeiten ihrer Entste-
hung hinsichtlich der neuen Phänomene 
und ›traditioneller‹ Deliktsarten zu kennen.  
Daraus leiten sich Handlungsempfehlun-
gen, Methoden und Verfahren zur Spuren-
suche, Spurensicherung, Spurenauswer-
tung und beweiskräftigen Dokumentation 
ab. Es gilt z. B. Verfahren zu entwickeln 
bzw. aus anderen Wissenschaften zu ad-
aptieren, die sensibel genug sind, um mit 
einer geringer werdenden Menge an  
Spurenmaterial beweiskräftige Aussagen 
ableiten zu können. Die theoretische Aufar-
beitung der Mechanismen der Spurenent-
stehung ist erforderlich. So stellen sich bei 
der Internetkriminalität folgende Fragen:

 � Sind elektronische Spuren überhaupt 
Spuren im klassischen Sinn der Krimina-
listik?

 � Wie entstehen elektronische Spuren bei 
der Begehung von Straftaten im Inter-
net?

 � Wie können sie nachgewiesen werden?
 � Welcher Art sind diese Spuren?
 � Ist das Ergebnis einer Auswertung  

elektronischer Spuren das einer Sach-
verständigentätigkeit im Sinne einer 
Spurenuntersuchung oder das einer Re-
konstruktion?

 � Wie ist der Beweiswert von elektroni-
schen Spuren auf gelöschten und für die 
kriminalistische Untersuchung wiederher-
gestellten Festplatten einzuschätzen?

Dewald und Freiling führen in diesem Zu-
sammenhang aus:»… digitale Spuren sind 
zunächst physische Spuren, wie beispiels-
weise die Magnetisierung auf der Oberflä-
che einer Festplatte, elektromagnetische 

Wellen auf einem Datenkabel oder der La-
dezustand von Speicherzellen im Haupt-
speicher. Insofern können alle Begriffe und 
Prinzipien der klassischen Forensik direkt 
auf digitale Spuren angewandt werden. Al-
lerdings ist es üblich, digitale Spuren in ih-
rer diskreten Repräsentation zu betrachten, 
also etwa als Menge von Bits. Hier erfolgt 
der Übergang von der klassischen Forensik 
zur digitalen Forensik.«31   
Digitale Spuren sind für Menschen nicht di-
rekt zugänglich und mit bloßem Auge er-
kennbar, was bedeutet, dass sie aufbereitet 
werden müssen. Dewald und Freiling be-
schreiben nachfolgend aufgeführte Abs-
traktionsschichten, die durchlaufen werden 
müssen, »… wenn eine E-Mail-Nachricht 
als digitale Spur untersucht wird:
1. Interpretation der Magnetisierung der 
Festplatte (Bits)
2. Interpretation der Bits durch Zeichenko-
dierung
3. Interpretation der Zeichen durch ein 
Dateisystem
4. Interpretation der Daten im Dateisystem 
als zusammengehörige Datei
5. Interpretation der Datei als E-Mail«32 .
Jede dieser Ebenen kann Quelle für Inter-
pretationsfehler sein. Dies stellt eine be-
sondere Herausforderung für die Kriminal-
technik dar. So ist es nur zwangsläufig, 
dass sich auf Grund der hohen Spezifität 
dieses Themenbereiches eine eigene 
Zweigdisziplin – die »IT-Forensik« oder 
»Forensische Informatik« – entwickelt hat, 
die Methoden des Auffindens, Sicherns, 
Bewertens, Auswertens und der beweis-
kräftigen Dokumentation von elektroni-
schen Beweisen zur Zielstellung hat.
Es zeigt sich deutlich, dass eine Spezialisie-
rung für die Erfüllung kriminalistischer Auf-
gabenstellungen (hier insbesondere im Be-
reich der Kriminaltechnik) unabdingbar ist.
Aber nicht nur die materiellen, sondern auch 
die ideellen Widerspiegelungen erfahren in 
ihrer Nutzung eine erweiterte Aufgabenstel-
lung. So werden z. B. die Methoden der Er-
langung von Aussagen (z. B. kognitives In-
terview33, strukturierte Vernehmungen34) und 
der Überprüfung des Wahrheitsgehaltes von 
Aussagen35 verfeinert und aktualisiert.

Es zeigt sich 
deutlich, dass eine 
Spezialisierung für 
die Erfüllung 
kriminalistischer 
Aufgabenstellungen 
(hier insbesondere 
im Bereich der 
Kriminaltechnik) 
unabdingbar ist.
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3.3. Aufgaben der Kriminalistik 

3.3.1. Aufdeckung
Als Aufdeckung bezeichnet man das Er-
kennen eines Sachverhalts durch die Poli-
zei oder die Staatsanwaltschaft als krimina-
listisch relevant. Das Aufdecken von 
Straftaten ist eine wesentliche Aufgabe der 
Strafverfolgungsbehörden. 
Bestimmte Delikte (Kontrolldelikte) werden 
nur selten von Tatbeteiligten angezeigt und 
bleiben Unbeteiligten meist verborgen. Aus 
diesem Grund müssen die Strafverfol-
gungsorgane die Initiative ergreifen, um 
Straftaten zu erkennen. Eine andere Mög-
lichkeit, Kenntnis über einen relevanten 
Sachverhalt zu erlangen, bildet die Anzei-
generstattung. Mit der Aufdeckung einer 
Straftat endet deren Latenz, d. h. die Tat 
gelangt vom Dunkelfeld in das Hellfeld.36 
Die Anforderungen, die sich an die Krimina-
listik hinsichtlich der Aufdeckung stellen, 
werden im Folgenden aufgeführt.

1. Kenntnis der Begehungsweisen von 
neuen Kriminalitätsphänomenen und 
traditionellen Erscheinungsformen

Ein Beispiel soll diesen Aspekt verdeutli-
chen. Bei Schleusungsdelikten wurde die 
Begehungsweise festgestellt, dass Schleu-
ser für ihre Handlungen Mitfahrzentralen 
nutzen. Folglich kann der Fahrer ungewollt 
zum Mittäter der Schleuser werden. Die 
Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel durch 
einen Schleuser, der die Sprache des Fah-
rers ausreichend bis gut beherrscht und 
angibt, dass Freunde oder Bekannte eine 
Mitfahrgelegenheit nutzen möchten. 37 

2. Aufheben der Latenz der Delikte 
einschließlich der Entwicklung von 
Methoden und Verfahren zur Latenzauf-
hebung

Neben der Schwerpunktsetzung der Aufde-
ckung bei den ›traditionellen‹ Kontrolldelik-
ten (wie z. B. Betäubungsmittelkriminalität 
oder Organisierte Kriminalität) gilt es  
entsprechende Verfahren, z. B. für die Auf-
deckung von Straftaten im Internet, weiter-

zuentwickeln (anlassunabhängige Recher-
chen, standardisierte Recherchen in 
sozialen Netzwerken). 
Darüber hinaus sollte die Anzeigenbereit-
schaft der Bevölkerung gestärkt werden. 
Geht man allerdings von der Erkenntnis der 
Bochumer Dunkelfeldstudien38 aus, so ist 
der Grund für eine Nichtanzeige eine er-
folgte Schadensregulierung. Bezieht man 
das z. B. auf Skimming-Delikte, bei denen 
die Entschädigung meist durch das Kredit-
institut erfolgt, wird im Regelfall eine Anzei-
ge ausbleiben. Damit sind Verfälschungen 
der Kriminalitätslage und der Kriminalitäts-
struktur zwangsläufig.

3. Entwicklung von geeigneten Methoden 
und Verfahren, um Straftaten aufzudek-
ken

Als ein Beispiel sei hier die anlassunabhän-
gige Recherche in Datennetzen, wie sie 
von der ZaRD (Zentralstelle für anlassun-
abhängige Recherchen in Datennetzen) 
betrieben wird, benannt. Die Recherche 
umfasst die »...ständige, systematische, 
deliktsübergreifende, nicht extern initiierte 
Suche nach strafbaren Inhalten im Internet 
und Online-Diensten, einschließlich der 
Weiterverfolgung von dabei festgestellten, 
strafrechtlich relevanten Sachverhalten mit 
Beweissicherung bis zur Feststellung der 
Verantwortlichen und/oder der örtlichen Zu-
ständigkeiten von Polizei und Justiz«.39 Ein 
aktives Vorgehen zur Aufdeckung von 
Straftaten wird deutlich.
Anders zeigt sich das z. B. beim sexuellen 
Missbrauch von Kindern. Hier stehen eher 
kriminalpolitische Entscheidungen im Vor-
dergrund, bei denen es darum geht, die Be-
völkerung stärker für dieses Phänomen zu 
sensibilisieren. Eine andere kriminalisti-
sche Möglichkeit besteht darin, Verneh-
mungsstrategien für kindliche Opfer zu ent-
wickeln.
Aber auch bei den ›traditionellen‹ Delikten, 
wie z. B. Tötungsdelikten40, spielt die Auf-
deckung eine Rolle. So wird das Erkennen 
von Tötungsdelikten ein Problem der ärztli-
chen Leichenschau. Brinkmann41 und 
Pollak42 betonen, dass die in Deutschland 



21Oranienburger Schriften 1 / 2013

Aktuelle Herausforderungen der Kriminalistik

praktizierte Leichenschau einer ihrer 
Hauptaufgaben, – nämlich der Aufdeckung 
nichtnatürlicher Todesfälle – nur unzurei-
chend nachkommt.

4. Schaffung der rechtlichen Vorausset-
zungen für den Einsatz von Methoden 
und Verfahren der Aufdeckung

Voraussetzung für eine qualifizierte Aufde-
ckung von Straftaten ist eine Ermächti-
gungsgrundlage zum Erheben von Daten, 
die eine Aufhebung der Latenz von Strafta-
ten ermöglichen. Nicht immer waren vor-
handene rechtliche Bestimmungen für  
kriminalistische Zwecke als Handlungs-
grundlage von Bestand. Als Beispiele seien 
hier die Online-Durchsuchung43 oder das 
»Abhören des nicht öffentlich gesproche-
nen Wortes« und deren Einschränkungen44 
genannt . 
Ziel muss es sein, solche rechtlichen Rege-
lungen zu schaffen, die eine den rechtstaat-
lichen Prinzipien entsprechende Ermitt-
lungsarbeit dauerhaft ermöglichen.

3.3.2. Aufklärung
Die Aufklärung von Straftaten ist Vorgang 
und Ergebnis der kriminalistischen Unter-
suchung. Sie bezieht sich auf alle tatrele-
vanten Umstände und deren beweissichere 
Feststellungen. »Polizeilich gilt eine Straf-
tat als aufgeklärt, wenn die Erfüllung der 
objektiven und subjektiven Tatbestands-
merkmale aufgrund der Beweislage nach-
gewiesen ist und nach vorläufiger Einschät-
zung ein hinreichender Tatverdacht gegen 
einen bekannten Täter besteht.«45 
Kriminalistik wird unter dem Aspekt der Auf-
klärung als beweisrelevante Wahrheitser-
forschung bezeichnet. »Beweisrelevant« 
bezieht sich darauf, dass die zulässigen 
Ermittlungshandlungen rechtlich geregelt 
sind. Es besteht demzufolge eine enge Ver-
knüpfung mit Recht und Rechtsstaatlich-
keit. Ziel ist es, in der Straftatenaufklärung 
gewonnene Erkenntnisse als objektive und 
subjektive Beweismittel zu nutzen. Das 
Entdecken der Wahrheit tangiert die Ziel-
stellung eines jeglichen Strafverfahrens.  
Die Forschung im Sinne der Aufklärung be-

zieht sich auf das Sammeln, Bewerten und 
Aufbereiten von Informationen und deren 
Überprüfung am Sachverhalt. Sie ist abzu-
grenzen von der richterlichen Beweisfest-
stellung.
 
Als aktuelle Herausforderungen hinsichtlich 
der Aufklärung von Straftaten lassen sich 
folgende Grundsätze ableiten:

 � Entwicklung von Methoden und Verfah-
ren der Aufklärung für neue Kriminali-
tätserscheinungen, 

 � Weiterentwicklung von Methoden und 
Verfahren für ›traditionelle‹ Kriminalität,

 � Keine Überbewertung der technischen 
oder naturwissenschaftlichen Verfahren 
(»Tendenz zum Sachbeweis«),

 � Beweiskräftige Dokumentation, 
 � Schaffung rechtlicher Voraussetzungen 

zur effizienten Straftatenverfolgung (so-
wohl national als auch international),

 � Koordination und Zusammenarbeit aller 
Stellen, die sich mit Aufklärung befassen 
(z. B. Public Private Partnership).

3.3.3. Prävention
Die Prävention wird als Gesamtheit der 
Maßnahmen (staatlichen und privaten) be-
zeichnet, um Straftaten als gesellschaftli-
ches Phänomen oder Individualereignis zu 
verhindern bzw. die Folgen zu vermindern46 
Als aktuelle Herausforderungen hinsichtlich 
der Prävention von Straftaten lassen sich 
folgende Grundsätze ableiten:

 � Erkennen und Durchsetzen der gesamt-
gesellschaftlichen  Verantwortung: All 
diejenigen, die sich mit Kriminalitätsbe-
kämpfung (auch im Vorfeld von Krimina-
lität) befassen, müssen kooperieren. 
Das betrifft alle gesellschaftlichen Berei-
che (Strafverfolgung, Bildung, Wirtschaft 
und Familie). Die Eigenverantwortung 
potenzieller Opfer gilt es zu entwickeln.

 � Erkennen kriminalitätsbegünstigender 
Faktoren und Bedingungen: Hinsichtlich 
dieses Aspekts sind insbesondere For-
schungsergebnisse  von Kriminologie 
und Kriminalistik von Bedeutung. Als po-
sitives Beispiel sei hier die Untersu-
chung des BKA hinsichtlich der Strafta-
ten bei Einführung des Euros genannt.47 
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 � Entwicklung technischer Präventions-
möglichkeiten: Beispielhaft sind techni-
sche Präventionsmaßnahmen im Be-
reich der Kraftfahrzeuge zu nennen. 
Angesichts der aktuellen gesellschaftli-
chen Herausforderungen ist die techni-
sche Prävention im Bereich Kommuni-
kation und Information eine vorrangige 
Aufgabe. 

3.4. System der Kriminalwissenschaften

3.4.1. Juristische Fachgebiete 
Betrachtet man das System der Kriminal-
wissenschaften48, so stellt sich die Frage, 
welche aktuellen Aufgaben den einzelnen 
Fachgebieten zugeordnet werden müssen 
und wie sie diesen Anforderungen gerecht 
werden.
Die juristischen Kriminalwissenschaften 
(Strafrechtswissenschaft und Strafverfah-
rensrechtswissenschaft) bilden die Rah-
menbedingungen für die Kriminalistik.
So ist die Strafrechtswissenschaft gefor-
dert, die Ausgestaltung der Tatbestände 
hinsichtlich neuer Kriminalitätsphänomene 
vorzunehmen, so wie beispielsweise im 
Jahr 2007 ein Tatbestand der Nachstellung 
in das StGB aufgenommen wurde.
Das Strafverfahrensrecht bildet den rechtli-
chen Rahmen für die kriminalistische Tätig-
keit bei Vorliegen des Verdachts einer Straf-
tat und soll eine möglichst effektive 
Verfolgung ›traditioneller‹ wie auch neuer 
Kriminalitätsphänomene ermöglichen. Zahl-
reiche Änderungen und Präzisierungen der 
StPO zeigen, dass nicht immer den aktuel-
len gesellschaftlichen Anforderungen ge-
recht geworden ist. Beispielhaft seien hier 
genannt die Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichtes zum:

 � Abhören des nichtöffentlichen Wortes49  
 � Zur Gefahr im Verzug50 : Der Begriff 

»Gefahr im Verzug« in Art. 13 Abs. 2 GG 
ist eng auszulegen; die richterliche An-
ordnung einer Durchsuchung ist die Re-
gel, die nichtrichterliche die Ausnahme. 
»„Gefahr im Verzug« muss mit Tatsa-
chen begründet werden, die auf den Ein-
zelfall bezogen sind. Reine Spekulatio-
nen, hypothetische Erwägungen oder 

lediglich auf kriminalistische Alltagser-
fahrung gestützte, fallunabhängige Ver-
mutungen reichen nicht aus.51 

 � Zur Online-Durchsuchung52 
 � Zur Vorratsdatenspeicherung53.

Die vorgenommenen Änderungen zeigen, 
dass ursprüngliche Gesetzesfassungen 
nicht den jeweils aktuellen gesellschaftli-
chen Anforderungen gerecht werden konn-
ten. Eine weitere Herausforderung für die 
juristischen Disziplinen stellt die Internatio-
nalität der Straftatenbegehung dar. Es gilt 
im Rahmen von Rechtshilfeabkommen kla-
re Regelungen zur Verfolgung von Strafta-
ten festzulegen. 

3.4.2. Forensische Disziplinen
Betrachtet man die Forensischen Diszipli-
nen (wie z. B. die Forensische Medizin, die 
Forensische Psychiatrie und Psychologie), 
so stellen sich auch ihnen Herausforderun-
gen. Zum einen ziehen Veränderungen der 
»Mutterdisziplinen« auch neue Methoden 
im Bereich der forensischen Untersu-
chungsmöglichkeiten nach sich. Zum ande-
ren entwickeln sich aufgrund der aktuellen 
Herausforderungen auch völlig neue Diszi-
plinen, wie z. B. die IT-Forensik. 
Die Forensische Medizin führt medizi-
nisch-naturwissenschaftliche Untersuchun-
gen an Verstorbenen, aufgefundenem bzw. 
entnommenem Leichenmaterial, Skeletttei-
len, Spuren und sonstigem Material hu-
manbiologischen Ursprungs durch, aber 
auch die körperliche (vornehmlich äußere) 
Untersuchung lebender Personen, die par-
tielle Begutachtung von Tatwerkzeugen 
und anderen Gegenständen unter medizi-
nischen Fragestellungen sowie gutachterli-
che Stellungnahmen zu strafrechtlich rele-
vanten Sachverhalten auf der Grundlage 
klinischer und anderer medizinischer Be-
funde. 

Neben den traditionellen Aufgaben der 
Rechtsmedizin sind weitere Aufgaben- und 
Forschungsbereiche zu benennen:

 � Forensische Toxikologie (einschließlich 
Betäubungsmitteluntersuchungen, Dro-
genforschung und –Diagnostik)
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 � Forensische Molekularbiologie (z. B. 
DNA-Untersuchungen)

 � Forensische Sexualmedizin 
 � Medizinische Begutachtungskunde (z. 

B. Behandlungsfehlergutachten 
Abstammungsgutachten)

 � Blutspurenanalyse
 � Forensische Anthropologie
 � Forensische Entomologie, Zoologie und 

Botanik
 
Als eine Herausforderung wird für die 
Rechtsmedizin die Prüfung der Validität der 
eingesetzten Methoden (auch empirisch) 
betrachtet und die damit im Zusammen-
hang stehende Qualitätssicherung. 
Die Forensische Psychologie befasst 
sich innerhalb unterschiedlicher Rechts-
zweige und der Kriminalistik mit solchen 
subjektiven Bedingungen, deren Frei- 
legung und planmäßige Veränderung  
Zielgrößen und Bestandteile der Regulie-
rungsfunktion des Rechts sind (dies wären 
z. B. Expertisendisziplinen, Täteranalysen, 
Gefährdetenpsychologie, Verfahrenspsy-
chologie).
Die Psychiatrie ist die Lehre von den Ursa-
chen, der Vorbeugung, der Erkennung und 
Behandlung psychischer Krankheiten und 
Abweichungen. Die Forensische Psychi-
atrie trifft Aussagen über den körperlich-
psychischen Zustand eines Menschen zu 
einer bestimmten Zeit

 � im strafrechtlichen Sinne, dem Zustand 
des Beschuldigten/Angeklagten zum 
Zeitpunkt der Tat

 � im zivilrechtlichen Sinne, dem Zustand 
zu einem bestimmten Ereignis (z. B. Ab-
fassung des Testaments).

In den Bereichen der Forensischen Psy-
chologie und Psychiatrie werden neben 
den traditionellen (wie z. B. Begutachtun-
gen zur Schuldfähigkeit) neue Aufgaben 
bestimmt (wie z. B. Traumaforschung). Die 
Einbeziehung neurobiologischer Erkennt-
nisse stellt eine Herausforderung der Ge-
genwart dar.

3.4.3. Kriminologie
Die Kriminologie ist eine interdisziplinäre 

Tatsachenwissenschaft, deren Gegenstand 
in der natur- und sozialwissenschaftlichen 
Erforschung des Verbrechens, der Krimina-
lität (Ursachen, Erscheinungsformen), des 
Straftäters, der Verbrechergemeinschaft, 
des Opfers und der sozialen Kontrollorgane 
(präventive und repressive Bekämpfungs-
möglichkeiten) besteht. Sie hat eine her-
ausragende Beziehung zur Kriminalistik.
Die Herausforderungen54, die sich ihr stel-
len, und ihr Verhältnis zur Kriminalistik, er-
fordern eine gesonderte Betrachtung.
Einige aktuelle Aspekte seien genannt:

 � Entwicklung von Täter- und Opfertypolo-
gien hinsichtlich neuer Kriminalitätser-
scheinungen,

 � Phänomenologie aktueller Kriminalitäts-
formen,

 � Darstellung einer aktuellen Kriminalitäts-
lage (einschließlich ihrer Struktur) im 
Hell- und Dunkelfeld.

3.4.4. Kriminalistik
3.4.4.1. Theorie und Methodologie
Gegenstand der Theorie und Methodologie 
bilden Gesetzmäßigkeiten des Entstehens, 
des Entdeckens, des Erhebens und des 
Bewertens von Beweisen insbesondere un-
ter Berücksichtigung der Erkenntnisse an-
derer Wissenschaften.55 
Die aktuellen Aufgaben bestehen darin, die 
theoretischen Grundlagen für die gesamte 
Kriminalistik zu schaffen und vor allem im 
Bereich der Methodologie ein für alle Auf-
gaben geeignetes Methodengefüge für  
kriminalistische Aufgabenstellungen zu ent-
wickeln56. Dazu ist es notwendig, die beste-
henden theoretischen Modelle den aktuel-
len gesellschaftlichen Herausforderungen 
anzupassen (z. B. Beweistheorie, Identifi-
zierungstheorie, mathematische Modelle/
wahrscheinlichkeitstheoretische Ansätze in 
der Kriminalistik).
Ein momentan sehr vernachlässigtes Ge-
biet der Theorie und Methodologie ist die 
Grundlagenforschung. 
Im Bereich der Praxisforschung existieren 
einige gute Ansätze (z. B. im BKA), jedoch 
fehlt auch hier eine systematische und ko-
ordinierte Aufbereitung aller forschungsre-
levanten Themenstellungen.

Die aktuellen 
Aufgaben bestehen 
darin, die theoreti-
schen Grundlagen 
für die gesamte 
Kriminalistik zu 
schaffen und vor 
allem im Bereich 
der Methodologie 
ein für alle Aufga-
ben geeignetes 
Methodengefüge für 
kriminalistische 
Aufgabenstellungen 
zu entwickeln. 
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3.4.4.2. Naturwissenschaftlich-techni-
sche Kriminalistik (Kriminaltechnik)
Der Gegenstand der Kriminaltechnik ist die 
Gesamtheit der Gesetzmäßigkeiten und 
Erscheinungen des Entstehens von Spuren 
und anderen Sachbeweisen sowie der na-
turwissenschaftlichen Erkenntnisse und 
Methoden und der darauf basierenden 
technischen Mittel und Verfahren zu ihrem 
Auffinden, Sichern und Bewerten (mit ei-
nem hohen Anteil an experimentell-gutach-
terlichen Instrumentarium).
Bezogen auf das Teilgebiet der Kriminal-
technik sind folgende Anforderungen zu be-
nennen:

 � Entwicklung neuer Verfahren: Diese be-
ziehen sich sowohl auf die ›traditionel-
len‹ Kriminalitätserscheinungen und ihre 
Untersuchung57 als auch auf neu zu ent-
wickelnde Teilgebiete der naturwissen-
schaftlich-technischen Kriminalistik58

 � Adaption von Verfahren aus anderen 
Wissenschaften59

 � Anpassung der Verfahren an neue Kri-
minalitätsphänomene

 � Ständige Überprüfung der Validität der 
Verfahren60

 � Keine Überbewertung naturwissenschaft-
lich-technischer Verfahren61

 � Klärung von Spurenentstehungsmecha-
nismen insbesondere bei neuen Krimi-
nalitätsphänomenen (z.B. Cybercrime)

Die Anforderungen an die Kriminaltechnik 
ergeben sich insbesondere aus den neuen 
Erscheinungsformen der Kriminalität und 
den damit verbundenen Beweissicherungs- 
und -auswertungsverfahren. Aber auch die 
bewährten Methoden der Suche, Siche-
rung und Auswertung von Spuren gilt es 
weiterzuentwickeln.

3.4.4.3. Kriminaltaktik 
Kriminaltaktik ist die Lehre von den theore-
tischen Grundlagen und den Methoden zur 
Vorbereitung, Durchführung und Ergebnis-
bewertung von offenen und verdeckten Er-
mittlungshandlungen unter konfliktfreien 
wie konfliktbehafteten Bedingungen. Ihre 
Umsetzung erfolgt den rechtlichen Normen 
und den individuellen Umständen entspre-

chend. Ziel ist es, ermittlungs- und beweis-
relevante Erkenntnisse zu gewinnen und 
sie für die Aufdeckung, Aufklärung und Ver-
hinderung von Straftaten zu nutzen.62 
Betrachtet man die Herausforderungen, die 
vor der Kriminaltaktik (einschließlich der 
Vernehmungslehre) stehen, so wird deut-
lich, dass insbesondere die neuen Krimina-
litätserscheinungen (z. B. Cybercrime) einer 
veränderten Ermittlungsführung bedürfen. 
Maßnahmen wie Online-Durchsuchung, Te-
lekommunikationsüberwachung oder Er-
mittlungen in sozialen Netzwerken bedürfen 
neben den technischen Voraussetzungen 
einer besonderen methodischen Vorge-
hensweise, für deren Erarbeitung die Krimi-
naltaktik verantwortlich ist.
Darüber hinaus werden aber auch andere 
methodische Vorgehensweisen, z. B. im 
Rahmen der Vernehmung (Verfahren zur 
Feststellung der Glaubhaftigkeit63), der 
Operativen Fallanalyse als Verknüpfung 
zwischen Kriminalistik und Psychologie64 

und der Erkenntnisse der Neurobiologie bei 
der Untersuchung von Aussagen und Per-
sönlichkeitsprofilen von Tätern genutzt.

3.4.4.4. Spezielle Kriminalistik 
Den Gegenstand der Speziellen Kriminalis-
tik bildet die Gesamtheit derjenigen  
Gesetzmäßigkeiten, Erscheinungen und 
Methoden, die für die Aufdeckung, Untersu-
chung und Verhütung von 

 � einzelnen Deliktskategorien, 
 � von Straftaten bestimmter Personen-

gruppen, 
 � für strafrechtlich nicht relevante Sach-

verhalte für bestimmte Angriffsobjekte 
spezifisch sind. 

Ausgehend von der Phänomenologie der 
Delikte untersucht sie den kriminalistisch-
kriminologischen Charakter und Besonder-
heiten einzelner Delikte bzw. Straftaten-
gruppen und wendet diese Erkenntnisse 
bei der Straftatenuntersuchung an.65 
Die Herausforderung besteht darin, dass 
Kriminalistik und Kriminologie ihre For-
schungen insbesondere hinsichtlich der 
neuen Kriminalitätserscheinungen vorantrei-
ben und systematisch aufarbeiten  
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müssen. Nur so kann es gelingen, für diese 
Delikte eine entsprechende Untersuchungs-
methodik abzuleiten. Darüber hinaus steht 
die Frage des Erkennens bestimmter Täter-
typologien (z. B. Wirtschaftsstraftäter66, Tä-
ter von Cybercrime im engeren Sinne67 oder 
eine veränderte Täterstruktur auf Grund de-
mografischer Veränderungen).

3.4.4.5. Kriminalstrategie
»Die Kriminalstrategie ist die Teildisziplin 
der Kriminalistik, die sich basierend auf den 
Erkenntnissen zur objektiven Kriminalitäts-
lage und zum Sicherheitsgefühl der Bevöl-
kerung unter Berücksichtigung der den  
Organisationszweck bestimmenden rechtli-
chen, wirtschaftlichen, kulturellen, histori-
schen, politischen und sozialen Rahmen-
bedingungen mit der Planung, Organisation 
der Gesamtheit der Maßnahmen zur Krimi-
nalitätsbekämpfung befasst.«68 
Eine enge Verknüpfung aller kriminalwis-
senschaftlichen Disziplinen erfolgt in der 
Kriminalstrategie. Die Aufgabenstellungen 
gehen weiter als die für die Kriminalistik for-
mulierten, was zur Folge hat, dass ein kon-
sequent interdisziplinärer Ansatz Voraus-
setzung ist, um die  Herausforderungen der 
aktuellen gesellschaftlichen Situation mit 
Bezugnahme auf die perspektivische Ent-
wicklung (z. B. Szenarien, Prognose zu 
künftigen kriminalistisch relevanten Sach-
verhalten) bewältigen zu können. Dieser 
Ansatz ist nicht in vollem Umfang gegeben.

3.5. Kriminalistik als Wissenschaft

Unter Wissenschaft kann man methodisch 
gewonnene und systematisch organisierte 
Aussagen und Fragestellungen über einen 
bestimmten Bereich der Wirklichkeit verste-
hen. Eine Wissenschaft wird durch ver-
schiedene Kriterien charakterisiert:

 � Gegenstand
 � Theorie
 � Relative Eigenständigkeit
 � System
 � eigenständige Methoden/Methodik/

Methodologie
 � als Hochschul- bzw. Universitätsfach 

vertreten

Folgt man den Auffassungen von Acker-
mann69 und de Vries70, so ist die Kriminalis-
tik als Wissenschaft zu bezeichnen.
Problematisch ist jedoch, dass sie das letz-
te Kriterium nicht erfüllen kann. Sie ist als 
Wissenschaftsdisziplin nicht an einer Uni-
versität oder Hochschule (mit einer Aus-
nahme71) vertreten. 
Auch das ist eine Herausforderung! Wie 
kann man ein Gebiet, das eben beschrie-
ben wurde, überhaupt weiter entwickeln, 
wenn es nicht als Universitätsfach vertreten 
ist? Kriminalistik als Hochschuldisziplin 
würde bedeuten: 

 � Ausbildung 
Diese wäre nicht nur einseitig auf die po-
lizeiliche Tätigkeit ausgerichtet. Betrach-
tet man diejenigen, die sich mit kriminali-
stischen Ermittlungen befassen, so 
ergibt sich eine Vielzahl von Adressa-
ten72.

 � Forschung 
Neben der praxisorientierten Forschung 
wäre es möglich, Grundlagenforschung 
zu betreiben, um auf aktuelle und künfti-
ge Herausforderungen in der Kriminali-
stik reagieren zu können.

 � Interdisziplinärer Ansatz: 
Interdisziplinarität und Komplexität wäre 
hinsichtlich der Anwendung kriminalisti-
scher Methoden und Verfahren gege-
ben, und darüber hinaus bestände die 
Möglichkeit, Verfahren anderer Wissen-
schaftsgebiete effektiver in die Krimina-
listik zu übernehmen.

4. Fazit

Versucht man aus dem bisher Dargestell-
ten ein Fazit zu ziehen, so gelingt dies nur 
ansatzweise. Aus diesem Grund sollen an 
dieser Stelle einige Thesen formuliert wer-
den, die man aus den bisherigen Ausfüh-
rungen ableiten kann.
1. Neue gesellschaftliche Entwicklungen, wie

 � der Übergang zur Informationsgesell-
schaft (Veränderungen in der Kommuni-
kations- und Informationsverarbeitung), 

 � die Internationalisierung,
 � die Globalisierung,
 � die Vernetzung,
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 � die Einbettung von kriminalistisch 
relevanten Sachverhalten in moderne 
Infrastrukturen,

 � wirtschaftliche Entwicklungen 
sind nur ansatzweise in der Kriminalistik 
verankert. Die Kriminalistik hat momentan 
nicht den wissenschaftlichen Stand, sich 
den Herausforderungen der Kriminalität in 
ihrer Gesamtheit zu stellen. Es fehlt die 
komplexe, ganzheitliche und interdiszipli-
näre Aufarbeitung des Themas.

2. Die Kriminalistik befindet sich gegenwär-
tig in einer Umbruchsituation, die durch den 
Übergang zur Informationsgesellschaft ge-
kennzeichnet ist.
Ihre traditionellen Methoden und Verfahren 
haben Gültigkeit und müssen weiter entwi-
ckelt werden. Aktuelle Phänomene und Be-
gehungsweisen erfordern jedoch innovati-
ve Ermittlungsmethoden zur Aufdeckung, 
Aufklärung und Prävention. 

3. Es gilt, neue Begehungsweisen zu erken-
nen, sie aufzubereiten und eine entspre-
chende Ermittlungsmethodik zu entwickeln. 
Die Schaffung rechtlicher Voraussetzun-
gen, als Vorlauf in der Gesetzgebung, ist 
dafür notwendig. Die systematische krimi-
nologische und kriminalistische Aufarbei-
tung aktueller Kriminalitätsphänomene ist 
nicht ansatzweise soweit wie in den ›traditi-
onellen‹ Kriminalitätsbereichen.

4. Die Teilgebiete der Kriminalistik haben 
einen spezifischen Beitrag zur Reaktion auf 
aktuelle Anforderungen der Gesellschaft 
bei der Bekämpfung von Kriminalität zu 
leisten. 
Die Theorie und Methodologie kann ihrem 
Beitrag nicht gerecht werden, einen theore-
tischen Unterbau zu entwickeln und gleich-
zeitig Methoden und Regeln für die Strafta-
tenuntersuchung aufzustellen.
Der Kriminaltaktik gelingt es ansatzweise, 
bestimmte Ermittlungshandlungen zu ent-
wickeln. Eine komplexe Methodik für insbe-
sondere neue Deliktsphänomene liegt je-
doch nicht vor.
Die Kriminaltechnik scheint am weitesten 
entwickelt zu sein. Allerdings ist die Einord-

nung von Teilgebieten in die Wissenschafts-
landschaft (Kriminalwissenschaften) nicht 
ganz eindeutig, und es besteht die Gefahr, 
dass sie sich als Disziplinen verselbststän-
digen und damit in diesen Bereichen die 
komplexen Anforderungen der Beweisfüh-
rung vernachlässigt werden.
Für neue Deliktsbereiche fehlt die Aufarbei-
tung des Deliktphänomens durch die Spe-
zielle Kriminalistik. Für einzelne Erschei-
nungsformen sind Ansätze vorhanden, in 
der Komplexität jedoch fehlen diese.
Aus Sicht der Kriminalstrategie existieren 
kaum strategische Ansätze für die gesamte 
Kriminalität. Nur auf bestimmte Delikts-
gruppen bezogene strategische Ansätze 
(schwere Kriminalität) sind erkennbar.
Für den Bereich der Kriminalpraxis existie-
ren pragmatisch-methodische Verfahren zur 
Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten, 
aber diese Ansätze sind oft nur punktuell 
ausgerichtet. Es fehlt die Berücksichtigung 
der Komplexität verschiedenster Phäno-
menbereiche.

5. Schätzt man die Kriminalistik und ihrem 
Bezug zu Wissenschaft und Forschung 
ein, muss festgestellt werden, dass grund-
legende theoretische Erkenntnisse fehlen. 
Es existieren kaum kriminalistische oder 
kriminologische Untersuchungen hinsicht-
lich aktueller oder künftiger gesellschaftli-
cher Herausforderungen (so gibt es z. B. 
keine komplexe und systematische Aufar-
beitung des Deliktphänomens Cyber-
crime).

6. Eine Weiter- bzw. Neuentwicklung von 
Grundlagenforschung und angewandter 
Forschung ist erforderlich, um eine theore-
tisch fundierte und praktisch einheitlich um-
setzbare Taktik und Methodik der Untersu-
chungsführung von Straftaten abzuleiten.
Es ist einzuschätzen, dass für eine solche 
Forschung die Voraussetzungen in Deutsch-
land fehlen. Als eine Ursache dafür ist anzu-
sehen, dass die Kriminalistik als Hochschul-/
Universitätsdisziplin nicht existiert. Aber nur 
an einer Universität ließe sich eine interdiszi-
plinäre Forschung unter dem Dach der Kri-
minalistik entwickeln.

Die Kriminalistik hat 
momentan nicht den 
wissenschaftlichen 
Stand, sich den 
Herausforderungen 
der Kriminalität in 
ihrer Gesamtheit zu 
stellen. Es fehlt die 
komplexe, ganzheit-
liche und interdiszi-
plinäre Aufarbeitung 
des Themas.
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Geht man davon aus, dass sich das künftige 
Leben noch komplexer, globaler und damit 
auch interdisziplinärer darstellen wird, kom-
men wir nicht umhin, auch die kriminalisti-
sche Forschung entsprechend zu gestalten.
Nur so werden wird perspektivisch über-
haupt noch eine den gesellschaftlichen Be-
dingungen entsprechende Straftatenverfol-
gung i. S. der Aufdeckung, Aufklärung und 
Prävention gewährleisten können.
Deshalb soll die Forderung noch einmal be-
kräftigt werden, die Kriminalistik als Fach-
gebiet an einer Universität zu etablieren.

7. Um aktuellen gesellschaftlichen Anforde-
rungen gerecht zu werden, ist die Krimina-
listik als interdisziplinäres eigenständiges 
Wissenschaftsgebiet, das über polizeiliche 
Tätigkeiten hinausgeht und eine Zusam-
menarbeit zwischen Privatwirtschaft, Straf-
verfolgungsbehörden (einschließlich Jus-
tiz) und öffentlicher Verwaltung notwendig 
macht, zu erfassen. 
Das hat zur Folge, dass der Zugang zu kri-
minalistischem Wissen einer breiteren Öf-
fentlichkeit angeboten werden muss.
Dies erfolgt auch im Sinne einer Qualitäts-
sicherung kriminalistischer Arbeit.
Darüber hinaus müssen Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit zwischen Strafverfol-
gungsbehörden und Privatwirtschaft be-
schrieben und Regularien der Zusammen-
arbeit, die die Interessen beider Seiten 
berücksichtigen, geschaffen werden.

8. Die Einheit von Wissenschaft, For-
schung, Lehre und Praxis ist auch in der 
Kriminalistik zu realisieren. Dies schlägt 
sich positiv auf die praktische Ermittlungs-
führung und die Lehre nieder. Das zeigt 
aber auch, dass eine Spezialisierung in der 
Aus- und Fortbildung erforderlich ist.
Die spezifischen Themenstellungen der  
kriminalistischen Tätigkeit und die neuen 
gesellschaftlichen Herausforderungen ma-
chen es zu einem unumgänglichen Erfor-
dernis, eine Spezialisierung der Aus- und 
Fortbildung vorzunehmen.
Ziel muss es sein, ein den aktuellen und 
künftigen Herausforderungen entsprechen-
des Anforderungsprofil zu erarbeiten und 

darauf basierend die Aus- und Fortbildung 
zu gestalten. Die Kriminalistik ist als Hoch-
schul-/Universitätsdisziplin zu etablieren.

9. Die Kriminalistik als Fachgebiet ist stär-
ker organisch in die Sicherheitsstruktur des 
Staates einzubinden. 

Fasst man diese Thesen zusammen, so 
lässt sich der Bezug zur Einleitung wieder 
herstellen. Es wird noch einmal deutlich, 
wie aktuell die Ziele und Aufgaben der 
Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik 
sind und dass die Schwerpunkte der Tätig-
keit richtig gesetzt sind, nämlich

 � die Kriminalistik in Wissenschaft und 
Praxis zu fördern,

 � die Qualität der kriminalistischen Aus- 
und Fortbildung zu erhöhen,

 � die Kriminalistik als ein interdisziplinä-
res, aber eigenständiges wissenschaftli-
ches und universitäres Lehrgebiet 
(Studienfach) zu entwickeln und 

 � die kriminalistische Forschung voranzu-
treiben.

Um aktuellen gesell-
schaftlichen Anfor-
derungen gerecht 
zu werden, ist die 
Kriminalistik als 
interdisziplinäres 
eigenständiges 
Wissenschaftsge-
biet, das über 
polizeiliche Tätigkei-
ten hinausgeht und 
eine Zusammenar-
beit zwischen 
Privatwirtschaft, 
Strafverfolgungsbe-
hörden (einschließ-
lich Justiz) und 
öffentlicher Verwal-
tung notwendig 
macht, zu erfassen.
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1. Ausgangssituation

Der Verdacht auf die Begehung einer Straf-
tat ist gegeben. So wird aus einer Situation 
ein Fall, den es aufzuklären gilt. Keine Straf-
tat oder der Fortbestand des Verdachts ei-
ner Straftat – das ist hier die Frage, die im-
mer wieder beantwortet werden muss. 
So oder ähnlich beginnen die Ermittlungen 
und damit die Suche nach Anhaltspunkten 
zu einem vermeintlichen Tathergang. Zu-
sammenhänge sind zunächst nicht erkenn-
bar, mosaikmäßig wird alles gesammelt, 
was fallrelevant sein könnte, um dann aus 
den einzelnen Informationen ein vollständi-
ges Puzzle zusammenzusetzen. 
Oft steht man ratlos vor den vielen Informa-
tionen, erkennt keinen oder nur in Teilen 
einen Zusammenhang zwischen einzelnen 
Fakten. Alles, was die Chance bietet, Infor-
mationen zum Tathergang zu bekommen, 
wird genutzt. Dann werden Gegenstände, 
Materialien oder Fragmente gefunden, von 
denen man nicht einmal weiß, ob sie in ir-
gendeinem Zusammenhang mit dem Fall 
stehen – sie könnten aber, vielleicht. 

Zunächst erscheinen die Ermittler am Tat-
ort, danach das Tatortteam, welches  die 
Aufgabe hat, die Situation in allen Einzel-
heiten am Tatort zu dokumentieren. Diese 
vollständige Tatorterfassung ist enorm 
wichtig, weil nichts, was verloren gegangen 
ist, weder noch einmal erfasst noch wieder 
beschafft werden kann. Bereits in dieser 
Phase können Fehler dazu führen, dass ei-
ne Straftat nicht aufgeklärt werden kann. 
Daher die Sorgfalt. Umso wichtiger ist es, 
Methoden zur Straftataufklärung zu ver-
wenden, mit denen zerstörungsfrei oder 
zerstörungsarm gearbeitet werden kann. 
Die untersuchten Asservate sollen im origi-
nalen Zustand möglichst erhalten bleiben, 
um Wiederholungsmessungen zu gewähr-
leisten und auch neuen Fragestellungen zu 
den Asservaten nachgehen zu können.
Die Ermittlung kann Hinweise auf Beweis-
material erarbeiten, die nicht oder noch 
nicht verfügbar, aber bei konkreter Verfüg-
barkeit von hohem Wert für die Aufklärung 
einer Straftat sind. Dabei kann es sich um 
ein Tatwerkzeug handeln, aber auch um 
Gegenstände, die zum Zeitpunkt der Tat 

Geophysik
Die Suche nach Verborgenem  
in der Kriminaltechnik

Wolfgang Spyra 

Im Zuge der Aufklärung von Verbrechen stellt sich oft die Suche nach Beweismaterial. Dazu 
gehören auch Tatwerkzeuge oder Gegenstände, die im Zusammenhang mit der Straftat 
stehen und für eine Aufklärung eine erhebliche Bedeutung haben können. Oft verwendete 
Wege der Entsorgung von Tatwerkzeugen oder anderen Beweismitteln sind die Vergrabung 
oder die Entsorgung in Gewässern. 
Mit dem Georadar oder der Geomagnetik stehen Verfahren zur Verfügung, die es  
erlauben, zerstörungsfrei nach solchen Beweismitteln erfolgreich zu suchen. Leichen oder 
Gegenstände, nach denen aufgrund von Ermittlungsergebnissen gesucht werden soll, ha-
ben teilweise sehr unterschiedliche physikalische Eigenschaften. Diese Unterschiede kön-
nen messtechnisch erfasst werden und Hinweise auf Vergrabungen geben. Diese Metho-
den bieten sich besonders dann an, wenn die Suche nach Beweismitteln großflächig 
erfolgen muss. Anhand von zwei Beispielen wird gezeigt, wie diese Methoden erfolgreich 
eingesetzt werden können und wo ihre Grenzen liegen.
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mitgeführt wurden. Die Suche nach Verbor-
genem ist eine Aufgabe der Kriminaltech-
nik. Sie bedient sich dabei neben anderen 
Methoden der Verfahren der Geophysik. 
Die Geophysik bietet »elektronische Au-
gen«, um in diejenigen Bereiche Einblicke 
zu gewähren, die dem menschlichen Auge 
nicht zugänglich sind. Während der Mensch 
im sichtbaren Bereich hochfrequenter elek-
tromagnetischer Wellen mit Längen im Be-
reich von 400 nm bis 750 nm sehen kann, 
(s. Abb. 1), gibt es technische Hilfsmittel, 
die außerhalb des sichtbaren Bereichs den 
Menschen auf eine etwas andere Art eben-
falls »sehen« lassen können. So gibt es im 
langwelligeren Bereich das nahe Infrarot 
(NIR), das mittlere Infrarot (MIR) und das 
ferne Infrarot (FIR). Bekannteste Anwen-
dungen des NIR sind die Untersuchung von 
Vegetationsstress und im MIR-Bereich die 
Untersuchung von Gebäuden auf Wärme-
verluste. Andere bedeutsame Verfahren 
nutzen die Geomagnetik oder das Geora-
dar zur Aufklärung von Bodenverhältnis-
sen.
Für die Ermittler macht es kaum einen Un-
terschied, mit welcher Methode Gesuchtes 
gefunden wird, aber technisch gesehen 
kann es deutliche Unterschiede geben. 
Technik und Technologie zur Suche nach 
Verborgenem werden in diesem Beitrag ex-
emplarisch vorgestellt, insbesondere Me-
thoden der Geophysik und Fernerkundung. 

Diese Methoden an sich sowie deren Leis-
tungsfähigkeit sind in der polizeilichen Ar-
beit weitgehend unbekannt. Die Technik ist 
relativ teuer, die Auswertung der Messda-
ten erfordert ein erhebliches Fachwissen. 
Das Fachwissen kann man sich nur durch 
Fallarbeit erwerben, aber die Fallzahlen 
lassen es in der Regel nicht zu, sich das 
notwendige Fachwissen erarbeiten zu kön-
nen. Daher sind die Methoden in der poli-
zeilichen Arbeit nicht sehr verbreitet.

2. Die Suche nach Verstecktem, 
Vergrabenem, Abgelegtem

Im Zusammenhang mit einer Straftat wer-
den von polizeilicher Seite Gegenstände 
gesucht, die in Bezug auf den Tathergang 
ein wichtiger Mosaikstein sein könnten 
oder den Tatverdächtigen (im Fall einer 
Konfrontation mit ebendiesen Gegenstän-
den) sogar der Tat überführen könnten.  
Dies kann alles mögliche sein: die Beute, 
das Tatwerkzeug, die Kleidung zur Tatzeit, 
etc. In jedem Fall sollen Gegenstände ge-
funden werden. Es macht allerdings einen 
Unterschied, ob der Täter das Vergrabene 
in dem bei der Vergrabung vorhandenen 
Zustand wieder verfügbar haben möchte 
oder ob die Vergrabung eine Entsorgung 
darstellt, die keinerlei Rückschlüsse auf ihn 
und die Tat erlauben soll. Wenn ein Täter 
etwas wiederfinden möchte, das er zuvor 

Abb. 1 
Elektromagnetisches Spektrum mit herausgehobenem Bereich menschlichen Sehens
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vergraben hat, dann muss es Koordinaten 
der Ablage geben: im Kopf des Täters oder 
irgendwo schriftlich – im Klartext: als Esels-
brücke oder verschlüsselt in Codes. Nur 
der Täter kann die Daten verfügbar ma-
chen. Es muss für den Täter ein Modus ge-
ben, der es ihm erlaubt, seine Beute zu 
gegebener Zeit sicher wiederzufinden. Die 
Möglichkeiten sind vielfältig, sie reichen 
von ganz einfachen Merkmalen, wie Entfer-
nungen von einem markanten Punkt zu der 
Beute, bis hin zu modernster Technik. Wa-
ren es früher eine Hausecke, ein Baum, ein 
Mast der Überlandleitung, etc., die man 
sich merken musste, so können es heute 
GPS Daten (Global Positioning System) 
sein. Die »Merk-Methode« ist mit dem Risi-
ko behaftet, dass man einen Code vergisst 
oder das Merkmal, ein Haus, ein Baum o. 
ä., zum Zeitpunkt der Inbesitznahme der 
Beute nicht mehr existiert. 
Es dürfte so gut wie sicher sein, dass noch 
reichlich Werte im Boden liegen, weil der 
Ablageort nicht mehr zu finden ist. Der Vor-
teil, der sich aus der Suche nach einer sol-
chen Beute ergibt, liegt darin, dass diese 
besonders gut aufbewahrt sein dürfte und 
damit die Gefahr der Veränderung der Ge-
genstände in Folge von Umwelteinflüssen 
eher als gering anzusehen ist. Mögliche 
Suchparameter bleiben erhalten oder sind 
nur geringen Änderungen unterworfen, so-
fern keine natürlichen Prozesse Änderun-
gen am Lagergut bewirken.
Ganz anders ist die Situation einzuschät-
zen, wenn ein Täter eine Entsorgung eines 
Gegenstandes beabsichtigt hat. Der Täter 
war dann bemüht, das Beweisstück so zu 
entsorgen, dass niemand es wiederfinden 
kann. Oder, wenn es wider Erwarten gefun-
den werden sollte, dann möglichst sich in 
einem Zustand befindet, der keine Rück-
schlüsse auf die Tat und schon gar nicht auf 
ihn als den Täter erlaubt. Selbst wenn ein 
Täter willens ist, im Rahmen eines Ge-
ständnisses die Örtlichkeit eines Gegen-
standes preiszugeben, ist es oftmals nicht 
möglich, den Ablageort, das Beweisstück 
zu finden. Schließlich gab es zum Zeitpunkt 
der Entsorgung für ihn keinen plausiblen 
Grund, sich den Ablageort zu merken.

Die Suchobjekte können sehr unterschied-
licher Art sein:  das wertvolle Porzellan, der 
Familienschatz, die Gemäldesammlung, 
die Jagdwaffen, die kurz vor Ende des Krie-
ges durch Vergraben dem Zugriff heran-
nahender Streitkräfte entzogen werden 
sollte und die heute trotz überlieferter Orts-
angaben nicht gefunden werden können. 
Gestohlenes soll gefunden werden, die 
Beute aus einer Straftat, aber auch der Erd-
bunker mit und ohne Lebewesen oder das 
Grab eines Leichnams, der unterschiedli-
chen Alters hinsichtlich der Ablagezeit sein 
kann. Es gibt keine allgemein verbindliche 
Methode, die sich für jede Art von Suche 
eignet. Selbst dann, wenn nur ein Such-
prinzip in Betracht kommt, gibt es keine 
Standardlösung. Es sei denn, man sucht 
immer nach dem gleichen Objekttyp im 
gleichen Umfeld. Beispielhaft dafür ist die 
Suche nach Munition im Zuge einer Flä-
chensanierung. Man wird hier immer wie-
der mit der Geomagnetik Erfolg haben. 
Allerdings kann das Verfahren der ferroma-
gnetischen Suche unterschiedlich sein. 
Das Messprinzip ist gleich: die Messung 
der Feldstärke. Aber es macht einen Unter-
schied, ob man eisenhaltige Gegenstände 
oberflächennah oder in größerer Tiefe or-
ten möchte. Im ersten Fall würde man eine 
Oberflächensondierung und im zweiten Fall 
eine Bohrlochsondierung anwenden müs-
sen. Diese unterschiedlichen Technologien 
zur Ortung von ferromagnetischen Potenti-
alen hängen u. a. von der Reichweite der 
Detektierbarkeit solcher Gegenstände ab. 
Bei der Oberflächensondierung klärt man 
die Fläche in einer Tiefe von 2–3 m ab, 
während man bei der Bohrlochsondierung 
das Messgerät in das Bohrloch führt und 
dann die Aufklärung durchführt. Sucht man 
eine vergrabene Waffe, so wird diese Waffe 
ein Messsignal geben. Zum besseren Ver-
ständnis sei ausgeführt, dass ein positives 
Messsignal nicht gleichbedeutend mit dem 
Nachweis der vergrabenen Waffe ist, denn 
es können andere eisenhaltige Gegenstän-
de sein, die ein vergleichbares Messsignal 
verursacht haben. Angezeigt werden Ano-
malien in Form von Feldstärken und keine 
Sorten.

Die unterschiedli-
chen Technologien 
zur Ortung von 
ferromagnetischen 
Potentialen hängen 
u. a. von der 
Reichweite der 
Detektierbarkeit 
solcher Gegenstän-
de ab.
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3. Erfolg versprechender Ansatz 
einer Suche 

Der Erfolg versprechende Ansatz bei der 
Suche nach Gegenständen liegt darin, 
dass man den wahrscheinlichen Ablauf ei-
nes Tathergangs in einzelne Betrachtungs-
schritte gliedert und dabei den Teilschritten 
physikalische Größen zuordnet oder Para-
meter erkennt, die beim Auffinden hilfreich 
sein können. Das sind dann Parameter, die 
sich durch die Tätigkeiten verändert haben 
können. Die wichtigste Maßnahme ist, den 
Suchgegenständen physikalische Eigen-
schaften zuzuordnen. Eine Waffe ist aus 
Metall, Kunststoff, Keramik, Legierungen, 
etc. Erst wenn man konkret weiß, dass die 
Waffe aus Eisen oder einem anderen Mate-
rial ist, kann man die Erfolgschancen des 
Auffindens abschätzen. Des Weiteren be-
nötigt man die Kenntnis zum Umfeld, wo 
die Waffe möglicherweise abgelegt worden 
ist. Daraus ergibt sich die Einschätzung, ob 
das System »kooperativ« ist. Die Situation 
ist dann kooperativ, wenn Suchobjekt und 
Umfeld hinreichend unterschiedliche Ei-
genschaften haben, so dass sich die Ano-
malie abbilden lässt. Die Erfolgschancen 
können sich dann verbessern, wenn man 
die Suche nicht nur nach dem gewünsch-
ten Objekt ausrichtet, sondern auch darauf 
achtet, dass es möglicherweise Sekundär-
informationen gibt, die zum Auffinden eines 
Objektes führen: Wie ist die Waffe entsorgt 
worden? Man hat eine Grube ausgehoben, 
die Waffe in die Grube gelegt und die Gru-
be mit dem Aushub wieder verfüllt. Mit die-
sem Prozedere ist der Oberboden gestört. 
Es gibt keine Rückbauart, mit der man den 
Urzustand wieder herstellen kann. Man hat 
also die Chance, über die Sekundärinfor-
mation des gestörten Bodens die Waffe zu 
finden – es sei denn, die Grube wurde in 
einem bereits gestörten Bereich angelegt. 
Zwei Hinweise mögen die Betrachtungs-
weise deutlich machen. Angenommen, 
man sucht nach wenigen Glasampullen im 
Boden. Kein Messgerät ist tauglich, um die-
se Glasampullen direkt nachzuweisen. Gibt 
es aber die Information, dass die Glasam-
pullen in einem Schutzkasten aus Blech 

vergraben wurden, ist die Chance groß, 
den Ablageort mittels Geomagnetik zu lo-
kalisieren. Untersucht man den Boden mit-
tels Georadar, könnte man auch über eine 
Sekundärinformation den Ablageort finden. 
Mit dem Georadar lassen sich unterschied-
liche geologische Bodenschichten oft gut 
nachweisen. Mit der Aufgrabung zum Ver-
bringen von Gegenständen ist die oberste 
Schicht, sog. gewachsener Boden, zerstört 
worden und kann durch noch so sorgfältig 
ausgeführten Rückbau nicht wieder in die 
Urform gebracht werden. Das bedeutet, 
dass man die Grabestelle von dem unbear-
beiteten Boden unterscheiden kann. Man 
findet im direkten Nachweis zwar nicht den 
Schlüsselbund, den Kunststoffkasten, den 
Benzinbehälter aus Polypropylen, aber nur 
dort, wo gegraben wurde, kann das ge-
suchte Objekt liegen. Aus all diesen Infor-
mationen sind die Suchansätze zu bestim-
men. Dann kann über die Methode 
befunden werden, die den besten Erfolg 
verspricht. Es gibt Fälle, bei denen eine ge-
eignete Methode schwer zu finden ist. Da 
kann es hilfreich sein, wenn man sich eige-
ne Fallkenntnis erarbeitet. Ermittler und Kri-
minaltechniker haben unterschiedliche Vor-
gehensweise in der Fallbearbeitung, erst 
die Akteneinsicht kann möglicherweise hel-
fen, den geeigneten Suchansatz zu finden. 
Ganz anders und viel schwieriger kann sich 
die Situation darstellen, wenn der Täter die 
Entsorgung von Beweismitteln nach einem 
Prinzip vornimmt, wo sich Gleiches unter 
Gleichem schwer finden lässt. Wird die Tat-
waffe, das Messer, die Pistole, der Hammer, 
etc. auf einem Schrottplatz mit Kleinschrott 
in einem riesigen Haufwerk versteckt oder 
entsorgt, dann wäre das Objekt extrem 
schwer zu finden. Das Risiko der Entde-
ckung ist eher gering einzuschätzen und von 
begrenzter Dauer. Der offenkundige Fremd-
körper, wie eine Pistole, würde nur zufällig 
entdeckt werden, z. B. bei der Umladung 
des Schrotts für das Einschmelzen. Nach 
dem Einschmelzen ist das Tatwerkzeug nur 
noch Material. Lediglich ein konkreter Hin-
weis, dass sich auf dem Schrottplatz die 
Waffe befindet, wäre Anlass genug, per 
Handarbeit die Suche durchzuführen. Stellt 

Die Situation ist 
dann kooperativ, 
wenn Suchobjekt 
und Umfeld hinrei-
chend unterschiedli-
che Eigenschaften 
haben, so dass sich 
die Anomalie 
abbilden lässt.
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sich die Situation aber so dar, dass das Su-
chobjekt neben Eisen noch ein anderes 
stromleitendes Metall enthält, z. B. Kupfer, 
Messing, etc., dann kann ein anderes Ver-
fahren diese Unterschiedlichkeit nutzen, 
nämlich die elektromagnetischen Eigen-
schaften des Suchobjektes. 
Aus diesen Ausführungen folgt das Fazit, 
dass es stets einer Einzelfallbetrachtung 
bedarf, um erfolgreich die Suche nach Ver-
grabenem zu gestalten. 
Die Chance, eine Tatwaffe in einem Gewäs-
ser zu entdecken, ist nicht unerheblich. Die 
übliche händische Suche mit Tauchern im 
Schlamm des Bodens hat auch schon Tat-
waffen finden lassen. Aber die geophysikali-
schen Eigenschaften der Waffe eröffnen die 
Chance, dass die Waffe im Gewässer ge-
funden werden kann. Insbesondere dann, 
wenn sich der Einsatz von Tauchern 
wie in stark eutrophiertem Wasser verbietet. 
Allerdings würde bei der Suche nach einer 
Waffe aus Eisen die gleiche Geophysik auch 
alle anderen magnetischen Anomalien an-
zeigen – den entsorgten Einkaufswagen, 
das Schrottfahrrad oder andere beliebige 
eisenhaltige Gegenstände, die man ins 
Wasser geworfen hat. Erfahrungsgemäß 
sind die Randbereiche von Gewässern be-
sonders belastet. Die Entsorgung von Ge-

genständen liegt in der Regel im Bereich der 
Wurfweite des Entsorgers.
Ein weiteres Anliegen für eine erfolgreiche 
Suche besteht darin, dass man für das 
Suchareal eine historische Recherche 
durchführt. Wie wird das Areal genutzt und 
wie wurde es früher genutzt? Mit dieser 
Fragestellung möchte man Informationen 
erhalten, ob es eine Situation gibt, die die 
Anwendung einer bestimmten Methode 
ausschließt. Ein Beispiel möge dies wieder 
verdeutlichen. Der Hinweis, dass eine Waf-
fe in einem Waldstück vergraben wurde, 
suggeriert zunächst Erfolgschancen, da 
man lediglich geogene Informationen von 
einem Waldboden erwarten darf. Waldbo-
den ist in der Regel ohne ferromagneti-
sches Potential, so dass eine Waffe gefun-
den werden sollte. Wald dient allerdings 
bekanntermaßen auch der illegalen Entsor-
gung, so dass auf diese Art Störpotentiale 
in den Boden eingetragen werden, die das 
Auffinden von Gegenständen sehr viel 
komplizierter macht, es verhindert oder er-
heblich mindert. Noch schwieriger wird die 
Situation, wenn man aufklärt, dass eine 
ehemalige Brachfläche, die als Mülldepo-
nie genutzt und nachträglich mit Bäumen 
bestockt wurde, zu einer   gewachsen ist.

	  

Abb. 2: Prinzip der Geomagnetik, lokale Veränderungen des Erdmagnetfeldes durch einen 
ferromagnetischen Körper (Dipol) (Quelle: LS Altlasten, Dietsch) 
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4. Geophysikalische Methoden 
der Erkundung von Böden 

Zu den wichtigsten geophysikalischen Me-
thoden der Kriminaltechnik gehören die Leit-
fähigkeitsmessungen, die Messung der fer-
ro- und elektromagnetischen Potentiale, 
Messung der Infrarotstrahlung und die Mes-
sung der Geschwindigkeit elektromagneti-
scher Wellen in den Medien Boden (Geora-
dar) und Wasser (Sonar). Die wichtigsten 
Methoden sollen nachfolgend in den Grund-
prinzipien beschrieben werden und zwar so 
weit, dass der Einsteiger die Messprinzipien 
und das Aussehen von Dokumentationen 
dieser Methoden kennenlernen soll.

4. 1 Geomagnetik 

Das Auffinden von Gegenständen, die in der 
Lage sind, das Erdmagnetfeld zu beeinflus-
sen, basiert auf der Stärkung und Schwä-
chung desselben. Die Abb. 2 (s. S. 39) zeigt 
die Feldlinien, die aus der Atmosphäre in 
den Boden eindringen sowie deren Verän-
derung, wenn im Boden ein Dipol liegt.
Das Erdmagnetfeld wird durch den Dipol 
eines ferromagnetischen Objektes verän-
dert. Diese Veränderung ist messbar. Die 
Abb. 2 zeigt das gemessene Profil, das 

Messsignal in Abhängigkeit vom Ort. Aus 
der Amplitude und der Form kann man ab-
schätzen, ob das Objekt nahe der Oberflä-
che oder eher tiefer liegt, ob es sich um ei-
nen kleineren Gegenstand oder um einen 
großen Körper handelt. Aus der Vermes-
sung einer Fläche ergibt sich eine Potenti-
alverteilung. Die Abb. 3 zeigt die Visualisie-
rung der geomagnetischen Messung, die 
als Kartierung einer Fläche bezeichnet 
wird. Wie groß das Signal ist, kann der Do-
kumentation entnommen werden. Üblich ist 
es, mit der Kartierung auch eine Legende 
zu versehen. Dort werden einzelnen Grau-
stufen oder Farben bestimmte Werte der 
Feldstärke zugeordnet. Die magnetische 
Feldstärke wird in nano Tesla (nT) gemes-
sen. In unseren Regionen beträgt das Erd-
magnetfeld ca. 49.000 nT, die Empfindlich-
keit, mit der man Differenzen der 
Feldstärken misst, sind 0,01 nT.

4. 2 Georadar 

Bei der Methode des Georadars misst man 
die Geschwindigkeit, mit der sich eine elek-
tromagnetische Welle in einem Medium 
fortpflanzt. Für homogene Medien ist die 
Geschwindigkeit eine Konstante. Ändert 
sich das Medium z. B. dadurch, dass sich 

	  

Abb. 3: Geomagnetische Kartierung eines Testfeldes der BTU Cottbus, Lehrstuhl Altlasten. 
Die Legende ordnet den einzelnen Dipolen über die Farbskala die Werte zu.
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die geologische Schicht ändert, wirkt sich 
dieser Umstand auch auf die Geschwindig-
keit der elektromagnetischen Welle aus. 
Diese Umwandlung wird dann besonders 
deutlich, wenn sich die Materialeigenschaf-
ten ändern. Die  Abb. 4 zeigt das Prinzip 
des Georadars. Dabei ist es völlig unerheb-
lich, ob das Objekt aus Metall oder Kunst-
stoff ist. Der Benzinkanister aus Kunststoff 
wird ebenso detektiert wie der Benzinkanis-
ter aus Eisen. Das Ergebnis der Georadar-
messungen sind die sog. Radargramme. 
Die Abb.5 zeigt ein Radargramm. Für den 
Laien ist ein Radargramm nicht auswertbar, 
es bedarf eines Fachmannes, um den In-
formationsgehalt des Messprotokolls zu er-
halten. Die Ursachen für die Störungen des 

Bodens, die zu unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten führen, sind enorm vielfäl-
tig. Der Fachmann erkennt, ob der Oberbo-
den gestört ist, ob es sich wahrscheinlich 
um eine geogene Störung handelt oder ob 
es eine lokale anthropogene Störung sein 
könnte oder in welcher Tiefe die Störung zu 
verorten ist. Die Informationen verstehen 
sich nicht als absolute Aussagen, sondern 
sind wiederum nur Hinweise auf eine Situa-
tion, die im Vorhandensein eines Objektes 
begründet sein kann.
Es gibt aber auch Informationen, die weit-
aus klarer eine Anomalie anzeigen. Das ist 
immer dann der Fall, wenn die Geologie 
und gesuchtes Objekt der schon beschrie-
ben kooperativen Situation gerecht wer-

Abb. 4: Prinzip der Georadarmessung. Linke Seite Verlauf der Geschwindigkeit elektroma-
gnetischer Wellen im Medium. Rechte Seite Umsetzung in Informationen, Visualisierung

Abb. 5: Radargramm eines Bodenprofils. Die eingezeichneten Hyperbeln sind Interpretati-
onen der Messung.
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den. Das Umfeld ist homogen und die Stö-
rung ist eng begrenzt. Als sehr gutes 
Beispiel zeigt die Abb. 6 eine Aufnahme 
aus einem Salzstollen, der im Rahmen der 
Erkundung eines Altbergbaugebietes un-
tersucht worden ist.

4. 3 Thermografie 

Die Thermografie ist die Lehre von der Ab-
bildung von elektromagnetischen Wellen in 
Bereich der Wärmestrahlung. Sie liegt im 
Bereich der mittleren Infrarotstrahlung. Der 
Bereich reicht von 8 µm bis 14 µm. Mit der 
Thermografie nutzt man das unterschiedli-
che Verhalten verschiedener Materialien. 
Sichtbar werden diese Unterschiede in 
dem sog. Wärmebild (s. Abb. 7). Kalte 

»Quellen« erscheinen im Bild blau, warme 
Flächen rot. Es gibt enorm viele Beispiele, 
wie die Wärmebildtechnik genutzt werden 
kann. Das Auto, das gerade zwischen 200 
anderen Fahrzeugen abgestellt wurde, 
lässt sich ebenso schnell finden wie eine 
vermisste Person, die sich in einem Vege-
tationsfeld verirrt hat. Ebenso lässt sich auf 
einer bereits geschlossenen gemischten 
Mülldeponie, auf der biologische Abfälle 
und Bauschutt getrennt abgelegt wurden, 
die Grenze zwischen den beiden Deponie-
bereichen finden. Natürlich nur dann, wenn 
die biologische Deponie noch »lebt«, d. h. 
der mikrobiologische Abbau, der mit einer 
Temperaturentwicklung verbunden ist, 
noch stattfindet. Das Auffinden einer illega-
len Deponie in einem Bereich, der nicht an-

	  

Abb. 6: 
Untersuchung alter Bergbaustrukturen mittels Georadar. Aus den oberen Radargrammen 
kann die Anomalie in der Fläche als auch in der Tiefe lokalisiert werden. Das Ergebnis der 
Öffnung wird in den unteren Bildern gezeigt: der Schacht. (Quelle: Bo-Ra-tec GmbH)
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thropogen überprägt ist, lässt sich unter 
Ausnutzung unterschiedlichen dynami-
schen Verhaltens verschiedener Stoffe  
lokalisieren. Gewachsener Boden und In-
dustriemüll haben eine unterschiedliche 
spezifische Wärme. Aufheizen und Abküh-
len der beiden Inhalte zeigen eine unter-
schiedliche Dynamik. Unter bestimmten 
klimatologischen Bedingungen führt die 
Messung der Temperaturen zu einer sinn-
vollen Zeit zum Auffinden der Deponie.

5. Suche nach einer Leiche 

Die Suche nach einer Leiche ist eine sehr 
häufige oder besonders wichtige Aufgabe 
kriminalpolizeilicher Arbeit. Es gibt sehr un-
terschiedliche Zielsetzungen der Suche 

nach einem Gegenstand oder Gegenstän-
den. Aus der Vielfalt der Interessen wird die 
Komplexität der Suche nach einem Leich-
nam diskutiert. Die Suche kann sehr kom-
pliziert und komplex sein, insbesondere 
dann, wenn es sich um einen gezielten 
Mord handelt. Hier trifft der Täter seine Vor-
bereitungen unter dem Aspekt, dass der 
Tote nicht gefunden werden soll und er, der 
Täter keinen Hinweis darauf zulässt, der 
ihn als Täter in Verdacht geraten oder gar 
überführen lässt. Das bedeutet, dass bei 
der  Suche nach einem Toten nicht immer 
auch die Suche nach einem ›Stück‹ Mensch 
erfolgen muss. Der Übersichtlichkeit wegen 
soll davon ausgegangen werden, dass es 
sich bei den hier geführten Diskussionen 
um die Suche nach einem kompletten 
Leichnam handelt. 

	  

Abb. 7: 
Wärmebild einer Siedlung in einer Stadt mit über 150.000 Einwohnern. Aus 600 m Höhe. 
Temperaturbereich 276–299 °K. Erkennbar, die Wärmestrahlung der Häuser und eines war-
men Flusses (weißes Band). Genaueres Hinsehen zeigt parkende Autos, von denen einige 
(helle Punkte) kurz zuvor abgestellt wurden (Quelle: Bannehr, Hochschule Anhalt)
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5.1 Die Verwesung

Der Prozess der Verwesung ist ein dyna-
misch verlaufender Prozess mit unter-
schiedlichen Erscheinungsformen. Hier soll 
im Folgenden nur die Veränderung der Ma-
terie behandelt werden und welche Chan-
cen man mit welcher Methode haben kann, 
um einen Leichnam zu finden. 
Vorab soll klargestellt sein, dass die Pietät 
zum Tode eines Menschen hier in keiner 
Weise in Frage gestellt wird und die Be-
trachtung der Materie eine rein wissen-
schaftliche Diskussion ist. Es geht um die 
Aufklärung von Kapitalverbrechen. 

5.1.1 Der Normalfall
Zunächst soll der Verlauf der Verwesung 
analysiert werden. Mit dem Ableben eines 
Menschen ist die Erdbestattung Modell und 
Grundlage kriminaltechnischer Überlegun-
gen. Der Leichnam wird in einen Holzsarg 
und in einer Tiefe von ca. 1,60 m abgelegt. 
Diese Tiefe soll Tieren den Zugang zum 
Leichnam unmöglich machen. Diese Tiefe 
erlaubt jedoch immer noch den Stoffaus-
tausch mit der Atmosphäre und Luftfeuchte 
und Drainwasser, so dass das Holz verfau-
len und der Körper verwesen kann. Nach 
10–12 Jahren soll der Körper durch die Mi-
kroorganismen verstoffwechselt sein. Der 
Prozess der mikrobiellen Zerstörung des 
Skeletts dauert sehr viel länger. Je nach 
Umweltbedingungen gibt es eine Totenruhe 
von bis zu 30 Jahren. Nach dieser Zeit der 
Ruhe sollte es keine verbliebene Materie 
mehr geben. 
Der Unterschied beim ordnungsgemäßen 
Bestatten eines Verstorbenen gegenüber 
einem gewaltsam getöteten Menschen be-
steht im Allgemeinen darin, dass bei einer 
Erdbestattung der Leichnam in einem Sarg 
liegt, der den Prozess des Stoffwechsels 
um den Anteil des Fäulnisprozesses verzö-
gert. Die Prozesse der Verwesung sind na-
hezu identisch, wenn nicht Stoffwechselbe-
schleuniger dem Leichnam beigegeben 
werden. Solche Beschleuniger sind in der 
Literatur nicht unbekannt. So hatte seiner-
zeit Fürst Pückler aus Cottbus im 19. Jahr-
hundert bereits für seine Bestattung unter 

anderem festgelegt, dass Ätznatron seinem 
Leichnam beigegeben werden sollte. Das 
bedeutet chemisch gesehen, dass die Kör-
perfette verseift werden. Heute gibt es 
ebenfalls Bestrebungen, den Verwesungs-
prozess zu beschleunigen, denn ein be-
deutender Teil deutscher Friedhöfe gehört 
in die Kategorie Altlasten. 

5.1.2 Die Mumifizierung
Fehlt es im Verwesungsprozess an Was-
ser, wird der Prozess unterbrochen und üb-
rig bleibt ausgedörrte organische Materie 
mit dem von Haut umgebenen Skelett. Sol-
che Erscheinungen gibt es vor allem in ari-
den oder semiariden Gebieten. Immer häu-
figer haben sich Wissenschaftler darauf 
spezialisiert, derartige Gräber zur Hebung 
von Kulturgut mit unterschiedlichsten Me-
thoden aufzuspüren. Es gibt sogar Hunde, 
die auf das Auffinden sehr alter Materie ab-
gerichtet wurden und erfolgreich Gräber 
finden.

5.1.3 Die Wachsleiche/Fettleiche 
Das andere Extrem zur Mumie ist die 
Wachsleiche, auch Fettleiche genannt. An 
jedem Leichnam wird der Prozess der nor-
malen Verwesung auch unterbrochen, 
wenn die Sauerstoffzufuhr zum Körper 
nicht mehr gegeben ist. Das ist der Fall, 
wenn der Leichnam in einem Boden bestat-
tet wird, der einen hohen Widerstandsbei-
wert hat, d. h. schwer von Wasser und Ga-
sen durchdrungen werden kann. Das 
können sowohl Inhomogenitäten in geoge-
nen Formationen als auch eine nachträgli-
che Versiegelung des Bodens sein. Bei der 
Bodenversiegelung kann es sich durchaus 
um natürliche Prozesse wie den der Erosi-
on handeln. Dieser Prozess der Bildung ei-
ner Wachsleiche muss nicht mit Beginn der 
Bestattung erfolgen, die Unterbrechung der 
Sauerstoffzufuhr kann auch zu einem spä-
teren Zeitpunkt erfolgen. Auch steigende 
und fallende Grundwasserspiegel können 
Ursache für eine teilweise Bildung des Fett-
leichenstatus sein. Der Prozess der Verwe-
sung kann erst wieder stattfinden, wenn der 
gelbliche »Fettbelag« vom Körper entfernt 
worden ist.
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5.1.4 Störung der natürlichen Verwesung 
Nicht alle Körper verwesen gleich. Es gibt 
einige Gründe, warum der Verwesungspro-
zess unterschiedlich verlaufen kann. Es 
kann an dem bestatteten Körper liegen, der 
Stoffe enthält, die die Entwicklung einer ak-
tiven Mikroorganismenkultur behindert. Es 
war nicht unüblich, Tote in Zink- oder Blei-
särgen zu bestatten, was einer Intoxikation 
des Lebensraumes der Mikroorganismen 
gleich kommt. Es können aber auch die 
geogenen oder biogenen Gegebenheiten 
sein, die den Zersetzungsprozess negativ 
beeinflussen. Einen Hinweis auf längere 
Verwesungsprozesse erhält man, wenn ei-
ne Friedhofsordnung grundsätzlich lange 
Zeiten der Totenruhe vorsieht. Es gibt Ru-
hezeiten von wenigen Jahren bis zu 30 
Jahren. In den meisten Fällen sind die Bo-
deneigenschaften die Ursache für die Stö-
rung des Zersetzungsprozesses.

5.1.5 Fazit 
Fazit dieser Betrachtung ist, dass es eine 
Vielzahl von Ausnahmen gibt und daher in 
jedem Fall eine Einzelfallbetrachtung not-
wendig ist, um eine Erfolg versprechende 
Methode zum Auffinden eines Leichnams 
zu finden.

5.2 Verbringen eines Leichnams nach 
einer Straftat 

Dabei sollen lediglich solche Fälle diskutiert 
werden, bei denen es sich um eine geplan-
te Straftat handelt. Tötungen im Affekt, die 
nicht geplant waren, haben eigene Gesetz-
mäßigkeiten in der Behandlung von Op-
fern. Sie können zwar das gleiche Prozede-
re haben wie bei geplanten Tötungen, sind 
in der Regel aber komplexer. Sie reichen 
von der »Entsorgung« im Müllcontainer bis 
hin zum Versenken in einem Gewässer. So 
zynisch es klingen mag: Der Vielfalt sind 
keine Grenzen gesetzt. Bei einem vorsätz-
lichen Verbrechen hat der Täter bereits ei-
nen Plan, wie er die Leiche verbringt und ist 
darauf bedacht, dass der Leichnam auf kei-
nen Fall entdeckt werden und es auf ihn als 
Täter keine Hinweise geben kann. Neben 
dem Vergraben in einer sehr tiefen Grube 

gibt es neben vielen anderen Möglichkeiten 
die Bereitschaft, einen Leichnam in Beton 
einzugießen oder die Leiche in einem Mau-
erwerk zu verstecken. Dabei geht der Täter 
das Risiko ein, dass der Verwesungspro-
zess lange anhält und somit der Leichnam 
entdeckt werden kann. In jedem Fall ent-
stehen bei beiden Möglichkeiten Hohlräu-
me. Bei entsprechendem Verdacht können 
mittels akustischer oder geophysikalischer 
Methode die Hohlräume direkt oder indirekt 
über Sekundärinformation gefunden wer-
den. Schwierig und kaum zu finden sind 
Leichen oder Leichenteile in solchen Situa-
tionen, wo die Rückstände eines Verwe-
sungsprozesses, das Skelett, zerkleinert 
einer Maurermischung (z. B. Beton) beige-
geben werden. Die wirklichen Situationen 
schreibt das Leben selbst, denn keiner 
kann voraussagen, wie krank ein Mensch 
sein kann, um so eine ideenreiche Vernich-
tung vorzunehmen.

Auswertung von  
Sekundärinformationen 

Es wurde gerade vermittelt, wie schwierig 
das Auffinden eines Leichnams ist, wenn 
man direkt nach dem Körper oder dessen 
Reste der Verwesung sucht. Wiederholt sei 
darauf hingewiesen, dass das Lesen der 
Akte lohnt, um Hinweise zu erhalten, wel-
che Gegenstände noch mit dem Verschwin-
den einer Person vermisst und nach denen 
gesucht werden kann. In einem Fall war es 
der Kindersitz aus Styropor, der den Ort der 
Ablage hat finden lassen, weil der Kunst-
stoff sich nicht zersetzt hat und im Geora-
dar die Eindringgeschwindigkeit der elekt-
romagnetischen Wellen deutlich verändert 
hat. In einem anderen Fall waren es die 
Schlüssel aus Messing, die den Ablageort 
mittels Elektromagnetik haben kenntlich 
machen lassen
Die Kriminaltechnik lebt sehr oft von den 
kleinen und großen Unzulänglichkeiten des 
Lebens und der Materie. Um es umgangs-
sprachlich zu formulieren: Möge es daher 
stets gelingen, die Lücke zu finden, die ein 
Fleißiger aufzeigt und die der Glückliche 
schließen kann.
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Der genetische »Fingerabdruck« von Pflanzen

1. Einleitung

Im Fall eines Tötungsdeliktes in Venlo (NL) 
wurde unter Verwendung des Blattes einer 
Stieleiche der Tatortbezug zum Täter her-
gestellt. Daraus ergibt sich die Frage, wie 
groß die Relevanz des genetischen Finger-
abdruckes von Pflanzen in der Praxis ist 
und welchen Beweiswert er hat. Es soll 
folglich geklärt werden, inwieweit die DNS 
einer Pflanze zur Aufklärung eines krimina-
listisch relevanten Sachverhaltes beitragen 
kann. Wichtig ist es, dem Praktiker Hinwei-
se zu geben, welche biologischen Spuren 
pflanzlichen Ursprungs Relevanz entfalten 
können und bei welchen das Thema DNS  
keine Option darstellt.
Um das Thema nicht nur auf theoretischer 
Basis zu beschreiben, wird die Drogen-
pflanze Cannabis sativa als Objekt der Be-
trachtung herangezogen. Die Aktualität und 
schädliche Wirkung dieser Pflanze in zahl-
reichen Bereichen ist der Grund für die 
Wahl als Gegenstand der Betrachtung. 

1.1 Zur Struktur der Arbeit

Um die Situation um das gewählte Beispiel 
Cannabis darzustellen, wird mit einem La-
gebild begonnen, welches aktuelle Daten 
und grundlegende Informationen zum In-
halt hat. Es folgen die beiden Komplexe 

»Aufbau und Struktur der DNS« und »DNS-
Analyse«. Diese beiden Abschnitte bein-
halten die biologischen und technischen 
Grundlagen, um mit dem Thema des gene-
tischen Fingerabdrucks von Pflanzen ope-
rieren und dessen Wert einordnen zu kön-
nen. Des Weiteren finden sich die daraus 
ergebenden Schlussfolgerungen für Ermitt-
lungen. Im Anschluss wird eine Untersu-
chung aus Australien, welche sich mit den 
genetischen  Merkmalen von Cannabis be-
fasst, näher vorgestellt und erläutert. Aus 
den Besonderheiten im Zusammenhang 
mit Pflanzen wurden zwei Beispiele ge-
wählt, aus denen auch ermittlungsrelevan-
te Schlüsse gezogen werden. Die Arbeit 
schließt mit dem Aufzeigen von Untersu-
chungsgrenzen und entsprechenden Fall-
beispielen.

2. Lagebild

Die cannabinoidhaltige Hanfpflanze Can-
nabis sativa, aus der unter anderem Ha-
schisch und Marihuana gewonnen werden, 
ist in Deutschland die am meisten verbrei-
tete und konsumierte illegale Droge.1 Im 
Jahr 2000 hatten Cannabis und dessen Zu-
bereitungen einen Anteil von 54,8 % an al-
len Drogendelikten. Bis in das Jahr 2005 
stieg der Anteil auf 62,3 %. Diese eindeuti-
ge Dominanz ist auch in den anderen euro-

Der genetische »Fingerabdruck«  
von Pflanzen  
Die molekulargenetische Untersuchung von Pflanzen  
und deren Relevanz für die polizeiliche Praxis

Bastian Laese 

Verbrechensbekämpfung und damit verbundene Ermittlungen müssen dem aktuellen Stand 
von Wissenschaft und Technik entsprechen, um effektiv und in heutiger Zeit vor allem effi-
zient wirken zu können. Molekulargenetische Untersuchungen durchzuführen und mittels 
DNS einen Täter zu überführen, war ein konsequenter Schritt, diesem Ziel gerecht zu wer-
den. Der genetische Fingerabdruck, welcher im humanen Bereich bereits seit Jahren er-
folgreich angewendet wird, ist auch für die forensische Untersuchung von Pflanzen bedeut-
sam.
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päischen Staaten signifikant.2 Es ist davon 
auszugehen, dass diese hohen Werte dar-
auf zurückzuführen sind, dass Cannabis 
einfacher zu produzieren und günstiger in 
der Beschaffung ist als z. B. harte Drogen 
wie Heroin und Kokain. Des Weiteren ist 
das Suchtpotential deutlich geringer als bei 
harten Drogen, wodurch die Hemmschwel-
le mit Cannabis umzugehen niedriger ist. 
In den Jahren 1995 bis 2004 wurden allein 
in Deutschland jährlich Cannabismengen 
von nicht weniger als 10 t sichergestellt.3 

Cannabis gelangt durch Schmuggel sowie 
den Anbau in Deutschland selbst auf den 
Markt. Auf den inländischen Anbau bezo-
gen, sind Plantagen, also größere Anbau-
flächen, für die Ermittlungen besonders  
relevant, da diese eine Vielzahl von Konsu-
menten versorgen. Im August 2005 wurde 
in Bitburg (NRW) eine Profiplantage (> 
1000 Pflanzen) mit ca. 10.000 Cannabis-
pflanzen entdeckt. Im Zeitraum 2000 bis 
2003 wurden in NRW jährlich drei bis sechs 
Groß- und Profiplantagen festgestellt. Bis 
2004 verfünffachte sich diese Zahl und 
steigt seitdem stetig an.4 Da es bei dem An-
bau und der Zubereitung der Drogenpflan-
ze Cannabis  um ein sogenanntes Kontroll-
delikt handelt, besteht die Vermutung, dass 
dieser Anstieg zu Teilen aus einem ver-
stärkten Verfolgungsbemühen der Polizei 
herrührt. Neben der quantitativen Seite ver-
ändert sich auch die qualitative. So werden 
spezielle Hochleistungssorten gezüchtet, 
deren Gehalt an cannabinoiden Stoffen  
(z. B. THC-Delta-9-Tetrahydrocannabinol) 
deutlich gesteigert wird.5 THC »…wird vor 
allem in den Blüten der weiblichen Hanf-
pflanze gebildet.«6 Der THC-Gehalt von 
Hanf, welcher geeignet ist, um aus der 
Pflanze Drogen zu gewinnen, liegt im Mittel 
bei 1,5 % bis 8 %.7 Verboten ist der Anbau 
EU-weit bereits ab 0,3 % THC-Gehalt.8  

Durch spezielle Züchtung kann auch eine 
Steigerung auf über 30 % erfolgen.9 
Es handelt sich auf dem Gebiet der Dro-
genproduktion und des Vertriebs demnach 
um einen aktiven und dynamischen Be-
reich. Die Schwierigkeiten für die Ermittler 
bestehen nach dem Entdecken einer Plan-
tage in der Zuordnung zu den Hintermän-

nern sowie im Aufdecken der Verteilerstruk-
tur. Die grenzüberschreitende Kriminalität 
sowie die Möglichkeit, Pflanzen und Samen 
im Internet zu erhalten, erschweren dies 
ungemein. Nötig ist es daher, die Chancen 
der forensischen Molekulargenetik zu nut-
zen, um, soweit es realisierbar ist, Pflanzen 
und Samen aus Sicherstellungen einander 
oder Plantagen zuordnen zu können und 
als Ergebnis beispielsweise Zuliefer- und 
Verteilerstrukturen zu entschlüsseln. 
Nachdem der Grund für die Verwendung 
der molekulargenetischen Untersuchungs-
methode dargelegt wurde, muss die Metho-
de an sich erläutert werden. Für das besse-
re Verständnis wird dem ein kurzer 
Abschnitt über den Aufbau und die Struktur 
der DNS vorangestellt. 

3. Aufbau und Struktur von DNS

Die DNS beinhaltet die Bauanleitung für 
Proteine. Genetische Informationen, der 
sogenannte genetische Code, entstehen 
durch die unterschiedliche Abfolge der 
nachfolgend genannten Basen. Es wird in 
kodierende und nicht kodierende Bereiche 
unterschieden. Kodierende Bereiche sind 
die Abschnitte des DNS-Moleküls, welche 
in Proteine übersetzt werden. Der Ab-
schnitt, der die Informationen für ein Prote-
in (Genprodukt) enthält, wird als Gen be-
zeichnet. Diese Gene bilden die Grundlage 
für Struktur, Körperbau und Stoffwechsel-
prozesse eines Lebewesens. Auf der Dop-
pelhelix sind ca. 2% den kodierenden Be-
reichen zugeordnet. Unterschiedliche 
Ausprägungen von Genen heißen Allele.
Die sogenannte DNS-Doppelhelix liegt in 
exakt dieser Form lediglich im Zellkern vor. 
Das genetische Material in den Zellorganel-
len, namentlich Mitochondrien und Plasti-
den, liegt in einer leicht abgewandelten 
Form vor. Die Kern-DNS oder auch nukleä-
re DNS setzt sich auf der kleinsten Ebene 
aus den vier Komplementärbasen Adenin, 
Thymin, Guanin und Cytosin sowie Phos-
phatrest und Desoxyribose (Zuckermole-
kül) zusammen. In der Zusammensetzung 
ist auch der Name Desoxyribonukleinsäure 
begründet . 10

Es ist nötig, die 
Chancen der 
forensischen 
Molekulargenetik zu 
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Pflanzen und 
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stellungen einander 
oder Plantagen 
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und als Ergebnis 
beispielsweise 
Zuliefer- und 
Verteilerstrukturen 
zu entschlüsseln. 
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Der Zucker ist in dieser Kette am 3’ bzw. 5’ 
Ende des Phosphatrestes lokalisiert. An der 
Desoxyribose bindet jeweils eine der vier 
basischen Leiterbausteine. Ein Abschnitt 
aus Zucker, Phosphorsäure und einer der 
besagten Basen wird auch als Nukleotid be-
zeichnet. Ein DNS-Strang ist somit eine An-
einanderreihung von Nukleotiden, ein Poly-
nukleotid. Es handelt sich um einen 
Doppelstrang, denn es sind zwei Polynukle-
otidketten miteinander verbunden. Nach der 
Basenpaarungsregel binden sich Adenin 
und Thymin über eine zweifache Wasser-
stoffbrückenbindung sowie Guanin und Cy-
tosin über eine dreifache Wasserstoffbrü-
ckenbindung. Es liegt also gegenüber einem 
Strang, ein komplementärer, gegenläufiger 
(Strang 1 3’ zum 5’Ende oder Strang 2 5’ 
zum 3’Ende) Strang vor.11

Das vorliegende strickleiterartige Konstrukt 
ist spiralförmig gewunden, wobei eine Win-
dung innerhalb von zehn Nukleotidpaaren 
erfolgt.12 Chromosomen bestehen zwar aus 
dieser Doppelhelix, jedoch nicht als langer 
Strang, sondern in einer bestimmten räum-
lich verdichteten Anordnung. Ein Konstrukt, 
welches aus acht Histonen besteht und 
zweifach von einem DNS-Abschnitt umwi-
ckelt ist, heißt Nukleosom. Diese verbunde-
nen Nukleosomen werden zu einer Chro-
matinfaser aufgerollt. Der entstandene 
Strang bildet um ein Kerngerüst aus Prote-
in wiederum Schlaufen. (Abbildung zu fin-
den unter: www.krebsinformationsdienst.
de/themen/untersuchung/molekulare-diag-
nostik-molekularbiologie.php)
Durch weitere Schlaufenlegung wird das 
Chromatin weiter komprimiert. Das Resul-
tat ist ein Chromatid. Ein Chromosom be-
steht aus zwei Chromatiden.13  

3.1 Short Tandem Repeats

In der Kriminaltechnik werden ausschließ-
lich nicht kodierende (intergene) Bereiche 
untersucht. Für die forensische Analytik ist 
eine Besonderheit in der Anordnung der Ba-
sen einer Polynukleotidkette ausschlagge-
bend. Es handelt sich hierbei um spezifische 
Basenabfolgen, welche kurze repetitive Se-
quenzen bilden. Abfolgen von zwei bis fünf 

Basenpaaren, die sich in dieser Anordnung 
acht bis fünfundzwanzig Mal wiederholen, 
werden Short Tandem Repeats (STRs) ge-
nannt. Circa 3 % des menschlichen Erbguts 
bestehen aus STRs. Die Längenpolymor-
phismen in den STRs (auch als Mikrosatelli-
ten bezeichnet) sind hochvariabel und kön-
nen an unterschiedlichen Genorten (Loci) 
somit zur Individualisierung von Organismen 
beitragen.14  Auf Grund der Auftretenshäufig-
keit von STRs existieren hunderte relevante 
Loci. Wichtig ist natürlich die Ermittlung der 
Auftretenswahrscheinlichkeit in einer Popu-
lation, um die Diskriminativität dieser Merk-
male zu bestimmen. Die Wahrscheinlichkeit 
des Auftretens der festgestellten Kombinati-
on von DNS-Merkmalen ist das Produkt der 
ermittelten Auftretenswahrscheinlichkeiten 
(Faktoren) der verwendeten Loci. Nach Un-
tersuchungen und Veröffentlichung solcher 
Populationsfrequenzen wird nun beispiels-
weise in Australien auf ca. zehn validierte 
Marker für die cannabisbezogene, forensi-
sche Fallarbeit zurückgegriffen.15

3.2 Mitochondriale DNS

Der Kern einer Zelle beinhaltet trotz der gro-
ßen Anzahl von Basenpaaren und somit auch 
Genen nicht 100% des Genoms. Die Rede ist 
von wenigen tausend Basenpaaren, welche 
als kreisförmiges (zirkuläres) Genom in den 
Mitochondrien (mtDNS) vorliegen.16 

Die Mitochondrien, auch Kraftwerke der 
Zelle genannt, sind wesentlich für den Zell-
stoffwechsel. Gemeint sind hier der Stoff-
abbau und die Energiegewinnung. Je nach 
Zelltypus variiert auch der Energiebedarf 
und somit variiert auch die Anzahl der Mito-
chondrien pro Zelle erheblich.17

Durch die asymmetrische Guanin/Cytosin-
Verteilung wird bei der mtDNS von einem 
leichten und einem schweren Strang ge-
sprochen. Im Unterschied zu der nukleären 
DNS existieren auf der zirkulären DNS  
keine Introns. Es existiert eine nicht prote-
inkodierende Kontrollregion (displacement 
loop). In diesem Bereich werden die hyper-
variable Region 1 (HV1) und die hypervari-
able Region 2 (HV2) sequenziert.18  Auf der 
zirkulären DNS werden keine Längen-, 
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sondern Sequenzpolymorphismen betrach-
tet, da hier kaum Längenunterschiede vor-
liegen. Die hohe Sequenzvariation in HV1 
und HV2 ist in der Mutationsrate begründet, 
welche im Vergleich zur Kern-DNS fünf bis 
zehnmal größer ist. Das mitochondriale, 
haploide Genom wird ausschließlich mater-
nal vererbt, da es aus der Eizelle stammt. 
Pollen beinhalten keine Mitochondrien, und 
so kommt es nicht zu einer Mischung von 
maternaler und paternaler mtDNS. Folglich 
weisen alle weiblichen Nachkommen einer 
Linie dieselben Merkmale im Bereich der 
mtDNS auf. Trotz dieser Einschränkung, 
welche innerhalb einer mütterlichen Linie 
keine Individualisierung erlaubt, hat die 
mtDNS einen hohen Wert für die Forensik. 
Die mitochondriale Fähigkeit, sich selbst zu 
replizieren, liegt im displacement loop. Be-
dingt durch diese Fähigkeit existieren pro 
Zelle mehrere Mitochondrien. Jedes einzel-
ne weist eine hohe Anzahl von zirkulärer 
DNS auf. Insgesamt existieren pro Zelle 
also bis zu über 1000 Kopien der mtDNS, 
während meist nur zwei Kopien der nukleä-
ren DNS vorliegen.19 

An dieser Stelle soll kurz das haploide Y-
Chromosom betrachtet werden, da es wie 
die mtDNS die Besonderheit der rein 
gleichgeschlechtlichen Vererbung besitzt. 
Es erfolgt demnach ein rein paternaler Erb-
gang.20 Wichtig ist, dass nicht alle Pflanzen 
Geschlechtschromosomen besitzen. Das 
Vorhandensein solcher bei Cannabis ist ei-
ne Besonderheit.

3.3 Plastiden-DNS

Plastiden besitzen eine eigene DNS. Das 
Vorkommen von Plastiden ist ausschließ-
lich auf pflanzliche Zellen beschränkt. Chlo-
roplasten, grüngefärbte, sind die wichtigs-
ten Vertreter dieser Zellorganellen. 
Abhängig von der Beleuchtungsintensität 
weist eine pflanzliche Zelle einige bis zu 
mehrere Hundert Chloroplasten auf.
Die Chromoplasten färben die Zellen bei-
spielsweise rot oder gelb und beeinflussen 
damit die Verbreitung der Pflanze durch 
Tiere. Leukoplasten hingegen sind farblos 
und zum Beispiel in der Wurzel für die Stär-

kespeicherung verantwortlich. Plastiden 
befinden sich demnach in allen Teilen 
pflanzlicher Zellen.21   
Genauso wie bei den Mitochondrien replizie-
ren sich auch Plastiden selbstständig und 
vervielfältigen ihre DNS. Eine weitere Über-
einstimmung ist die rein maternale Verer-
bung. Das väterliche Kerngenom, welches 
im Pollenkorn sitzt, hat keinen Einfluss, da 
die Plastiden bei den meisten Pflanzen aus-
schließlich aus dem Zellplasma der Eizelle 
stammen. Durch die hohe Mutationsrate 
liegt in der mütterlichen Zelle von Plastiden 
ein Konglomerat aus Wildtyp-Genom und 
solchem mit Mutationen vor.22  

3.4 Kurzzusammenfassung:  
Aufbau und Struktur von DNS

In diesem Abschnitt wurden für die weiteren 
Teile in ausreichendem Umfang der Aufbau, 
die räumliche Struktur und die Funktion von 
DNS erläutert und dabei die  Besonderhei-
ten der mtDNS und der Y-Chromosomen 
aufgezeigt. Im letzten Abschnitt wurde auf 
die Plastiden eingegangen, welche aus-
schließlich in pflanzlichen Zellen vorkom-
men und eigene DNS besitzen.
Das Wissen darüber ist grundlegend für 
molekulargenetische Untersuchungen bio-
logischer Spuren und deren Auswertung.

4. DNS-Analyse

Der grob skizzierte Verlauf einer DNS-Spu-
renanalyse sieht folgendermaßen aus:
Aus dem ausgewählten Spurenmaterial 
biologischen Ursprungs wird die DNS ext-
rahiert. Mittels PCR (von engl. polymerase 
chain reaction = Polymerasekettenreakti-
on) wird das Produkt vervielfältigt (amplifi-
ziert) und im Anschluss elektrophoretisch 
aufgetrennt. Nach der Auswertung der 
DNS-Profile findet eine biostatistische Häu-
figkeitsberechnung statt.23 

4.1 Extraktion

Da die zu untersuchende DNS nicht frei 
vorliegt, muss sie im Rahmen der Extrakti-
on aus den anderen Bestandteilen heraus-
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gelöst und von den übrigen Pflanzenin-
haltsstoffen getrennt werden. Dies 
geschieht mit Chemikalien, welche in Ex-
traktions-Kits erhältlich sind und auch eine 
spezifische Behandlung ermöglichen. Je 
nach Pflanzenart ist dieses Verfahren un-
terschiedlich aufwendig und somit auch 
zeitintensiv. Eine Verfünffachung des Um-
fangs ist hier durchaus möglich.24  
Ein Problem stellen in diesem Bereich die 
sekundären Pflanzeninhaltsstoffe dar. Es 
handelt sich um Verbindungen, welche in 
der Pflanze produziert werden und für die-
se lebenswichtig sind, indem sie zum Bei-
spiel als Abwehrstoff gegen Parasiten fun-
gieren. Auch der Mensch macht sich diese 
Stoffe zu Nutze. Gemeint sind hier exemp-
larisch Nikotin und Koffein. 
Diese Substanzen sind je nach Art unter-
schiedlich in Typ und Menge vertreten. Mit 
zunehmender Degradation der DNS erhöht 
sich auch der Anteil an sekundären Pflan-
zeninhaltsstoffen, welche beispielsweise 
bei der Zersetzung von Zellbestandteilen 
freiwerden. Die hemmende Wirkung auf die 
nachfolgende PCR ist das Hauptproblem.25  
Um diese Hemmung zu verhindern, müs-
sen auch die sekundären Pflanzeninhalts-
stoffe teils aufwendig aus der zu untersu-
chenden Probe herausgelöst werden.

4.2 PCR

Da für die spätere Sequenzierung mehr 
DNS-Material benötigt wird als zur Verfü-
gung steht, müssen die entsprechenden 
Segmente (Allele) amplifiziert werden. Die 
PCR ist ein schnelles Vervielfältigungsver-
fahren für DNS-Segmente. Der Vorteil der 
PCR ist die Nutzung der vergleichsweise 
sehr kurzen STRs. Dies ermöglicht Unter-
suchungen mit nur einer sehr geringen 
Menge an Spurenmaterial.  
Das Verfahren der Polymerasekettenreakti-
on besteht aus drei Schritten und wird zyk-
lisch wiederholt. Der erste Schritt ist die 
Denaturierung der DNS bei ca. 94 °C. Nun 
folgt die Hybridisierung. Das langsame Ab-
kühlen ermöglicht das Anlagern der Primer. 
Primer sind kurze Oligonucleotide (20 bis 
30 Nucleotide lang) mit hoher Spezifität.26 

Der letzte Schritt, welcher die eigentliche 
Amplifikation darstellt, ist die Extension. 
Das Enzym Polymerase katalysiert am 3’ 
Ende die Verlängerung und synthetisiert 
von dort aus jeweils die neuen Stränge. Da-
mit der komplette Vorgang automatisiert 
wiederholt werden kann, wird eine hitzebe-
ständige DNS-Polymerase (sog. Taq-Poly-
merase) verwendet. Die Temperatur ist für 
den entsprechenden Primer sowie für die 
Polymerase spezifisch. So muss die DNS-
Polymerase nicht nach jeder Denaturierung 
neu zugesetzt werden. Das Endprodukt ist, 
abgesehen von gelegentlich auftretenden 
Replikationsfehlern, das nahezu endlos 
vervielfältigte Segment der Ausgangs-
DNS.27   

4.3 Gel-Elektrophorese

Eine Gel-Elektrophorese ist ein Teil des 
Standardanalyseverfahrens für DNS. Ziel 
dieser Untersuchung ist es, DNS-Fragmente 
der Größe nach aufzutrennen, miteinander 
zu vergleichen und sie somit einem gleichen 
oder unterschiedlichen Ursprung zuzuord-
nen bzw. Mutationen nachzuweisen. 
Prinzipiell wird ein Polymer-Gel verwendet, 
welches sich in einem elektrischen Feld be-
findet. Ob es sich hierbei um hoch auflö-
sende Gele auf Polyacrylamidbasis oder 
das aus Polysacchariden bestehende Aga-
rosegel handelt, ist von der jeweiligen An-
wendung abhängig. Nucleinsäuren wan-
dern in diesem Gel, durch ihre negative 
Ladung (Phosphatgruppe) bedingt, zur 
Anode.28 Nach der PCR liegt von jedem 
DNS-Molekül eine Vielzahl von Kopien vor. 
Das Gel wirkt wie ein Filter. In Abhängigkeit 
von Ladungsstärke und Molekülgröße 
durchdringen die Teilchen das Gel mit einer 
unterschiedlich hohen Geschwindigkeit. 
Aus diesem Grund ist die zurückgelegte 
Strecke eines Moleküls zu seiner Länge 
umgekehrt proportional. Alle Fragmente mit 
gleicher Länge liegen nach dem Abschal-
ten der Spannung nun geballt vor. Diese 
Ballungen bilden eine lineare Abfolge von 
»Banden«. Nach der Beimengung eines 
Farbstoffes wird das entstandene Banden-
muster sichtbar.29 
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Die Kapillarelektrophorese wird integraler 
Bestandteil von Punkt 4.4 sein.

4.4 DNS-Sequenzierung

Aktuell werden die Produkte aus der PCR 
kaum noch von Hand, was das Befüllen 
des Gels mit DNS betrifft, getrennt. Üblich 
ist die vollautomatische Trennung mittels 
Flachgel- oder Kapillarelektrophorese in 
DNS-Sequenzierautomaten. Fluoreszie-
rende Farbstoffe werden an einen Primer 
gebunden. PCR-Produkte, die mit solchen 
Primern versehen wurden, können äußerst 
sensibel detektiert werden.30 Die vorherr-
schende Form des DNS-Sequenzers ist mit 
einem Kapillargel ausgestattet, welches 
sich in einem sehr feinen Röhrchen befin-
det. Jeder Basentyp eines Nucleotids ist an 
einen bestimmten Farbstoff gekoppelt. Ein 
Laser regt die fluoreszierenden Farbstoffe 
der Kapillare, welche den Laser beständig 
passieren, zum Leuchten an. Ein Detektor 
erkennt die Basen anhand der entspre-
chenden Färbung. Das Ergebnis dieses 
Vorgangs liegt als Chromatogramm vor. So 
können DNS-Fragmente unterschieden 
werden, die in nur einem Nucleotid vonein-
ander abweichen.31 

4.5 DNS-Analyseergebnis 

Eine hundertprozentige Individualisierung 
von Organismen ist mittels DNS-Analyse 
per se nicht möglich. Um dieses Ziel zu er-
reichen, müsste der genetische Code eines 
jeden Lebewesens bekannt und einzigartig 
sein, um über den Vergleich einer Spur ei-
ne eindeutige Übereinstimmung zu erlan-
gen. Bei Klonen ist dies jedoch nicht der 
Fall. Was bleibt, ist die biostatistische Häu-
figkeitsberechnung. Wie groß ist also die 
Auftretenswahrscheinlichkeit eines Merk-
mals (Allel) in der betrachteten Grundge-
samtheit. Es existieren weltweit zahlreiche 
Datenbanken mit dem Ziel der nahezu 
zweifelsfreien Zuordnungsmöglichkeit von 
humanen und nicht-humanen Organismen. 
Bei den STR-Loci wird der Wahrscheinlich-
keitswert der einzelnen Systeme multipli-
ziert. Die Muster, welche in der Datenbank 

für Cannabis sativa gespeichert vorliegen, 
beinhalten zehn STR-Loci, welche interna-
tional anwendbar sind. Diese zehn Syste-
me weisen eine mittlere Profilhäufigkeit von 
ca. 1 in 400 Millionen auf.32 Das bedeutet, 
dass das arithmetische Mittel der Auftre-
tenswahrscheinlichkeiten der zehn STR-
Systeme 1 zu 400 Millionen beträgt. 
Für jede Pflanzenart muss jedoch ein eige-
nes System mit spezifischen Primern er-
stellt werden, um in der Untersuchung z. B. 
Hopfen – den nächsten Verwandten von 
Cannabis – zweifelsfrei zu unterscheiden. 
Auch das BKA erarbeitet eine entsprechen-
de Datenbank.33 Der Vorteil international 
einheitlich verwendeter Loci ist die Möglich-
keit der globalen Nutzbarkeit. Für eine  
eindeutige Zuordnung (Einschluss) sollten 
die jeweiligen miteinander verglichenen Al-
lele gleich sein. Schon ein unterschiedli-
ches Allel  begründet hingegen einen Aus-
schluss. 
Durch Fäulnis sowie autolytische Prozesse 
kann die Kern-DNS derart degradiert sein, 
dass eine Analyse auf Grund des mangeln-
den Materials nicht mehr möglich ist. In ei-
nigen solchen Fällen kann auf die mtDNS 
oder Plastiden-DNS zurückgegriffen wer-
den. Allein auf Y-Chromosomen liegt der 
Fokus, wenn ausschließlich Pollen als Spu-
renmaterial vorliegen. 
Problematisch ist, dass die Merkmale in 
beiden Fällen als Haplotyp vererbt werden. 
Es liegen also alle Merkmale gemeinsam 
vor.34 Die Auftretenswahrscheinlichkeit 
kann somit nicht wie bei den STR-Syste-
men multipliziert werden, sondern liegt als 
1 in n vor. Die Wahrscheinlichkeit hängt  
somit von bereits bekannten Mustern ab. 
Liegen beispielsweise 500 Datensätze un-
verwandter Individuen vor, kann die Identifi-
zierungswahrscheinlichkeit nicht größer als 
1 von 500 sein.35 Vergleiche zwischen ver-
wandten Haplotypen können als Ergebnis 
eine rein maternale (mtDNS, Plastiden-
DNS) oder paternale (Y-Chromosom) Linie 
ein- oder ausschließen. 
Problematisch ist die Tatsache, dass auch 
für diese Untersuchung erst noch, soweit 
nicht schon vorhanden, entsprechende 
Systeme geschaffen werden müssen. Mito-
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chondriale DNS wird  derzeit auf tierischer 
Ebene maßgeblich in der Artbestimmung 
verwendet.36 
Als neueres Verfahren sei noch die Unter-
suchung von Variationen einzelner Basen-
paare in einem populationsspezifischen 
Genom angeführt. Gemeint sind Einzelnuc-
leotidpolymorphismen (SNP von engl. sing-
le nucleotid polymorphism). Variiert ein Ba-
senpaar in einer Population bei mehr als 
einem Prozent, so handelt es sich um ein 
SNP.37 50 SNPs haben etwa dasselbe Dis-
kriminationsvermögen wie zehn autosoma-
le STRs. Ein Vorteil im Vergleich zu den 
STRs ist die geringere Mutationsrate. Die 
Einführung von SNPs würde jedoch das 
Anlegen neuer und somit das Aufgeben be-
stehender Datenbanken mit sich bringen. 
Die Einführung von DNS-Dateien mit 
pflanzlichem Bezug, welche STRs zum Ge-
genstand haben, liegt zeitlich noch nicht 
sehr weit zurück. Zum einen ist es somit 
eine Frage der Wirtschaftlichkeit, zum an-
deren eine der Arbeitsfähigkeit. Datenban-
ken wären wieder bei Null, und vor der Ar-
beit mit relevanten Proben steht in erster 
Linie das Füllen der Datenbank mit ausrei-
chend Datensätzen. Als nutzbar für die fo-
rensische Fallarbeit werden sich wohl 
mtDNS-SNPs sowie die Plastiden-DNS-
SNPs erweisen.38 Die Einführung (auch 
wenn es noch sehr lange dauern wird) ist 
wohl bei der Untersuchung pflanzlichen 
Erbgutes eher zu erwarten, da die entspre-
chenden Datenbanken noch nicht so groß 
sind.

Kurzzusammenfassung DNS-Analyse
Gegenstand dieses Abschnitts war die Dar-
stellung des Ablaufes einer DNS-Analyse. 
Der erste näher betrachtete Schritt war die 
PCR, welche der Amplifikation von geneti-
schem Material dient. Das Auftrennen ein-
zelner Segmente zu dem typischen Ban-
denmuster folgte in der Gel-Elektrophorese. 
Nach dem Erkennen einzelner Muster 
durch die Sequenzierung schloss sich der 
Abschnitt DNS-Analyseergebnis an. Hier 
wurde von verschiedenen Untersuchungs-
möglichkeiten, welche die DNS bietet, das 
Diskriminationsvermögen erläutert. Final 

erschien eine knappe Betrachtung von  
SNPs in Hinblick auf die zukünftige forensi-
sche Fallbearbeitung notwendig.

5. Fallstudie

Im Jahr 2008 erschien im australischen 
Tasmanien eine Machbarkeitsstudie, wel-
che sich mit der Entwicklung und Validie-
rung von STRs für Cannabis sativa befass-
te. Neu an diesem Projekt war, dass 
möglichst dicht an den Kriterien agiert wur-
de, welche für die Untersuchung humaner 
DNS verwendet werden. Auf diesem Weg 
sollten möglichst sensible, genaue und re-
produzierbare Ergebnisse entstehen.39

In Australien besteht wie in anderen Staa-
ten das Problem, dass durch kriminelle Ver-
einigungen Cannabis auf den Schwarz-
markt gelangt und die Behörden meist nicht 
in der Lage sind festzustellen, ob unter dem 
Deckmantel des legalem Nutzhanfanbaus 
die Drogenvariante von Cannabis kultiviert 
wird. Des Weiteren besteht die Schwierig-
keit in der Verknüpfung zwischen Syndika-
ten und den beschlagnahmten Pflanzen.40 
Die Untersuchungen sollen also im Idealfall 
als Ergebnis eine Unterscheidung der Fa-
serpflanze Hanf und der Drogenvariante 
der Pflanze sowie eine Zuordnung von 
Plantagen untereinander ermöglichen.41  
Ziel der Untersuchung war es, zehn vali-
dierte Marker für Cannabis sativa vorzuhal-
ten und eine Datenbank mit mindestens 
500 Datensätzen (Cannabisproben) anzu-
legen.42  
Für die Untersuchung wurden verschiede-
ne Ursprungsmaterialen der Pflanze ver-
wendet. Hierbei handelte es sich um DNS 
von getrockneten Schäften und Wurzeln 
sowie um DNS von frischem, gefrorenem 
und getrocknetem Blattgewebe. Das ge-
trocknete Blattmaterial stellte sich als güns-
tigstes Ausgangsmaterial für die Gewin-
nung und Weiterverwendung der DNS 
heraus.
Insgesamt wurden ca. 500 Cannabispro-
ben und einige Proben der Faserpflanze 
Hanf verwendet. Diese stammten aus 113 
Beschlagnahmen aus fünf australischen 
Staaten und Territorien.43  

Die Einführung von 
DNS-Dateien mit 
pflanzlichem Bezug, 
welche STRs zum 
Gegenstand haben, 
liegt zeitlich noch 
nicht sehr weit 
zurück.
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Normalerweise werden forensische, mole-
kulargenetische Untersuchungen (s. S. 60, 
Bsp. 4, Stieleiche von Venlo) mit dem Ziel 
der Individualisierung einzelner Subjekte 
(wenn es sich nicht um Klone handelt) 
durchgeführt. Für diese Art der Ermittlung 
wurde das Verfahren entwickelt, und eben 
dafür wird es so geschätzt. Cannabis wird, 
wie bereits erwähnt, jedoch oft durch Steck-
lingsvermehrung (Klonierung) gezüchtet, 
um den Genotyp und dessen Vorteile je-
weils zu erhalten. Dies wird im Punkt 6.1 
ausführlicher erörtert. Durch die Art der 
Zucht entsteht eine Vielzahl von Klonen mit 
identischem Erbgut, was eine Individuali-
sierung unmöglich und als Ermittlung in vie-
len Fällen überflüssig macht, da der Be-
weiswert sehr eingeschränkt ist. 
Die Untersuchung im australischen Hobart 
war jedoch darauf ausgerichtet, genau die-
se Übereinstimmungen von Genotypen zu 
finden.
Die Faserpflanze stellte rund 11 % der un-
tersuchten Proben dar und beinhaltete die 
enorme Menge von 86 % der untersuchten 
Allelvielfalt. 13 % einzigartige Allele entfal-
len auf die Drogenpflanze Cannabis. Es 
wurden einige wenige genotypische Über-
einstimmungen bei den Proben festgestellt. 
Diese befanden sich jedoch jeweils inner-
halb einer Beschlagnahme. Die Frage, wo-
her sich diese Gleichartigkeiten ergeben, 
eröffnete zwei Möglichkeiten. Die erste ist, 
dass die zehn verwendeten STR-Loci nicht 
hinreichend genau sind. Die Vermehrung 
durch Klonierung wäre die zweite mögliche 
Erklärung.44 Da bei Pflanzen einer Canna-
bispopulation, welche sich sexuell vermehrt 
haben, für die zehn untersuchten Loci eine 
durchschnittliche Auftretenswahrschein-
lichkeit von eins zu 400 Millionen besteht, 
wird die erste Möglichkeit ausgeschlos-
sen.45 Die Übereinstimmungen lassen sich 
also auf die Vermehrung durch Klonierung 
zurückführen. Die genotypische Überein-
stimmung von Pflanzen innerhalb von 500 
Proben, welche landesweit aus 113 Be-
schlagnahmen stammten, hat überwiegend 
eine Konsequenz:
Es liegen direkte Verbindungen zwischen 
diesen Beschlagnahmen vor oder es han-

delt sich im Hintergrund um denselben Lie-
feranten von Stecklingen. Diese Informatio-
nen können auf der Beweisebene nur 
ergänzend betrachtet werden und andere 
Beweise stützen sowie Verteilerstrukturen 
erhellen.46  
Ein weiterer Punkt der Studie war die Ver-
wendungsmöglichkeit von Abgrenzungsun-
tersuchungen zwischen der Faser- und der 
Drogenpflanze Cannabis auf molekularge-
netischer Ebene. Diese Erkenntnisse wä-
ren hilfreich, um Plantagen zu identifizie-
ren, auf denen unter dem Deckmantel einer 
legalen Faserpflanzenplantage die Drogen-
variante angebaut wird.47 Auch aus der 
Sicht landwirtschaftlicher Unternehmen be-
steht eine gewisse Notwendigkeit einer Zu-
ordnung, da die Kontamination von Faser-
hanfbeständen mit den Pollen der 
Drogenpflanze zu erheblichen finanziellen 
Verlusten führt. Die Langstreckenverbrei-
tung der Pollen ist hinlänglich bekannt. Der 
so bestäubte Bestand wird in seiner weite-
ren Entwicklung stark negativ beeinflusst. 48 
Die Studie liefert hierzu noch kein zufrie-
denstellendes Ergebnis. Durch den  
gleichen evolutionären Ursprung und die 
Kombinationen mit Feldplantagen der Dro-
genvariante ist die genetische Abgrenzung 
zwar häufig möglich, aber in einigen Fällen 
ohne Ergebnis und ungenau.49 Die eindeu-
tige genetische Abgrenzung zwischen der 
Faser- und der Drogenvariante liegt nur bei 
neun Prozent.50 Um den Beweiswert zu er-
höhen, müssten internationale DNS-Daten-
banken angelegt werden, welche beide Va-
rianten der Cannabispflanze beinhalten. 
Ein solches Datenbanknetzwerk könnte 
auch die Chance schaffen, den geneti-
schen Ursprung einer Pflanze zu ermitteln. 
Durch eine Isotopenuntersuchung kann die 
geografische Herkunft von Pflanzen be-
stimmt werden. Woher das Saatgut kommt, 
ist jedoch nur auf genetischem Wege zu 
ermitteln.
Das Resultat der betrachteten Studie er-
möglicht einen weiteren interessanten Er-
mittlungsansatz. Für die gesamte Untersu-
chung wurde die Drogenvariante von 
Cannabis sativa in drei auf den Anbau be-
zogene Gruppen unterschieden. Der freie 
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Anbau auf dem Feld, in einem Kübel oder 
in Hydrokultur wurde jeweils gesondert auf-
geführt. Pflanzen, welche in einem Kübel 
gezogen werden, entwickeln sich unter 
künstlichen Bedingungen, wie zum Beispiel 
Wärmelampen. Hydrokulturen hingegen 
wachsen auf einem künstlichen porösen 
Nährboden ohne Erde und stellen eine 
Sonderform der Pflanzen dar, welche unter 
künstlichen Bedingungen gezüchtet wer-
den.51 Da es sich bei den für die Untersu-
chung verwendeten Proben um beschlag-
nahmte Pflanzen handelte, sind auch die 
Anbaubedingungen überwiegend bekannt. 
41 % aller Pflanzen sind in diesem Fall Hy-
drokulturen, 30 % stammen aus dem Feld-
anbau und 25 % stammen aus Kübeln.52  Es 
zeigten sich des Öfteren genotypische 

Übereinstimmungen. 38 von 47 gemeinsa-
men Genotypen wurden allein in einer ein-
zigen Beschlagnahme gefunden. Wichtig 
ist hierbei die jeweilige Aufteilung der Über-
einstimmungen auf die Anbaumethoden 
bezogen. Mit 57 % aller festgestellten, wei-
sen die Hydrokulturen die meisten Deckun-
gen im Genotyp auf. Die Feldpflanzen hin-
gegen zeigen 49 % der gesamten 
ermittelten Einzigartigkeit.53 Das Verhältnis 
von gemeinsamen und einzigartigen Geno-
typen, auf die Anbaumethode bezogen, ist 
in Abb. 1 zu erkennen.
Es wird hier allgemein in zwei Gruppen un-
terschieden, welche Cannabis anbauen. 
Relevante Faktoren sind Größe und Pro-
fessionalität. Der eine Teil setzt sich aus 
vielen kleinen Produzenten zusammen, 

	  

Abb. 1: Verhältnis genotypischer Individualität zu genotypischen Übereinstimmungen für 
alle Anbaumethoden; Quelle: NDLERF (2008) S. 19
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welche unabhängig voneinander Cannabis 
anbauen und dabei alle drei Anbaumetho-
den verwenden. Auf der anderen Seite 
agieren unterschiedlich große Strukturen 
krimineller Gruppen – was nicht zwangs-
läufig Organisierte Kriminalität meint –, wel-
che vermehrt auf gleiche Genotypen zu-
rückgreifen und es somit genetische 
Verbindungen zwischen ihnen oder den 
Plantagen innerhalb einer Struktur gibt.54  
Da es sehr aufwendig und auch teurer ist, 
Hydrokulturen anzubauen, liegt die Vermu-
tung nahe, dass diese Anbaumethode 
überwiegend von organisierten Gruppen 
verwendet wird. Der in Abb. 1 dargestellte 
Zusammenhang stützt dies, da die Pflan-
zen aus hydroponischer Zucht die gerings-
te Individualität aufweisen. In dieses Bild 
fügt sich auch die Tatsache, dass die Hyd-
rokulturen mit 41 % den höchsten Anteil an 
den sichergestellten Pflanzen ausmachen. 
Dies wäre auf eine hohe Produktion zu-
rückzuführen. Demnach ist die einfachste 
Form des Anbaus, der Feldanbau, eher die 
Methode der Wahl für allein oder in Kleinst-
gruppen Arbeitende. 
Untersuchungen aus dem Australian Capi-
tal Territory (ACT), dem Distrikt um die 
Hauptstadt Canberra, haben ergeben, dass 
beschlagnahmte Proben in diesem Bereich 
keine genotypischen Übereinstimmungen 
zwischen Hydrokulturen und den Pflanzen 
der anderen beiden Anbaumethoden auf-
wiesen. Es besteht die Möglichkeit, dass es 
sich hierbei um spezielle Sorten handelt, 
welche über die territorialen Grenzen hin-
aus von Syndikaten genutzt werden oder 
die von einem unabhängigen Verkäufer 
stammen.55  
Bei einer Untersuchung nach einer Be-
schlagnahme, wo die Anbaumethode der 
aufgefundenen Pflanzen nicht bekannt ist, 
bietet sich aber auch die Möglichkeit, die 
verwendete Methode des Anbaus festzu-
stellen oder auszuschließen. Im vorliegen-
den Beispiel aus ACT bestünde eine gewis-
se Wahrscheinlichkeit, dass eine Pflanze, 
die keinerlei Übereinstimmungen mit den 
Pflanzen aus dem Feld oder Kübel aufweist, 
aus einer hydroponischen Zucht stammt. 
Sollten sehr große Mengen dieses Materials 

festgestellt werden und sich die Notwendig-
keit ergeben, genau nach dieser Plantage 
zu suchen, bestünde in dem erworbenen 
Wissen für die weiteren Ermittlungen ein 
großer Vorteil. Felder könnten als Ur-
sprungsort ausgeschlossen werden und 
man könnte sich im Weiteren auf das Mate-
rial (Vertriebswege) konzentrieren, welches 
für diese Anbaumethode benötigt wird.
Es ist zusammenfassend festzuhalten, 
dass gerade durch die leichte Abwandlung 
von der eigentlichen Untersuchung des ge-
netischen Fingerabdruckes interessante 
und erfolgversprechende Ermittlungsansät-
ze geschaffen werden. Durch einen starken 
multilateralen Ausbau der eingeführten Da-
tenbank entstünde ein vielversprechendes  
Werkzeug für die Bekämpfung des illegalen 
Cannabis-Anbaus. 
(Es wird darauf hingewiesen, dass sich in 
dieser Studie ermittelte statistische Werte 
nicht ohne Weiteres auf andere Länder 
übertragen lassen.)

6. Besonderheiten im  
Zusammenhang mit Pflanzen

Durch die verschiedenen evolutionären Ent-
wicklungen und die daraus resultierenden 
Unterschiede in der Art der Vermehrung, der 
Struktur und auch durch den Eingriff des 
Menschen unterscheiden sich einzelne Ver-
treter der Flora stark voneinander oder sind 
teils identisch. Im Zusammenhang mit der 
molekulargenetischen Untersuchung und 
der Individualisierung im Speziellen existie-
ren so vielerlei Schwierigkeiten. 

6.1 Klone

Die Problematik des Auftretens von Klonen, 
also Organismen mit identischem Genotyp, 
soll weiter am Beispiel Cannabis erläutert 
werden, obwohl sie beispielsweise ebenso 
bei Ziergehölzen wie den Weiden und For-
sythien auftritt. 
Cannabis ist eine zweihäusige (diözische) 
Pflanze, dessen stärker entwickelte weibli-
che Pflanze dichter belaubt ist und weitere 
Verzweigungen aufweist.56 Weibliche Pflan-
zen besitzen demnach auch mehr Harzdrü-
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sen, was zur Folge hat, dass in Plantagen 
darauf geachtet wird, einen sehr hohen bis 
hundertprozentigen Anteil an weiblichen 
Pflanzen zu ziehen.57 Des Weiteren errei-
chen die männlichen Pflanzen der diözi-
schen Sorten frühere Reife.58 Es müsste 
bei einem geschlechtlich gemischten Be-
stand also zweimal geerntet werden, was 
einen erheblichen Aufwand bedeutet, da 
zudem die weiblichen, wertvolleren Pflan-
zen nicht beschädigt werden dürfen. Ein 
weiterer und sehr wichtiger Grund ist das 
Erhalten der Reinerbigkeit von Pflanzen 
und den bereits errungenen Zuchterfolgen. 
Es gilt also die sexuelle Fortpflanzung 
durch das Separieren von männlichen und 
weiblichen Pflanzen zu verhindern. Theore-
tisch ermöglicht die ungeschlechtliche (ve-
getative) Vermehrung über Stecklinge, Ab-
leger oder Wurzelteilung eine Jahrzehnte 
lange Merkmalskonstanz.59 Zum überwie-
genden Teil wird Cannabis in illegalen An-
bauten also über Stecklinge und nicht mit-
tels Samen, welche nie Klone sind, 
vermehrt. Die Verteilung über größere Dis-
tanzen wird praktikabler Weise überwie-
gend mittels Samen vollzogen, da diese 
einfacher zu versenden sind.60 Neuere Er-
mittlungen haben jedoch ergeben, dass 
mittlerweile auch Stecklinge häufiger auf 
dem Postweg ihr Ziel erreichen.61 Die An-
wendung des genetischen Fingerabdrucks 
mit seinem Ziel der Individualisierung wird 
somit erschwert und zum Großteil vereitelt. 
Mögliche Anwendungsbereiche sind der 
Anwesenheitsnachweis einer Person oder 
Pflanze auf bestimmten Plantagen oder der 
Nachweis des Kontaktes mit der Pflanze 
einer Plantage. Aber auch Klone besitzen 
einen genetischen Ursprung und haben 
demnach Elternpflanzen.
Der Vergleich dieser Daten über einen län-
geren Zeitraum könnte Zuchtlinien, den 
Genfluss bis zum ersten Klonen und somit 
die Verteilerstrukturen aufdecken oder zu-
mindest Hinweise darauf geben, ob das 
pflanzliche Material aus dem In- oder Aus-
land stammt.
Geranien seien hier als Sonderform er-
wähnt. Experten bezeichnen dies als mole-
kulargenetischen Albtraum, da in Deutsch-

land vermutlich nur ein Genotyp für diese 
Pflanze existiert. Es handelt sich also aus-
schließlich um Vermehrung mittels Klonie-
rung. Die molekulargenetische Untersu-
chung entfällt in diesem Fall als 
Ermittlungsoption gänzlich.62 

6.2 Polyploidie

Eine weitere Besonderheit ist die Polyploi-
die, welche auch hier beheimatete Nutz-
pflanzen wie Kartoffeln, Äpfel, Erdbeeren 
und Weizen betrifft, aber auch in diesem 
Punkt wieder am Beispiel Cannabis erläu-
tert werden soll.63  
Bei der Polyploidie handelt es sich um eine, 
zumeist durch fehlerhafte Vorgänge bei der 
Zellteilung hervorgerufene Genom-Mutati-
on. Genauer gesagt, liegt in diesem Fall 
eine numerische Chromosomenaberration 
vor.64 Diese Abweichung äußert sich intra-
zellulär in einer erhöhten Anzahl von Chro-
mosomensätzen.65 Bei Pflanzen in der frei-
en Natur ist diese Mutation weit verbreitet. 
Durch die ungleiche Anzahl von Chromoso-
mensätzen verschiedener Pflanzen ist die 
geschlechtliche Vermehrung oft nicht mehr 
möglich. Sollte es dennoch zu einer sexuel-
len Fortpflanzung mit Pflanzen kommen, 
welche eine unterschiedliche Anzahl an 
Chromosomen aufweisen, sind die entste-
henden Hybriden nicht mehr fertil. Unterei-
nander sind Kreuzungen jedoch weiterhin 
möglich. 
Als Ergebnis des Auftretens einer Polyploi-
die entsteht also eine unverzügliche Isolati-
on und somit die Möglichkeit des Aufbaus 
einer eigenen Population in unveränderter 
geografischer Lage.66 Die Ausbreitung in 
der freien Natur ist somit stark beschränkt. 
Eine derartige Mutation weist neben der 
Veränderung des Genotyps folglich auch 
eine phänotypische Abweichung auf. In den 
meisten Fällen weicht der Ertrag polyploi-
der Pflanzen erheblich von den Erträgen 
anderen ab. Die Ursache dafür ist jedoch 
kein erhöhtes Auftreten von Zellen, son-
dern eine Vergrößerung der Zellen an sich. 
Es handelt sich nicht um das Vorhanden-
sein neuer Erbinformation, aber die Größe 
von Blüte und Frucht wird so maßgeblich 
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beeinflusst.67 Eben die signifikante Ertrags-
steigerung ist der Grund, warum Polyploi-
die zum Beispiel bei Weizen gezielt hinein-
gezüchtet wurde. 
Bei der Hanfpflanze ist das natürliche Vor-
kommen von Polyploidie nicht bekannt. 
Mittels Colchizin, einer sehr giftigen erb-
gutverändernden Substanz, die aus der 
Pflanze Colchicum autumnale (Herbstzeit-
lose) gewonnen wird und mit der die Sa-
men oder direkt die Pflanzen besprüht 
werden, ist eine derartige Mutation künst-
lich erzeugbar.68  Colchizin wirkt als Mito-
sehemmstoff und verhindert so die Auftei-
lung der Chromosomensätze bei den 
Gameten, den Geschlechtszellen. Im na-
türlichen, diploiden (2n) Zustand hat Can-
nabis 20 Chromosomen und die Gameten 
somit jeweils 10 (1n = haploid).69 Für Can-
nabiszüchter sind tetraploide (4n) Pflan-
zen interessant, da vor allem die Blüten 
dieser Pflanzen 25 bis 30 % größer wer-
den.70 Außerdem weisen sie einen erheb-
lich höheren Cannabinoidgehalt sowie ein 
günstigeres Verhältnis von THC zu CBD 
und CBN, welche am Abbau von THC be-
teiligt sind, auf.71 Die Tetraploidie ist 
schwer aufrecht zu erhalten, und so fallen 
die entsprechenden Pflanzen in der fol-
genden Generation meist auf den diploi-
den Satz zurück. Demnach ist die Polyplo-
idie bei Cannabis dauerhaft nur über Klone 
stabil, wenn weiterhin ausreichend Colchi-
zin zugesetzt wird, da es in jeder Zelle vor-
handen sein muss, um dort die Mitose zu 
hemmen.72  
Aus dem Grund der Colchizin bedingten 
Polyploidie liegt für eine Untersuchung ein 
besonderes Merkmal vor. Die nicht natür-
lich auftretende und instabile Mutation  
verringert die Auftretenshäufigkeit einer 
entsprechenden Pflanze in einer Grundge-
samtheit. Das Problem ist, dass in diesem 
Fall nicht mehr nur ein oder zwei Allele pro 
Locus, sondern bis zu vier Allele vorliegen 
können. Die Auswertung ist somit äußerst 
schwierig.73 Aus der Erkenntnis, dass es 
sich bei einer Probe um einer polyploide 
Pflanze handelt, ergeben sich auch noch 
andere Hinweise für die Ermittlungen. Die 
entsprechenden Pflanzen reagieren sehr 

empfindlich auf sich verändernde Umwelt-
bedingungen. Mutationsbedingt ist die ve-
getative Wachstumsphase um 30–40 % 
verlängert und der Wasserbedarf erhöht.74  

Diese Umstände führen wohl dazu, dass 
Anpflanzungen mit polyploidem Cannabis 
außerhalb von Gewächshäusern nicht 
möglich sind. Auf diese Weise veränderte 
Cannabispflanzen geben also Aufschluss 
über die Anbaumethode, den erhöhten 
Wasser- sowie Energiebedarf (Wärmelam-
pen für verlängerte Reifephase) und das 
Vorhandensein von Colchizin. Das hochgif-
tige Colchizin ist über Firmen für Laborbe-
darf erhältlich75 und kann sich auf einer 
Plantage an den Pflanzen, an Samen so-
wie an Arbeitsgeräten befinden. Aus Grün-
den der Eigensicherung sollte nur mit den 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen an 
einem entsprechenden Tatort gearbeitet 
werden.

6.3 Untersuchungsgrenzen

Aus frischem Blatt- und Wurzelmaterial 
nutzbare Proben zu gewinnen, ist in den 
meisten Fällen möglich. Um die Untersu-
chungsergebnisse abgleichen zu können, 
wird Vergleichsmaterial benötigt. Da STR-
Primer immer nur für eine Pflanzen- oder 
Tierart spezifisch sind, können keine Da-
tenbanken für alle Arten geschaffen wer-
den.76 Forstgenetische Institute arbeiten an 
STR-Primern für verschiedene Baumarten, 
und zahlreiche Universitäten führen ihrer-
seits Forschungen an diversen Pflanzen 
durch. 
Das österreichische Bundesamt für Wald in 
Wien befasst sich beispielsweise mit PCR-
Primern des Chloroplastengenoms, der 
Klon- und Sortenprüfung.77 Bei besonderen 
Fallkonstellationen muss auch internatio-
nale Zusammenarbeit in Betracht gezogen 
werden. 
Genauso wie es in der forensischen Unter-
suchung humaner DNS der Fall ist, gibt es 
auch bei pflanzlichen Spuren noch Gren-
zen, welche mit dem aktuellen Stand der 
Technik nicht überwunden werden können. 
Ein Problem ist die Zersetzung von biologi-
schem Material. Durch Studien muss ermit-
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telt werden, bis zu welchem Zersetzungs-
stadium aus pflanzlichen Zellen noch 
forensisch verwertbare DNS gewonnen 
werden kann.78 

Der molekulargenetischen Analyse ist im-
mer eine morphologische Untersuchung 
vorgeschaltet. Mit dem Wissen über Struk-
tur und Zusammensetzung des zu untersu-
chenden Objektes sowie mit leistungsstar-
ken Mikroskopen wird versucht, die Art zu 
bestimmen. So kann auf die molekularge-
netische Untersuchung verzichtet werden, 
wenn sich in dieser Phase bereits ein Aus-
schluss begründet. Es folgen nun Beispie-
le, um diese Grenze der Untersuchungsge-
biete greifbarer erscheinen zu lassen und 
im konkreten Fall erkennen zu können, wel-
cher Untersuchungsauftrag ausgelöst wer-
den sollte. 

Beispiel 1: Pflanzenreste
Werden bei einer Durchsuchung, welche 
dem Auffinden einer Plantage oder zumin-
dest eines Dealers galt, Pflanzenreste  
gefunden, ist es gegebenenfalls nötig, diese 
näher zu bestimmen. Vertrocknete Wurzel-
ballen, z. B. eine Adventivwurzel (Steck-
lingsvermehrung Cannabis) kann derart  
verkümmert sein, dass morphologische  
Begutachtungen keinen sicheren Schluss 
zulassen, um welche Pflanze es sich han-
delt. In diesem Fall ist eine molekulargeneti-
sche Untersuchung angebracht.79 

Beispiel 2: Holunderast
Hierbei handelt es sich um einen realen 
Fall.
Im Rahmen einer Tatortbereichsfahndung 
nach einer Brandstiftung an einem Bunga-
low wurde ein Mann mit einem angebrann-
ten Holunderast in der Hand angetroffen. 
Auf dem Grundstück mit dem Bungalow 
befand sich ein großer Holunderbusch, 
von dem deutlich ein Ast abgetrennt wor-
den war. Jedoch ließ bereits die operative 
Auswertung erkennen, dass es sich bei 
dem Holunderast in der Hand des Mannes 
nicht um einen Ast von dem Holunder-
busch am Brandtort handeln konnte. Bei 
einem Vergleich der Abschnittstellen vor 
Ort zeigte sich, dass sich die Jahresringe 

an dieser Stelle um vier unterschieden. 
Daraufhin war weder eine morphologische 
noch eine weitergehende molekulargene-
tische Untersuchung notwendig.80 

Beispiel 3: Späne
Hierbei handelt es sich um einen realen 
Fall.
Ein kleines Flugfeld sollte durch den Betrei-
ber ausgebaut werden. Die Rollbahn war 
zu kurz und sollte verlängert werden. Um 
dieses Vorhaben umsetzen zu können, 
musste eine sehr alte, massive und unter 
Naturschutz stehende Eiche gefällt wer-
den. Der Antrag für dieses Vorhaben wurde 
aus Gründen des Naturschutzes abgelehnt. 
Kurz darauf wurden an der Eiche mehrere 
Einschnitte bemerkt, die den Schluss zulie-
ßen, dass ein Fällversuch unternommen 
wurde. Dem Spurenbild zufolge geschah 
dies mittels mindestens einer Motorsäge. 
Im Zuge einer Durchsuchung wurden bei 
dem Flugplatzbetreiber Motorsägen mit 
Holzspänen gefunden. Die Sägen wurden 
mit Anhaftungen und einer Vergleichsprobe 
der Eiche an das BKA geschickt, um festzu-
stellen, ob es eine Übereinstimmung gibt. 
Bedingt durch die starke Zerkleinerung der 
Holzstückchen an den Sägen war es nicht 
möglich, auf morphologischem Wege eine 
Bestimmung des Untersuchungsmaterials 
herbeizuführen. Molekulargenetisch konnte 
im Anschluss festgestellt werden, dass das 
Material an den Sägen nicht von einer Ei-
che stammt.81 

Beispiel 4: Stieleiche von Venlo
Hierbei handelt es sich um einen realen 
Fall.
Am 23.11.1998 fand die niederländische Po-
lizei in einem kleinen Waldstück am Stadt-
rand von Venlo eine Frauenleiche. Dem ers-
ten Verdacht nach handelte es sich um eine 
Beziehungstat. Der Ehemann der 30-jähri-
gen Verstorbenen war ein 43 Jahre alter 
Mann aus Togo, welcher in Wuppertal wohn-
te (vgl. Wenzel). Da die Frau aus Wuppertal 
stammte, übernahm die dortige Kriminalpoli-
zei die Ermittlungen. Der Ermittler Edward 
Schweda sagte: »Todesursache war ein-
deutig Ersticken durch Strangulation.«82 Es 
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war möglich, an der Leiche DNS des Ehe-
mannes zu sichern. Ebenfalls fanden sich 
Zellen des Mannes an dem Fesselungs-
werkzeug. Da es sich jedoch um den Ehe-
gatten handelte, konnten diese Spuren nur 
einem Berechtigten zugeordnet und nicht 
als Beweis herangezogen werden.83 

Die Spur 102 sollte zu der Lösung des Fal-
les beitragen. Es handelte sich um ein 
Laubblatt aus dem Kofferraum des Fahr-
zeuges des Verdächtigen. Die Leiche war 
am Auffindeort, auf dem Bauch liegend, 
fast vollständig mit Laub bedeckt, gefunden 
worden. Eine morphologische Untersu-
chung zeigte auf, dass es sich definitiv um 
das Blatt einer Stieleiche handelt, so wie 
sie am Tatort hauptsächlich vorkommen. 
Die Gleichartigkeit der Blätter reichte je-
doch nicht, um dem Verdächtigen die An-
wesenheit am Tatort nachzuweisen. Ed-
ward Schweda war sich im Klaren darüber, 
dass dieser Nachweis nur über eine mole-
kulargenetische Untersuchung der Pflan-
zenteile möglich wäre. Zu diesem Zeitpunkt 
war dies jedoch noch nie versucht worden 
und daher technisch nicht möglich.84 
Uwe Schleenbecker am BKA in Wiesbaden 
war sich der Tatsache bewusst, dass Blätter 
luftgetrocknet und richtig gelagert werden 
müssen, um auch nach einem längeren 
Zeitraum noch verwertbare DNS isolieren zu 
können. Es gelang ihm, ein DNS-Muster des 
betreffenden Blattes zu erstellen. Im nächs-
ten Schritt war es nötig, Vergleichsmaterial 
zu beschaffen, um dieses Blatt einem Baum 
am Leichenfundort zuzuordnen. Unter Be-
rücksichtigung der Hauptwindrichtung wur-
de die Beprobung an insgesamt 42 Bäumen 
durchgeführt. Die aus den Baumkronen ent-
nommenen Vergleichsblätter wurden ein-
zeln verpackt ins BKA geschickt und dort 
nacheinander molekulargenetisch unter-
sucht. Nach einem Jahr stand fest, dass die 
Spur 102 und der Baum mit der Bezeich-
nung S10 identische Merkmale aufwiesen. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass das Blatt von 
exakt dieser Stieleiche stammt, beträgt 
demnach 1 in 2,5 Millionen.85  
Am 1.3.2006 und somit über sieb en Jahre 
nach der Tat wurde der 43-Jährige durch 
das Landgericht Wuppertal zu einer Frei-

heitsstrafe von acht Jahren im geschlos-
senen Strafvollzug verurteilt. Die ausführli-
che Begründung des Urteils ist in der 
Rechtsprechungsdatenbank von NRW zu 
finden. Das entsprechende Aktenzeichen 
lautet: LG Wuppertal Az.: 25 Ks 26 Js – 
1/05/ - V 01.03.2006.86 
 
Kurzzusammenfassung:  
Untersuchungsgrenzen
Es wird durch die Untersuchungsgrenzen 
und die gewählten Beispiele deutlich, dass 
die molekulargenetische Untersuchung von 
DNS pflanzlicher Spuren weder Allheilmittel 
noch einzige Untersuchungsoption ist, mit 
Material pflanzlichen Ursprungs zu verfah-
ren. Es sollte jedoch klar sein, dass diese 
Beispiele exemplarisch gewählt wurden und 
keine quantitative Aussage über Erfolgs-
chancen zulassen. Während mittlerweile so-
gar der Boden von Tatorten abgewischt wird, 
um eventuell DNS humanen Ursprungs zu 
erhalten, sind pflanzliche Spuren höchst sel-
ten im Fokus der sichernden Beamten. Die-
ses, teils wahllose Spurenwischen führt zu 
einer einseitigen Überbelastung entspre-
chender Untersuchungsstellen. 
Auch wenn die technischen Grenzen nicht 
alle Untersuchungen zulassen, zeigt gerade 
das Beispiel der Stieleiche aus Venlo, dass 
umsichtiges Asservieren von Spurenmateri-
al den Ermittlungsausgang auch nach Jah-
ren noch positiv beeinflussen kann. 

7. Fazit

Ziel dieser Arbeit war es aufzuzeigen, in-
wiefern eine pflanzliche Spur als Indiz fun-
gieren kann. Die Grundlagenbereiche ha-
ben offensichtlich gemacht, dass es sich 
um komplexe und technisch innovative Un-
tersuchungen handelt, welche es ermögli-
chen, die DNS von Pflanzen als Beweismit-
tel zu nutzen. Art, Beschaffenheit, Alter und 
Grad der Degradation des pflanzlichen Ma-
terials sind entscheidend, ob die Untersu-
chung von Erfolg gekrönt ist oder nicht. 
Hier sind aber auch der geeignete Umgang 
mit Spuren und Vergleichsmaterial, insbe-
sondere die richtige Trocknung und Lage-
rung wichtig. Es sollte deutlich werden, 
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dass es operativ fast nie hundertprozentig 
klar sein kann, ob eine molekulargeneti-
sche Untersuchung nötig oder auch mög-
lich ist. Das Ziel ist jedoch erreicht, wenn 
den entsprechenden Praktikern durch die-
se Arbeit klar wird, dass es sich – obwohl 
die Möglichkeit viel zu selten wahrgenom-
men wird – oft lohnt, biologische Spuren 
pflanzlichen Ursprungs zu analysieren. Die 
Erkenntnis, dass sich Pflanzen nicht immer 
direkt zuordnen lassen, aber, wie im ge-
wählten Cannabis-Beispiel, viele hilfreiche 
Ermittlungshilfen aus der Untersuchung der 
Pflanzen gewonnen werden können, ist 
sehr wichtig. Es muss an dieser Stelle er-
neut festgehalten werden, dass das Ergeb-
nis einer molekulargenetischen Untersu-
chung – auch wenn es sehr präzise ist 
– lediglich einen Wahrscheinlichkeitscha-
rakter trägt und, wenn überhaupt, nur äu-
ßerst selten als gänzlich eigenständiger 
Beweis stehen kann.

Wertung der verwendeten Quellen

Bei dem sehr aktuellen Thema ist das Auf-
finden entsprechender Literatur nicht ein-
fach. Genannt seien an dieser Stelle die 
Werke aus der Reihe Person Studium 
(Campbell/Reece 2009 und Klug/Cum-
mings/Spencer 2007) für alle rein biologi-
schen Themen. Die Zeitschrift Rechtsmedi-
zin verbindet aktuelles biologisches Wissen 
mit den Belangen der Kriminaltechnik auf 
hohem Niveau. Für die Arbeit war auch die 
verwendete Studie von NDLERF (2008) 
bedeutsam. Die Unterstützung durch die 
Mitarbeiter des Gläsernen Labors auf dem 
Campus Berlin Buch war wichtig für die Ori-
entierung in diesem Themenkomplex. Ein 
persönlicher Dank sei an Frau Dr. Julia 
Wenzel (BKA, KT32) in Wiesbaden gerich-
tet. Sie ermöglichte mir eine Begehung vor 
Ort und stellte sich für ein Interview zur Ver-
fügung. 

Die Erkenntnis, 
dass viele hilfreiche 
Ermittlungshilfen 
aus der Untersu-
chung der Pflanzen 
gewonnen werden 
können, ist sehr 
wichtig.
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1. Einführung und Zielstellung

Gerade im Bereich der Verfolgung und Prä-
vention von Straftaten gibt es eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Markierungsmitteln, 
die zum größten Teil zum Eigentumsschutz 
eingesetzt werden. Ähnlich wie andere Be-
reiche der Gesellschaft unterliegt der Ein-
satz von Markierungsstoffen einem ständi-
gen Wandel, der durch Forschung und 
Modernisierung geprägt ist. Ein solcher 
Wandel vollzieht sich momentan in Bezug 
auf den Einsatz von synthetisch hergestell-
ter Desoxyribonukleinsäure (DNS bzw. 
DNA) in Verbindung mit Markierungsmitteln. 
Aufgrund der sich rasant entwickelnden 
DNA-Technologie ist es möglich, die Anwen-
dungsgebiete von Markierungsmitteln um 
weitere sinnvolle Bereiche zu erweitern.
Im Zuge dieser Untersuchung sollen die un-
terschiedlichen Markierungsmethoden hin-

sichtlich ihrer Anwendung und Wirksamkeit 
näher vorgestellt werden. Dabei wird beson-
ders auf die spezifischen Eigenschaften, 
mögliche Einsatzgebiete und die Bedeutung 
von synthetischer DNA als neuartiges Prä-
ventionsmittel eingegangen. In diesem Zu-
sammenhang soll herausgearbeitet wer-
den, welche Vorteile diese Methode 
gegenüber herkömmlichen Markierungs-
mitteln besitzt. Neben den strafrechtlichen 
bzw. datenschutzrechtlichen Gegebenhei-
ten werden ebenfalls die Haltbarkeit und die 
Hautverträglichkeit betrachtet. Aufgrund der 
eher kurzen Entwicklungsgeschichte dieser 
Methode stützt sich diese Untersuchung 
hauptsächlich auf Internetrecherchen und 
vereinzelte Literaturquellen. Des Weiteren 
stammt eine Vielzahl von Informationen aus 
persönlichen Konsultationen mit Firmenver-
tretern der vorgestellten Markierungssyste-
me sowie von Diskussionsrunden mit Vertre-

Künstliche DNA 
Der Einsatz von Markierungsmitteln mit synthetischer DNA  
zur Prävention und Aufklärung von Straftaten

Eric Suckow 

In der nachfolgenden Arbeit werden neuartige Markierungsstoffe vorgestellt, die synthetisch 
hergestellte DNA beinhalten. Dabei handelt es sich um Mittel, mit denen Personen und 
Objekte zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität markiert werden können. Die enthalte-
ne DNA wird als biologisches Speichermedium eingesetzt, welches letztlich Rückschlüsse 
auf den rechtmäßigen Besitzer zulässt. Diese Markierungsmittel verfügen neben der DNA 
über mikroskopisch kleine Plättchen, die ein zusätzliches Identifizierungsmerkmal darstel-
len. Gegenüber herkömmlichen Markierungsmethoden muss der Anwender selbst die 
Kennzeichnung seiner Objekte und die Registrierung in der Datenbank vornehmen. Diese 
Markierungsmethode wird bisher hauptsächlich zum Schutz von Wertgegenständen einge-
setzt. Neben der Vorstellung des Pilotprojektes der Bremer Polizei werden die verschiede-
nen Anwendungsmöglichkeiten beschrieben und ausgewertet. Um den angestrebten prä-
ventiven Abschreckungseffekt zu überprüfen, wurde eine schriftliche Befragung von 43 in 
Brandenburg inhaftierten Personen durchgeführt.  
Strafrechtliche Bedenken bestehen lediglich im Bereich der Tätermarkierung und der Wei-
tergabe von markierten Objekten. Bezüglich der Haltbarkeit der Markierungen wurde fest-
gestellt, dass eine Zerstörung der enthaltenen DNA z. B. durch intensive Witterungseinflüs-
se oder aggressive Chemikalien nicht ausgeschlossen werden kann. 
Zusammenfassend ist der Einsatz künstlicher Desoxyribonukleinsäure als eines der zu-
kunftsträchtigsten Präventionsmittel für Sicherheitsbehörden anzusehen, dessen Potential 
hinsichtlich der Entwicklungsmöglichkeiten längst noch nicht ausgeschöpft ist.
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tern der Bremer und Brandenburger Polizei. 
Da es sich, wie bereits erwähnt, um eine 
sehr neue Methode handelt, gibt es diesbe-
züglich bisher kaum statistische Erhebun-
gen. In diesem Zusammenhang wurde eine 
schriftliche Befragung von Insassen aus 
der JVA Frankfurt (Oder) und Wriezen 
durchgeführt. Ziel ist es, festzustellen, in-
wieweit diese Markierungsmethode bereits 
bei den potentiellen Tätern bekannt ist. 
Gleichzeitig soll festgestellt werden, ob und 
in welchem Umfang ein Abschreckungsef-
fekt erwartet werden kann. 

2. Konventionelle  
Markierungsmittel 

Bevor wir uns weiter mit den neuen Entwick-
lungen im Bereich der Markierungsmittel  
beschäftigen, wird zunächst ein grober 
Überblick über die konventionellen Markie-
rungsstoffe gegeben. Eine der am häufigs-
ten eingesetzten Markierungsmittel ist die 
sog. Diebesfalle. Sie wird immer dann zum 
Einsatz gebracht, wenn eine Häufung von 
Straftaten in einem bestimmten lokalen Be-
reich festgestellt wird. In den meisten Fällen 
handelt es sich dabei um Diebstähle und 
Sachbeschädigungen. Bei diesem Verfah-
ren wird ein für den Täter unsichtbarer, che-
mischer Fangstoff auf das zu sichernde Ob-
jekt aufgetragen1. Der Stoff wird dort 
angebracht, wo eine Berührung durch den 
Täter am wahrscheinlichsten erscheint. Bei 
einem Kontakt mit dem Täter überträgt sich 
diese Substanz dann auf die entsprechen-
den Stellen der Haut bzw. Kleidung.  
Zu den bekanntesten konventionellen 
Fangmitteln zur Täterüberführung zählen 
Ninhydrin, Rhodamin B und Silbernitrat.  
Ninhydrin ist ein organischer Stoff, der zum 
Nachweis von Aminosäuren und Proteinen 
verwendet wird2. Bei der Reaktion mit Ami-
nosäuren entsteht ein als Ruhemanns Pur-
pur3 bezeichneter, blauvioletter Farbstoff. 
Diese Eigenschaft wird besonders in der 
Daktyloskopie genutzt, da sich auf der 
Hautoberfläche Schweiß befindet und die-
ser wiederum Aminosäuren enthält. So 
werden beispielsweise Fingerabdruckspu-
ren auf saugenden Oberflächen wie Papier 

sichtbar gemacht. Die Papillarleistenstruk-
turen erscheinen dann als blauvioletter Ab-
druck auf dem Papier. Bei einer Diebesfalle 
wird Ninhydrin meist in Pulverform auf dem 
Objekt aufgetragen. Greift der Täter auf die 
markierte Stelle, verfärbt sich dieser Teil 
seiner Haut. Allerdings ist zu bemerken, 
dass die Verfärbung erst nach ca. zwei bis 
drei Stunden vollständig sichtbar ist.
Ein ähnlicher Effekt tritt bei dem oben ge-
nannten Fangmittel Rhodamin B auf. Aller-
dings färbt sich hier die betroffene Fläche 
sofort rotbraun. Sollte der Täter in Panik 
versuchen, die entstandenen Flecken auf 
der Haut oder auf der Kleidung mit Wasser 
abzuwaschen, verstärkt sich dieser Effekt, 
und die Verfärbung breitet sich weiter aus.  
Bei Silbernitrat handelt es sich um ein wei-
ßes Pulver, das zusammen mit einer Trä-
gerlösung aus Vaseline auf das zu sichern-
de Objekt aufgetragen wird.
Bei Kontakt mit der Haut reagiert Silbernit-
rat mit dem Schweiß der Haut und färbt 
sich schwarzbraun4. Bei der Anwendung 
dieser Stoffe ist gegebenenfalls die Hautun-
verträglichkeit zu beachten. Gerade bei  
direktem Kontakt zwischen dem Auge und 
z. B. Silbernitrat ist Vorsicht geboten. Daher 
werden diese Stoffe in äußerst geringen 
Mengen und meist in bestimmten Lösun-
gen auf das Objekt aufgetragen 
Nicht nur die Strafverfolgungsbehörden 
nutzen die chemischen Eigenschaften von 
bestimmten Markierungsstoffen, auch in-
dustrielle Anwender haben ein berechtigtes 
Interesse, ihre Waren vor Diebstahl zu 
schützen. Besonders der Textileinzelhandel 
verwendet seit Jahren sogenannte chemi-
sche Warensicherungsetiketten5. Dabei 
existieren viele unterschiedliche Varianten, 
bei denen aber das Wirkprinzip immer das 
gleiche ist. Bei den meisten Etiketten han-
delt es sich um eine zweiteilige Vorrichtung, 
die häufig an hochwertigen Kleidungsstü-
cken befestigt wird. Im Inneren befindet 
sich ein sehr dünner Glaskolben, der einen 
Farbstoff enthält. Ohne das passende 
Werkzeug wird der Glaskolben beschädigt; 
der Farbstoff tritt aus und die Kleidung wird 
somit unbrauchbar. Diese Markierung lässt 
sich kaum entfernen, ohne dabei das Klei-



66 Oranienburger Schriften 1 / 2013

Eric Suckow

dungsstück irreparabel zu zerstören. Die-
ses Etikett hindert den Dieb zwar nicht an 
dem eigentlichen Diebstahl, dennoch wird 
es wesentlich schwieriger, die Markierung 
im Nachhinein zu entfernen und erschwert 
bzw. verhindert somit die Hehlerei.
Ein ähnliches System wird zur Sicherung 
von Banknoten in Transportboxen benutzt.
Ähnlich wie bei dem chemischen Warensi-
cherungsetikett wird das Ziel verfolgt, die 
Geldscheine unbrauchbar und wertlos zu 
machen. Wird ein bestimmter Mechanis-
mus in der Transportbox ausgelöst, zündet 
im Inneren eine Farbpatrone, welche den 
gesamten Inhalt einfärbt. Dieser Mechanis-
mus wird meistens durch eine gewaltsame 
Öffnung der Geldtransportbox ausgelöst. In 
den USA und Europa werden die Kassen-
bestände mit einem sogenannten Security-
Pack6 ausgestattet. Diese Vorrichtung be-
sitzt einen eigenen Funkempfänger, 
welcher ein dauerhaftes Signal aus der 
Bank erhält. Dieses Signal hat nur eine auf 
das jeweilige Gebäude beschränkte Reich-
weite. Sollte der Täter mit den entwendeten 
Bargeldbündeln das Gebäude verlassen, 
wird das Signal unterbrochen. Diese Unter-
brechung hat zur Folge, dass die Farbpat-
rone im Inneren wenige Minuten später 
zündet. Die Farbe befindet sich auf jedem 
Geldschein. Beim Versuch, das markierte 
Geld auszugeben, würde dieses sofort als 
gestohlenes Geld enttarnt werden. Der bei 
der Zündung entstehende Farbrauch hat 
weiterhin die Funktion, das jeweilige Um-
feld und Passanten auf den Täter aufmerk-
sam zu machen. 
Im Gegensatz zu den oben genannten Me-
thoden gibt es allerdings auch Markierun-
gen, die nicht ohne Weiteres entdeckt wer-
den können. Hierbei kommt es in den 
meisten Fällen gerade darauf an, dass der 
Täter nicht bemerkt, dass das betreffende 
Objekt markiert wurde. Diese Markierungen 
befinden sich häufig auf Geldscheinen und 
können nur unter speziellem Licht oder mit 
speziellen Detektoren erkannt werden. Sol-
che präparierten Geldscheine werden bei-
spielsweise durch Sicherheitsbehörden bei 
Lösegeldübergaben eingesetzt, um die wei-
teren Stationen des Geldes zu verfolgen 

bzw. zu belegen. In den meisten Fällen wird 
dafür ein fluoreszierender Farbstoff wie z. B. 
Fluoreszin eingesetzt. Durch die Bestrah-
lung der markierten Stelle mit speziellem 
Licht beginnt die Markierung zu leuchten 
und kann mit dem bloßen Auge wahrgenom-
men werden. Diese besondere Eigenschaft 
von Stoffen nennt man Lumineszenz. 
Unter Lumineszenz versteht man die Emis-
sion einer elektromagnetischen Strahlung 
von Gasen, Festkörpern und Flüssigkeiten 
nach einer Energiezufuhr7. Unterteilt wird 
dabei nach der Art und Weise der zugeführ-
ten Energie. Besonders hervorzuheben ist 
hierbei Fluoreszenz.
Fluoreszenz ist eine Form der Photolumi-
neszenz und bezeichnet ein sog. kaltes 
Leuchten. Es beruht auf zugeführter Ener-
gie in Form von elektromagnetischen Wel-
len. Diese werden nach ihrer unterschiedli-
chen Wellenlänge unterteilt. Der Mensch 
kann ohne Hilfsmittel nur einen kleinen Teil 
dieser Wellen mit der Länge von ungefähr 
380 nm bis 780 nm8 in Form von Licht se-
hen. Der nicht sichtbare Bereich, der klei-
ner als 380 nm ist, wird als ultraviolette 
Strahlung (UV-Strahlung) bezeichnet. Wel-
len mit einer Größe von über 780 nm sind 
als infrarote Strahlung bekannt. Je kleiner 
die Wellenlänge ist, desto mehr Energie be-
sitzt diese Strahlung. Trifft Licht mit einer 
bestimmten Wellenlänge auf den markier-
ten Teil eines präparierten Geldscheins, 
wird die Energie des Lichts vorerst absor-
biert. Vereinfacht dargestellt wird die Ener-
gie auf das Farbstoffmolekül übertragen. 
Dieses Molekül kann aber die aufgenom-
mene Energie nicht halten und gibt sie wie-
der ab. Dabei wandelt es aber nur einen 
kleinen Teil der Energie wieder in Licht um. 
Das emittierte Licht hat nun eine größere 
Wellenlänge als das absorbierte Licht, weil 
es energieärmer ist als die Ausgangstrah-
lung und kann somit mit dem bloßen Auge 
wahrgenommen werden (Stokes‘sches Ge-
setz9). Bei normalem Tageslicht wird dieser 
Effekt überdeckt, da hier das gesamte 
sichtbare Spektrum des Lichts vorhanden 
ist. Deshalb setzt die Erkennbarkeit der 
Fluoreszenz eine dunkle Umgebung vor-
aus.
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3. Neuartige Markierungsmittel

Im nachfolgenden Abschnitt sollen zwei 
neu entwickelte Markierungsverfahren vor-
gestellt werden. Bei diesen Markierungs-
systemen handelt es sich um eine Verbin-
dung auf anorganischer Basis und eine 
Verbindung auf organischer Grundlage. Es 
können sowohl Gegenstände als auch Tä-
ter mit diesen Systemen markiert werden. 

3.1 Smartwater®

Im nachfolgenden Teil wird zuerst Smart-
water® als Stellvertreter der anorganischen 
Markierungsmittel vorgestellt. Besonders in 
Großbritannien wurde viel Hoffnung in die 
anorganische »Wundertinktur«10 gesetzt. 
Marktführer ist hier die britische Firma 
Smartwater Limited mit Sitz in Telford. Die-
ses Unternehmen vertreibt seit 1998 das 
oben genannte Produkt. Nach eigenen An-
gaben hat die Firma in dieser Zeit mehr als 
eine Million Haushalte mit Smartwater aus-
gestattet und beispielsweise ca. 30 000 
wertvolle Kupferdächer von Kirchen mar-
kiert11. Vereinfacht gesagt handelt es sich 
bei dem Markierungsmittel um eine Flüs-
sigkeit, die aufgrund der individuellen Kom-
bination der einzelnen Inhaltstoffe einzigar-
tig wird und damit einem einzelnen Besitzer 
zugeordnet werden kann. 
Der Hersteller gibt als hauptsächliches An-
wendungsgebiet die Verhinderung von Ei-
gentumsdelikten wie Ladendiebstahl, Woh-
nungseinbruch, Kraftfahrzeugdiebstahl und 
Buntmetalldiebstahl an. Dazu wird diese 
Tinktur auf das zu sichernde Objekt aufge-
tragen. Diese Markierung ist laut Produkt-
beschreibung farblos und geruchsneutral12. 

3.1.1 Bestandteile
Die Markierungsflüssigkeit besteht aus meh-
reren unterschiedlichen Komponenten, wo-
bei ein Lösungsmittel die Grundsubstanz 
bildet. Des Weiteren befinden sich eine be-
stimmte Anzahl an sog. Spurenelementen 
sowie ein Identifikator in der Lösung. Der 
Identifikator funktioniert wie eine Art Schnell-
test, der ein vorläufiges Ergebnis darstellen 
kann. Je nach Anwendungsgebiet wird die-

ser offen oder verdeckt in den Markierungs-
stoff gebracht. Offene Identifikatoren können 
ohne weitere Hilfsmittel mit bloßem Auge 
gesehen werden. Meistens werden hierzu 
Pigmente und Farbstoffe eingesetzt. Jede 
Person kann somit durch bloßes Beobach-
ten erkennen, dass es sich hier um ein mar-
kiertes Objekt handelt. Verdeckte Identifika-
toren sind dagegen nur durch den Einsatz 
spezieller Hilfsmittel sichtbar. Hauptsächlich 
wird ein im Punkt 2 beschriebener, fluores-
zierender Farbstoff verwendet, der durch 
Bestrahlung mit einer ultravioletten Licht-
quelle ein bestimmtes Spektrum an Licht 
zurückwirft. Der am häufigsten eingesetzte 
Stoff ist Fluoreszin. Die Verwendung von 
verdeckten Identifikatoren hat den Vorteil, 
dass beispielsweise der potenzielle Dieb in 
einer Wohnung nicht weiß, welche Objekte 
markiert worden sind. Es ist ebenfalls  
möglich, einen anderen Identifikator einzu-
setzen, wie z. B. einen Stoff, der leicht radio-
aktiv ist und durch Röntgenstrahlen detek-
tierbar ist. Denkbar ist prinzipiell jeder 
andere Stoff, der eine schnelle Identifizie-
rung ermöglicht.  
Die oben erwähnten Spurenelemente sind 
Stoffe, die normalerweise nicht in der Um-
gebung des Einsatzgebiets vorhanden 
sind. Hierfür werden meistens anorgani-
sche Stoffe, wie seltene Erdenmetalle13 
verwendet. Diese Metalle gehören zu den 
chemischen Elementen der 3. Gruppe des 
Periodensystems. Allerdings ist diese Be-
zeichnung als »seltene« Erdenmetalle irre-
führend, da das seltenste Metall dieser 
Gruppe immer noch häufiger im Erdreich 
vorkommt als zum Beispiel Platin oder 
Gold14. Die bekanntesten Vertreter sind Eu-
ropium, Scandium, Yttrium und Neodym.

3.1.2 Funktionsweise
Die Firma Smartwater Limited benutzt in  
ihrer Markierungsflüssigkeit eine Kombina-
tion der oben genannten Metalle. Diese  
Zusammensetzung von verschiedenen sel-
tenen Erdenmetallen steht für einen indivi-
duellen Code. Ähnlich einem binären Zah-
lencode wird das Vorhandensein eines 
bestimmten Metalls mit der Ziffer »1« ange-
geben, das Fehlen mit einer »0« dekla-

Bei dem Markie-
rungsmittel von 
Smartwater®  
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riert15. Bei der späteren Analyse im Labor 
kann durch verschiedene Testverfahren 
(Chromatographie) festgestellt werden, ob 
ein solches Metall in der vorliegenden Mar-
kierung vorhanden ist oder fehlt. Bei der 
Auswertung hat jedes Element einen be-
stimmten Platz in diesem Zahlencode. An-
genommen, bei einer Markierung sollen 
drei Spurenelemente überprüft werden, so 
könnte beispielsweise im Vorfeld festgelegt 
worden sein, dass Europium immer an ers-
ter Stelle, Neodym immer an zweiter Stelle 
und Scandium immer an dritter Stelle steht. 
Wird nun in der Analyse festgestellt, dass 
alle Elemente bis auf Neodym in der Mar-
kierung enthalten sind, ergibt sich der Zah-
lencode »1-0-1«. Folglich gibt es bei der 
Verwendung von drei Spurenelementen 2³ 
mögliche Kombinationen, die einen be-
stimmten Code darstellen. Laut der Firma 
Smartwater ist es möglich, bis zu 30 ver-
schiedene Spurenelemente zu verwenden 
und somit über eine Milliarde verschiede-
ner Codes darzustellen. Es können auch 
organische Spurenelemente verwendet 
werden, jedoch müssen diese genauso sta-
bil gegenüber äußeren Einflüssen sein wie 
die eingesetzten anorganischen Stoffe. Die 
Variationen können zusätzlich erhöht wer-
den, wenn man einen weiteren Faktor in die 
Analyse mit einbezieht. Hierzu könnte nicht 
nur das Fehlen oder Vorhandensein eines 
Stoffes geprüft werden, sondern es könnte 
ebenfalls ermittelt werden, ob ein Stoff in 
großer oder in kleiner Menge vorhanden 
ist. Eine solche Überlegung bedarf aller-
dings einer exakten Definition, wann ein 
Stoff oft bzw. selten enthalten ist. 
Wenn eine Person eine Flasche der Mar-
kierungsflüssigkeit kauft, wird die Zusam-
mensetzung der Spurenelemente gemein-
sam mit den Kontaktdaten des Anwenders 
in einer Datenbank gespeichert. Somit wird 
gewährleistet, dass ein bestimmtes Objekt 
mit seinen individuellen Spurenelementen 
immer einer bestimmten Person oder Insti-
tution zugeordnet werden kann. Die Firma 
Smartwater gibt auf ihrer Homepage an, 
dass es bereits eine Million Anwender gibt 
und ca. 20 Millionen Gegenstände markiert 
wurden16. Zusätzlich kann der fluoreszie-

rende Farbstoff variiert werden, so dass  
z. B. jede Region oder Branche der Indust-
rie eine eigene Farbe erhält. So könnten z. 
B. alle Gegenstände aus Privathaushalten 
blau und Gegenstände aus Einzelhandels-
geschäften grün leuchten. Dies würde die 
Zuordnung gerade in der operativen Phase 
durch Sicherheitsbehörden wesentlich be-
schleunigen. So kann beispielweise ein Po-
lizist, der gerade eine vermutlich gestohle-
ne Uhr gefunden hat, feststellen, dass 
dieses Objekt zu einem Privathaushalt ge-
hören müsste, da es unter ultraviolettem 
Licht blau leuchtet17.

3.2 Synthetisch hergestellte DNA als 
Markierungsmittel

Nachfolgende Betrachtungen beschäftigen 
sich mit dem neuartigen, organischen Mar-
kierungssystem, welches bereits im Vorfeld 
durch die Presse als »Wundermittel gegen 
Diebe«18 oder »Britische Wundertinktur«19 
betitelt wurde. Dabei handelt es sich um ein 
Markierungsverfahren, bei dem u. a. DNA-
Komponenten eingesetzt werden, um Wert-
gegenstände und Täter zu markieren. Auf 
Basis dieser Technologie bieten mehrere 
Firmen Produkte an, die die Erkenntnisse 
von herkömmlichen forensischen Markie-
rungsmitteln mit den neuen Möglichkeiten 
der DNA-Technologie verknüpfen. Im Fo-
kus der Betrachtung stehen die Produkte 
LinkDNA® und SelectaDNA®.

3.2.1 Begriffserklärung
DNA ist, wie bereits erwähnt, die Abkür-
zung für den englischen Begriff deoxyribo-
nucleic acid. Teilweise wird auch der Begriff 
DNS verwendet, der für die deutsche Be-
zeichnung Desoxyribonukleinsäure steht. 
Das in diesem Abschnitt vorgestellte orga-
nische Markierungsverfahren basiert auf 
synthetisch hergestellter DNA. Syntheti-
sche oder auch künstliche DNA unterschei-
det sich weder im Aufbau noch in den Ei-
genschaften von natürlicher DNA. Der 
einzige Unterschied besteht lediglich in der 
Herkunft, da die synthetische DNA künst-
lich in einem Labor erstellt wird. Des Weite-
ren kann DNA, ungeachtet der Herkunft, 
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durch die sog. Polymerase-Kettenreakti-
on20 (ein enzymatischer Prozess) theore-
tisch beliebig oft vervielfältigt werden. So ist 
es möglich, selbst kleinste Mengen von 
DNA zu vervielfältigen und beweissicher 
auszuwerten. Die Auswertung findet eben-
falls in einem Labor statt. Hierbei handelt 
es sich um die sog. Sequenzierung21 eines 
DNA-Abschnittes. 
Der Aufbau der DNA kann am Beispiel der 
natürlichen DNA erläutert werden, da diese, 
wie bereits erwähnt, keine Unterschiede ge-
genüber synthetischer DNA aufweist. DNA 
besteht aus einer Kette von sog. Nukleoti-
den, die sich wiederum aus drei Bausteinen 
zusammensetzen: der Desoxyribose (Zu-
cker), einer organischen Base und dem 
Phosphatrest (s. S. 89, Anhang Teil A, Abb. 
Nr. 1). Die Desoxyribose und der Phosphat-
rest bilden eine Kette, wobei sich die beiden 
Bestandteile periodisch wiederholen. Diese 
Kette sieht demnach wie folgt aus: Phos-
phat-Zucker-Phosphat-Zucker usw. Parallel 
zu dieser ersten Kette befindet sich eine 
weitere Kette, die ebenfalls aus der gleichen 
Phosphat-Zucker-Aneinanderreihung be-
steht. Diese verläuft aber genau entgegen-
gesetzt zur ersten Kette. Dieses Verhältnis 
bezeichnet man auch als antiparallel (s. S. 
89, Anhang Teil A, Abb. Nr. 2). Senkrecht zu 
diesen beiden Ketten befinden sich die so-
genannten Basenpaare. Insgesamt gibt es 
vier unterschiedliche Basen, die als Adenin 
(A), Guanin (G), Cytosin (C) und Thymin 
(T) bezeichnet werden. Die Basen können 
aufgrund ihrer chemischen Struktur mit einer 
ganz bestimmten anderen Base ein soge-
nanntes Basenpaar bilden. Dabei passt im-
mer nur Adenin zu Thymin und Guanin zu 
Cytosin. Die Reihenfolge der Basenpaare 
wird als Sequenz bezeichnet. Stark verein-
facht könnte man die Struktur der DNA mit 
einer Leiter vergleichen. Die beiden Phos-
phat-Zucker-Ketten stellen die Holme dar, 
und zwei komplementäre Basen bilden eine 
Sprosse. Zwischen den Basen bilden sich 
Wasserstoffbrücken, welche diese zusam-
menhalten. Der Vollständigkeit halber muss 
an dieser Stelle erwähnt werden, dass die 
DNA noch eine weitere räumliche Struktur 
besitzt, die auch als Doppelhelix bezeich-

net wird. Dabei sind die beiden, durch die 
Basen verbundenen Einzelstränge gleich-
mäßig ineinander verdreht. Letztlich ähnelt 
diese Struktur der Form einer Schraube und 
verleiht der DNA zusätzliche Stabilität. Die 
Zucker-Phosphatkette befindet sich außen 
und die Basen im Inneren der Helix. Die Ba-
sen liegen senkrecht zur Helixachse. Der 
Durchmesser beträgt 2 nm, der Abstand zwi-
schen den Basen 0,34 nm22.
Die sogenannte künstliche DNA wird syn-
thetisch in einem Labor aus den drei oben 
genannten Bestandteilen hergestellt. Die-
ser Prozess ist, vereinfacht dargestellt, mit 
einem Baukastenverfahren vergleichbar. 
Eine bestimmte Sequenz, also die Reihen-
folge der Basen eines DNA-Stranges, kann 
heutzutage in eine Maschine, ein sog. Syn-
thesizer, einprogrammiert werden; wenige 
Stunden später wird eine gewisse Anzahl 
vollwertiger DNA-Ketten mit dieser Se-
quenz erstellt.  
Die beiden ausgewählten Anbieter von Si-
cherheitssystemen mit DNA-Bestandteilen 
nutzen die hervorragende Speicherkapazi-
tät eines DNA-Stranges. Nur 1 g DNA kann 
so viele Informationen tragen wie eine Billi-
on CDs23. Eine solch enorme Menge an In-
formationen wird allerdings nicht bei den 
vorgestellten Markierungssystemen benö-
tigt. Die beiden ausgewählten Hersteller 
benutzen hierbei unterschiedliche Metho-
den, um ihre individuellen Codes in die 
DNA einzubringen. 
Bei dem Produkt LinkDNA® wird ein einzel-
ner DNA-Strang benutzt. In einem Fläsch-
chen (8 ml Inhalt) befinden sich ca. 1016 
Kopien dieses einzigartigen DNA-Stranges. 
Dieser Strang hat jeweils eine Länge von 
ca. 75 Basenpaaren. An jedem Ende befin-
det sich jeweils ein sog. Primer. Mit diesem 
Begriff bezeichnet man eine bestimmte Ab-
folge von Nukleotiden, die als Startpunkt für 
die Amplifikation bzw. die Vervielfältigung 
benötigt wird. Die Sequenz, also die Ba-
senabfolge zwischen den beiden Primern, 
wird als Identifizierungssequenz bezeich-
net. Die spezielle Reihenfolge der Basen 
steht für einen bestimmten Code, über den 
letztlich der Käufer bzw. Anwender in der 
Datenbank registriert ist. Eine Einheit des 
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Markierungsmittels enthält immer die glei-
che DNA-Identifizierungssequenz, mit der 
mehrere Objekte oder Täter markiert wer-
den können. 
Der Verschlüsselungsalgorithmus dieser 
Identifizierungssequenz ist eine zufällige 
Codierung mit Ausschluss einer Äquivalenz 
zum Humangenom. Dabei besitzt die Co-
dierung mehrere Ebenen24. Eine genaue 
Auskunft über den Algorithmus kann von 
der Herstellerfirma aus Sicherheitsgründen 
nicht gegeben werden. LinkDNA® enthält 
nur Sequenzen, die nicht in der menschli-
chen DNA vorkommen. Um die zufällige 
Generierung der DNA eines Menschen 
auszuschließen, kann eine sogenannte 
BLAST-Analyse (Basic Local Alignment 
Search Tool) durchgeführt werden. Dabei 
wird die Sequenz der synthetischen DNA 
mittels eines bestimmten Algorithmus mit 
gespeicherten menschlichen DNA-Se-
quenzen verglichen. Normalerweise wird 
diese Methode angewandt, um eine unbe-
kannte Sequenz einem bestimmten Be-
reich einer menschlichen DNA zuzuordnen. 
Im Umkehrschluss kann durch die oben 
genannte Verfahrensweise eine Äquivalenz 
zur menschlichen DNA ausgeschlossen 
werden. Aus diesem Grund muss bei der 
Suche und Sicherung von menschlicher 
DNA nicht befürchtet werden, dass künstli-
che DNA das Spurenbild negativ beein-
trächtigt und beispielsweise Verwechslun-
gen stattfinden können25.  
Im zweiten Produkt SelectaDNA® werden 
zwei kurze DNA-Stränge verwendet. Jeder 
Strang besteht ebenfalls aus einer Identifi-
zierungssequenz, die von zwei Primern flan-
kiert wird. Die Identifizierungssequenz um-
fasst derzeit vier Basenpaare26. Da jeder 
Kunde eine eigene individuelle Sequenz 
benötigt, spielt die Anzahl der Basenpaare 
eine wesentliche Rolle. Je länger ein Strang 
ist, desto mehr verschiedene Kombinations-
möglichkeiten entstehen, so dass wiederum 
mehr Anwender eine einzigartige Basense-
quenz erhalten können. Bei einer Sequenz 
von vier Basen würden sich nur 44 = 256 
Kombinationsmöglichkeiten ableiten lassen. 
Daher wird einfach ein zweiter kurzer Strang 
eingesetzt. Dieser hat den gleichen Aufbau 

und dieselbe Länge wie der erste. Allerdings 
ist seine Identifizierungssequenz anders. 
Daher könnten bei Verwendung von zwei 
DNA-Strängen mit einer Identifizierungsse-
quenz von jeweils vier Basenpaaren ca.  
65 000 Anwender einen individuellen Code 
erhalten. Wie viele DNA-Stränge sich in ei-
nem Fläschchen befinden, wird vom Her-
steller nicht angegeben. Der Einsatz von 
kurzen DNA-Ketten hat eine Kostenerspar-
nis bei der Herstellung als auch bei der Ana-
lyse zur Folge. Allerdings könnte es bei einer 
Probenentnahme am Objekt zu Problemen 
kommen, da die Stichprobe auch beide 
DNA-Stränge enthalten müsste. Daher wird 
empfohlen, die Abstriche der Markierungen 
an verschiedenen Stellen zu nehmen, um zu 
gewährleisten, dass auch genügend unter-
schiedliches DNA-Material aufgenommen 
wurde. 

3.2.2 Anbieter und Bestandteile
Zu den bekanntesten Herstellern zählt die 
Firma SelectaMark Security Systems PLC 
mit Sitz in Locksbottom, UK, mit ihrem Pro-
dukt »SelectaDNA®«. Die in Deutschland 
agierende Firma SDNA Forensische Mar-
kierungstechnologie GmbH hat lediglich die 
Vertriebsrechte für ausgewählte europäi-
sche Länder. Als deutscher Anbieter für 
DNA-basierte Markierungsmittel wird hier 
die Produktserie »LinkDNA®« der Firma 
Anti Crime Technology Corporation GmbH 
(im weiteren Verlauf ACTC genannt) mit 
Sitz in Brieselang bei Berlin27 genauer be-
trachtet. Bei dieser Produktart handelt es 
sich um eine fast durchsichtige und ge-
ruchsneutrale Flüssigkeit, mit der sowohl 
Wertgegenstände als auch Täter markiert 
werden können. Alle Anwendungen werden 
von den Anbietern direkt vertrieben und 
sind in den meisten Fällen freiverkäuflich. 
Anwendungen speziell für Behörden sind 
teilweise auf Nachfrage erhältlich.  
Ähnlich wie im bereits oben erwähnten Mar-
kierungsmittel der Firma Smartwater befin-
det sich in der Lösung des DNA-Markie-
rungsmittel ein Identifikator. Dieser dient der 
schnellen Identifizierung. Allerdings wird der 
Identifikator in den meisten Fällen verdeckt 
eingesetzt. Demnach kann die Markierung 
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ohne technische Hilfsmittel kaum gesehen 
werden. Der Fluoreszenzfarbstoff emittiert 
unter ultravioletter Bestrahlung ein für das 
menschliche Auge sichtbares Licht. Dieses 
Licht nimmt der Betrachter als Leuchten der 
markierten Stelle wahr. Dabei findet das be-
reits im Punkt 2 beschriebene Prinzip der 
Lumineszenz Anwendung. Die am häufigs-
ten verwendeten Farben sind hierbei blau 
und grün. Dieser Identifikator befindet sich in 
einer Trägerlösung, die je nach Anwen-
dungsgebiet variiert. Für Diebesfallen  
werden z. B. Adhäsionsstoffe, Fette oder 
Cremes auf Wasserbasis benutzt, die ver-
einfacht gesagt wie ein Klebstoff funktionie-
ren. Für die Markierung von Wertgegenstän-
den wird eine lackähnliche Lösung 
verwendet, die die Markierung aushärten 
lässt, so dass diese nicht ohne weiteres  
entfernt werden kann, ohne dabei die  
Oberfläche des entsprechenden Wertge-
genstandes zu beschädigen. Bei Tätermar-
kierungsvorrichtungen wird eine wässrige 
Lösung als Trägermaterial zum Einsatz ge-
bracht.   
Im Gegensatz zu Smartwater werden in be-
stimmten Produkten für eine Vor-Ort-Identi-
fikation eine gewisse Anzahl von winzigen 
Plättchen verwendet. Dabei handelt es sich 
um eine weitere Sicherheitsebene, die eine 
Identifikation wesentlich beschleunigen 
kann. SelectaDNA® enthält sog. »Micro-
dots«28. Das sind Kunststoffplättchen, die 
die Form eines Kreises und einen Durch-
messer von ca. 1 mm haben (s. S. 89, An-
hang Teil A, Abb. Nr. 3). Auf ihnen befindet 
sich ein mittels Lasergravur eingebrannter 
individueller Zahlencode des jeweiligen Be-
sitzers sowie eine Telefonnummer der Da-
tenbank. Über diese Nummer kann der 
rechtmäßige Besitzer ermittelt werden.
LinkDNA® enthält sog. mikrolithographische 
Plättchen, (im weiteren Verlauf Mikroplätt-
chen genannt), welche einen noch kleineren 
Durchmesser von ca. 400 µm aufweisen. 
Zudem bestehen diese Plättchen aus einer 
Metalllegierung, in der derzeitigen Form ei-
nes Hexagons (Form ist veränderbar). Der 
Code baut sich aus einer Buchstaben-Zah-
lenkombination auf, die aus der Metalllegie-
rung ausgestanzt wurde und somit von bei-

den Seiten sichtbar ist (s. S. 89, Anhang Teil 
A, Abb. Nr. 4). Zusätzlich befindet sich auf 
der Oberfläche des gesamten Plättchens 
ein Hologramm. Das Hologramm stellt zu-
sammen mit der Form, den Legierungsbe-
standteilen und dem Zahlencode einen ein-
zigartigen Merkmalskomplex in Bezug auf 
die Fälschungssicherheit dar. Um die Codes 
der Plättchen lesen zu können, muss ein Mi-
kroskop eingesetzt werden. Oftmals reicht 
hierfür ein kleines Handmikroskop mit 
100-facher Vergrößerung aus. Die oben er-
wähnten Microdots bzw. mikrolithographi-
schen Plättchen stellen einen optionalen 
Bestandteil des Markierungsmittels dar. Bei 
Tätermarkierungen kommt es meist darauf 
an, dass diese Markierung latent ist und vom 
Täter nicht bemerkt wird. 
Aufgrund der Größe der Plättchen besteht 
die Möglichkeit, dass der Täter die Markie-
rung bemerken könnte. Außerdem kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Kleinstteile bei einer Markierung des Täters 
in dessen Atemwege gelangen und zu ei-
ner Gesundheitsschädigung führen könn-
ten. Aus diesen Gründen wird auf eine zu-
sätzliche Verwendung von entsprechenden 
Plättchen bei der Personenmarkierung ver-
zichtet.
Als gerichtsverwertbaren Hauptbestandteil 
enthalten beide Produkte synthetische 
DNA. Dieser Baustein stellt die letzte analy-
tische Ebene im Identifizierungsprozess 
dar. Sollte eine Identifizierung durch Mikro-
plättchen bzw. Microdots nicht mehr mög-
lich sein, bleibt immer noch eine Analyse 
der enthaltenen synthetischen DNA mittels 
der schon erwähnten PCR-Methode bzw. 
Sequenzierung. 

3.2.3 Einsatzgebiete
Am häufigsten werden die Markierungsmit-
tel mit DNA-Komponenten beim Schutz von 
Wertgegenständen zum Einsatz gebracht. 
Gerade bei Objekten, die keine herkömmli-
che Individualnummer besitzen oder eine 
solche Nummer schnell entfernt bzw. mani-
puliert werden kann, bietet sich diese Art 
des Eigentumsschutzes an. Hierbei wird 
eine durchsichtige, lackähnliche Flüssigkeit 
auf das zu schützende Objekt aufgetragen. 

Am häufigsten 
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In dieser Flüssigkeit befindet sich der DNA-
Code. Jede einzelne Flasche der Markie-
rungsflüssigkeit besitzt einen eigenen indi-
viduellen Code. Mit diesem Code kann sich 
der Besitzer in der Datenbank des Herstel-
lers registrieren und seine Kontaktdaten, 
wie Personalien und Wohnanschrift, hinter-
lassen. Sollte ein markiertes Objekt ent-
wendet werden, kann bei späterem Auffin-
den durch eine Analyse des DNA-Codes 
festgestellt werden, dass dieser Code einer 
bestimmten Person zugeordnet ist. 
Ein weiteres Einsatzgebiet besteht in der 
Markierung von Tätern. Hier gibt es ver-
schiedene Formen, die auf mögliche Situati-
onen des Anwenders angepasst sind.   kann 
ein im Gebäude fest installiertes Alarmsys-
tem verwendet werden, welches zusätzlich 
mit einer Markierungsvorrichtung gekoppelt 
ist. Wenn ein Täter unberechtigt in ein Ge-
bäude eindringt, wird durch Alarmauslösung 
eine Markierungsvorrichtung aktiviert. Infol-
ge dessen wird der Täter mit einer wässri-
gen Markierungslösung besprüht.
Eine weitere Variante ist die Koppelung der 
künstlichen DNA mit einer Sicherheitsne-
belanlage. Dabei wird im Falle einer 
Alarmauslösung der Raum abhängig von 
der Größe, beispielsweise bei ca. 150 m³, 
innerhalb von drei Sekunden komplett mit 
DNA-haltigem Nebel geflutet. Die Sichtwei-
te beträgt nur wenige Zentimeter, so dass 
der Täter völlig orientierungslos wird und so 
auch keine Beute lokalisieren kann. Gleich-
zeitig wird der Täter mit künstlicher DNA 
markiert. Diese Markierung kann nicht oh-
ne weiteres von den Textilien oder der Haut 
des Täters entfernt werden, da sie sich 
selbst in die kleinsten Fasern bzw. Poren 
festsetzt29 (s. S. 90, Anhang Teil A, Abb.  
Nr. 5). Wird der Täter im Rahmen einer 
Nahbereichsfahndung durch die Polizei 
aufgegriffen, kann durch die Markierung 
und die zugehörige Information aus der Da-
tenbank ein unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen der aufgegriffenen Person und 
dem Tatort hergestellt werden. Die Markie-
rung dient dementsprechend als Indiz für 
Anwesenheit am Tatort. 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein 
Objekt mit einer speziellen Markierung zu 

präparieren. Diese Markierung enthält Ad-
häsionsstoffe, deren Wirkung mit der eines 
Klebstoffes verglichen werden kann. Wenn 
der Täter das präparierte Objekt berührt, 
überträgt sich die Markierung auf seine 
Haut (sog. Sekundärübertragung). Diese 
Markierung kann nur äußerst schwer durch 
herkömmliche Reinigungsmittel entfernt 
werden. Zudem ist die Markierung nur un-
ter ultraviolettem Licht zu erkennen. Durch 
diese Eigenschaft merkt der Täter in der 
Regel nicht, dass er markiert wurde. Findet 
nun die Polizei im Rahmen einer Kontrolle 
diese Markierung, kann ein Kontakt vom 
Täter zum markierten Objekt angenommen 
werden. 

3.2.4 Ablauf eines Markierungsvorgangs
Alle Firmen, die DNA als Sicherheitstech-
nologie einsetzen, bieten eigens für den 
privaten Anwender spezielle Markierungs-
sets an. Diese werden als Home Kits30 oder 
auch LinkDNA-Item®31 bezeichnet. Wie der 
Name bereits vermuten lässt, handelt es 
sich um eine Zusammenstellung von Uten-
silien, welche benötigt werden, um Wertge-
genstände im Privathaushalt zu markieren. 
In diesen Kits befindet sich eine Flasche 
mit dem Markierungsmittel. Der Preis für 
ein komplettes Markierungsset der Firma 
SDNA liegt derzeit bei ca. 90 €. In der Mar-
kierungsflüssigkeit befinden sich ungefähr 
1000 Microdots. Bei jeder Markierung soll-
ten mindestens drei Microdots aufgetragen 
werden. Mit einem solchen Kit können ca. 
50 Markierungen vorgenommen werden. 
LinkDNA-Item® enthält ca. 10 000 Mikro-
plättchen und hat einen geplanten Endkun-
denpreis von 150 €. Laut Angaben des  
Herstellers reicht die Flüssigkeit bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch für ca. 450 
Markierungen32. Zudem enthält das Set ei-
ne kleine Taschenlampe, die ultraviolettes 
Licht aussendet. Um die Tinktur fachge-
recht auf die Gegenstände aufzutragen, 
wird ein kleiner Wattestab mitgeliefert. Ei-
nen weiteren wichtigen Bestandteil stellen 
die mitgelieferten Aufkleber und kleinere 
Plakate dar. Jedes markierte Objekt kann 
zusätzlich mit einem kleinen Aufkleber ver-
sehen werden, der zu verstehen gibt, dass 
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dieses Objekt durch den Einsatz von Mar-
kierungsmitteln in Verbindung mit DNA ge-
schützt wurde. Unter den Aufklebern befin-
den sich auch einige, die direkt an einem 
Wohnungsfenster oder an der Eingangstür 
angebracht werden können, so dass der 
potentielle Einbrecher schon von außen er-
kennt, dass die Wertgegenstände in die-
sem Haushalt durch synthetische DNA ge-
schützt sind. Auch außerhalb der Wohnung 
erscheint eine zusätzliche Kennzeichnung 
mit Aufklebern sinnvoll. Gerade elektroni-
sche Geräte wie Mobiltelefone und Laptops 
sind häufig ein begehrtes Diebesgut und 
könnten durch eine solche Kennzeichnung 
besser geschützt werden. 

3.2.5 Gebrauchsanleitung
Bevor ein Gegenstand markiert werden 
soll, muss geprüft werden, ob seine Ober-
fläche für diese Anwendung geeignet ist. 
Grundsätzlich kann eine Vielzahl von Ge-
genständen ohne Probleme markiert wer-
den. Schwierigkeiten könnten sich bei sehr 
glatten und ebenen Oberflächen wie bei-
spielsweise Glas ergeben33. Bei Anwen-
dungen von Smartwater konnte anfänglich 
noch eine leichte gelbliche Verfärbung des 
Untergrundes festgestellt werden. Dieser 
Effekt sollte laut Günther Wiechert, ehema-
liger Mitarbeiter im LKA Bremen und jetzt 
Projektmanager für SDNA, nicht auftreten, 
da die Markierung keine chemische Verbin-
dung mit der Trägersubstanz eingeht34. 
Dennoch wird empfohlen, die Markierung 
nicht unbedingt auf die sichtbare Seite von 
beispielsweise wertvollen Gemälden aufzu-
bringen. Bevor eine Markierung mit dem 
mitgelieferten Wattestäbchen aufgetragen 
werden kann, sollte der Untergrund des 
Objektes gereinigt und mit einem trockenen 
Tuch abgewischt werden, um eine schmutz-
freie und fettfreie Oberfläche zu gewähr-
leisten. Als Markierungsort ist prinzipiell je-
de Stelle geeignet. Dennoch sollten hierbei 
einige Aspekte bedacht werden. Zuerst 
sollte überlegt werden, welches Ziel mit ei-
ner Markierung verfolgt wird. In den meis-
ten Fällen soll ein potentieller Täter abge-
schreckt werden, daher ist es unbedingt 
notwendig, dass der Täter auch weiß, dass 

das Objekt markiert sein könnte. Ein sol-
cher Effekt könnte mit Hilfe von Warntafeln 
und Aufklebern erzielt werden. 
Eine Markierung sollte sich an einer Stelle 
befinden, die nicht ohne weiteres vom Täter 
wahrgenommen werden kann, jedoch eine 
spätere Identifizierung durch die Polizei 
nicht ausschließt. Ein Objekt kann auch mit 
mehreren Markierungen versehen werden, 
was wiederum die Entdeckungschance  
erhöht. Von wesentlicher Bedeutung ist  
der Schutz der Markierung vor äußeren 
Einflüssen, welche die DNA zerstören 
könnten. Daher sollte ein Ort ausgewählt 
werden, der nicht ständigen Witterungsein-
flüssen, speziell der Sonneneinstrahlung, 
ausgesetzt wird. 

3.2.6 Haltbarkeit der einzelnen 
Markierungskomponenten
Von wesentlicher Bedeutung beim Einsatz 
von DNA-Markierungsmitteln ist die Halt-
barkeit einer solchen Markierung. Die 
»Welt-Online« machte bezüglich der Halt-
barkeit künstlicher DNA folgende Aussage: 
»Die Substanz klebt an Gegenständen 
dauerhaft, auf der Haut zumindest für sechs 
Wochen«35.
Bei der Frage nach der Haltbarkeit der Mar-
kierungen lassen sich zwei Untersuchungs-
schwerpunkte differenzieren. Neben der 
Beständigkeit der Markierung auf den Ob-
jekten muss ebenfalls die Haltbarkeit der 
enthaltenen DNA berücksichtigt werden. 
Dieser Frage wurde im Rahmen eines »Ju-
gend-forscht«-Projektes aus dem Jahr 
2010 nachgegangen. Ziel der Untersu-
chung war es herauszufinden, ob im Falle 
eines Reinigungsversuches durch einen 
Täter die Markierung vollständig entfernt 
werden kann36. Dazu wurden zuerst Mar-
kierungen mit künstlicher DNA auf Objek-
ten mit unterschiedlichen Oberflächen auf-
getragen (z. B. Metall und Plastik). Nach 
einer Aushärtungszeit von einer Woche 
wurde versucht, die Markierungen durch 
haushaltsübliche Reinigungsmittel zu  
entfernen. Im Vorfeld wurde festgelegt, 
dass die Oberfläche des markierten Ge-
genstandes beim Reinigungsversuch nicht 
beschädigt werden darf. Daher kamen nur 
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Scheuermilch, Isopropylalkohol und Reini-
gungsbenzin zum Einsatz, die mittels Putz-
lappen, Handbürsten und Papierhandtü-
chern aufgetragen wurden. 
Augenscheinlich ließ sich hierbei feststel-
len, dass das Reinigungsbenzin die beste 
Wirkung erzielte. Nach gründlicher Säube-
rung konnten die Markierungen mit bloßem 
Auge nicht mehr festgestellt werden. Um 
das Ergebnis zu kontrollieren, wurden die 
Objekte anschließend von Polizeibeamten 
der Tatortgruppe in Bremen mit einer  
besonders starken UV-Lampe untersucht. 
Auf allen Objekten konnten noch leuchten-
de Markierungsrückstände nachgewiesen 
werden, die zumindest auf UV-Farb-
stoffrückstände schließen lassen.
Eine Vielzahl der Markierungen wiesen zu-
sätzlich genügend Substanz für eine DNA-
Analyse auf37. Besonders interessant war in 
diesem Zusammenhang die Beobachtung, 
dass manche Rückstände an Stellen gefun-
den wurden, an denen ursprünglich keine 
Markierungen aufgetragen wurden. Schluss-
folgernd wurde festgestellt, dass die Markie-
rungen zwar teilweise entfernt werden kön-
nen, aber bei Verwendung herkömmlicher 
Mittel theoretisch immer genügend Subs-
tanz für eine DNA-Analyse verbleibt. 
Inwieweit die DNA aus diesen Rückständen 
noch auswertbar ist, wurde in diesem Ver-
such allerdings nicht untersucht. Dieser 
Punkt ist jedoch wichtig, da DNA eine orga-
nische Verbindung ist und es naturgemäß 
Einflüsse gibt, die die Struktur der DNA so 
verändern können, dass diese nicht mehr 
auswertbar ist. Laut Günther Wiechert, Pro-
jektleiter SDNA, stellt UV-Bestrahlung über 
einen längeren Zeitraum eines der Haupt-
probleme dar38. Bei einer solchen Bestrah-
lung verändert sich eine bestimmte Verbin-
dung unter den einzelnen Komponenten 
dauerhaft, so dass bei Analyse mittels Se-
quenzierung zwangsläufig Fehler auftreten. 
Folgerichtig stellt sich die Frage, ob schon 
eine Beleuchtung mit einer UV-Lampe 
durch den Anwender oder die Sicherheits-
behörden nachteilig sein könnte. Laut An-
gaben der Hersteller tritt dieser Effekt erst 
bei dauerhafter Bestrahlung auf. Diese 
Aussage kann aus Mangel an Untersu-

chungen nicht weiter konkretisiert werden. 
Die Veränderung der DNA ist ebenfalls von 
der Wellenlänge der Strahlung abhängig. 
ACTC hat daher eine Substanz entwickelt, 
welche LinkDNA® beständiger gegenüber 
UV-Bestrahlungen machen soll. Dabei han-
delt es sich um eine Art UV-Strahlen-
Schutzhülle um jeden einzelnen DNA-
Strang. Diese Hülle schützt die DNA, 
ähnlich wie Sonnencreme die menschliche 
Haut vor zu starker UV-Strahlung schützt. 
Nähere Angaben können aus patentrechtli-
chen Gründen zu diesem Zeitpunkt nicht 
gegeben werden.
Ebenfalls könnten stark ätzende Chemikali-
en, Enzyme oder hohe Temperaturen, zum 
Teil bereits ab 50 °C, die Molekülstruktur 
zerstören. Über die genaue Haltbarkeit von 
DNA-Strängen in solchen Markierungen 
können nur sehr grobe Prognosen gegeben 
werden, da zu den angebotenen Produkten 
keinerlei Langzeitstudien existieren. Laut 
Lehrmeinung kann von einer Haltbarkeit von 
mindestens 20 Jahren ausgegangen wer-
den, sofern keine der oben erwähnten Ein-
flüsse dauerhaft vorliegen. Diese Aussage 
ist allerdings abhängig von der Qualität und 
Quantität der DNA in dem Markierungsmit-
tel39. 
Neben der Zerstörung der Trägerstoffe und 
der enthaltenen DNA stellen die Microdots 
bzw. Mikroplättchen einen weiteren wichti-
gen Bestandteil dar. Daher ist auch die 
Haltbarkeit dieser Elemente von Bedeu-
tung. Zu diesem Zweck hat die Firma ACTC 
eine Versuchsreihe zur Feuerfestigkeit bei-
der Produkte durchgeführt (s. S. 90, An-
hang Teil A, Abb. Nr. 6). Dabei wurde ein 
handelsübliches Feuerzeug (800–1000 °C) 
ca. 20 Sek. über die Microdots und mikroli-
thographischen Plättchen gehalten. In Abb. 
Nr. 7 (s. S. 90, Anhang Teil A) ist ersichtlich, 
dass sich der Microdot im Gegensatz zu 
den Mikroplättchen unter der Einwirkung 
des Feuers so stark verformt hat, dass eine 
Auswertung nicht mehr möglich ist. Dieses 
Ergebnis beruht auf der Tatsache, dass Mi-
crodots aus Kunststoff gefertigt werden und 
somit eine geringere Schmelztemperatur 
als die metallenen Mikroplättchen aufwei-
sen. 
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3.2.7 Hautverträglichkeit
Die Hautunverträglichkeit könnte eine  
Einschränkung bzgl. der Anwendbarkeit  
darstellen, da bei der Verwendung der Mar-
kierungsmittel ein Hautkontakt teilweise un-
umgänglich ist. Gerade bei der DNA-Sprüh-
anlage oder der Diebesfalle geht es darum, 
dass der Täter mit der Substanz in Kontakt 
kommt. Auch bei einer Markierung von Ob-
jekten, wie z. B. Schmuck, Uhren, Mobiltele-
fonen, kann ein späterer Hautkontakt nicht 
ausgeschlossen werden. Daher hatte die 
Firma SDNA ein toxikologisches Gutachten 
bei dem Kriminalistischen Institut Jena e. V. 
in Auftrag gegeben. In die Untersuchung 
wurden das SelectaDNA-Gel®, die Selecta-
DNA-Sprühanlage® und die normale Se-
lectaDNA-Markierungsflüssigkeit® für Wert-
gegenstände einbezogen. Zu Beginn wurde 
anhand des bestimmungsgemäßen Ge-
brauchs ein bestimmter Expositionswert 
festgelegt. Anschließend wurden alle In-
haltsstoffe bis auf die Trägersubstanz in die-
ses Verhältnis gesetzt. So ist man bei der 
DNA-Sprühanlage von einer Exposition von 
3 ml ausgegangen. Dabei liegen folgende 
Überlegungen zu Grunde: Die Anlage  
versprüht nach Auslösung in 25 Sek. den 
gesamten Inhalt von 70 ml. Eine Person 
bräuchte zum Durchlaufen des Markie-
rungsbereiches ca. 1 Sek. Auf Basis dieser 
Werte wurde die Toxizität eingeschätzt. 

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass 
» … auf Basis der vorgenommenen Exposi-
tionsschätzungen für die in den Produkten 
[…] enthaltenen UV-Identifikatoren sowie 
deren Inhaltsstoffe […] bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch aus toxikologischer 
Sicht keine akute Gesundheitsgefährdung 
zu benennen ist. Aufgrund der bei vorgese-
hener Anwendung geringen Exposition und 
geringen systemischen Toxizität besteht 
selbst bei wiederholter Exposition ein aus-
reichender Sicherheitsabstand. Lokale 
Reizwirkungen (Augenirritation und Hautir-
ritation) sind unter der Berücksichtigung 
der verfügbaren Daten nicht zu erwarten«40. 
Dennoch ist zu bemerken, dass mit einem 
gewissen Restrisiko immer gerechnet wer-
den muss, da fast jeder Stoff in großen 
Mengen toxisch für den Menschen wirken 
kann. Daher wird von der Polizei Bremen 
auch empfohlen, keine Objekte zu markie-
ren, die ständigen Hautkontakt haben41.  
Eine mögliche Inhalation des Markierungs-
stoffes bei Anwendung einer DNA-Sprüh-
anlage blieb in der Untersuchung ebenfalls 
unberücksichtigt. Des weiteren ist darauf 
hinzuweisen, dass das oben zitierte Gut-
achten ohne chemische Analyse erstellt 
wurde und die Expertise lediglich auf 
Grundlage von Herstellerangaben seitens 
Selectamark beruht, ohne dabei die Rich-
tigkeit der Angaben weiter zu überprüfen.

Inhalt - Eigenschaft / Produkt SmartWater SelectaDNA LinkDNA

synthetische DNA - x x
chemische Codierung x - x
Kunststoffplättchen - x -
Metallplättchen - - x
Sprühsystem x x x
Nebelanlage - - x
Diebesfallen-Paste/-Gel x x x
Preis in €/ Anzahl d. Markierungen 70/k.A. 90/50 150/450
Sonderanfertigung möglich x - x
Ballistisches Produkt - - x
Olfaktorische Zusätze42 - - x
Hauseigene Analytik x - x
UV-Beständigkeit x - x
Hergestellt in UK UK BRD

Tabelle 1: Gegenüberstellung ausgewählter Markierungsmittel
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3.3 Gegenüberstellung  
der untersuchten Markierungsmittel

In Tab. 1 auf S. 77 werden zusammenfas-
send nach Angaben der Hersteller die Mar-
kierungsmittel SelectaDNA®, LinkDNA® 
sowie Smartwater® in ausgewählten Ei-
genschaften gegenübergestellt.

4. Künstliche DNA als  
Präventionskonzept

Im Jahr 2009 führte die Polizei Bremen ein 
Pilotprojekt zur gezielten Bekämpfung der 
Eigentumskriminalität in Bremen und Bre-
merhaven ein. Besonders wurde der Fokus 
auf Wohnungseinbrüche und Diebstähle 
aus Kraftfahrzeugen gerichtet. Als erstes 
Bundesland setzte die Bremer Polizei auf 
den Einsatz von künstlicher DNA zur Vor-
beugung von Straftaten.
Das gesamte Projekt lief unter dem Titel 
»Forensische Markierung durch künstliche 
DNA – Prävention durch Abschreckung«43. 
Als Kooperationspartner wurde die Firma 
SDNA ausgewählt. Mit diesem Konzept fol-
gen die Bremer verschiedenen Pilotprojek-
ten in Großbritannien und den Niederlan-
den. Dort wurden einzelne Gemeinden mit 
den Markierungssets ausgestattet. Laut sta-
tistischer Erhebung von SDNA konnten da-
mit enorme Erfolge erzielt werden (s. S. 91, 
Anhang Teil  A, Abb. Nr. 8). Insgesamt konn-
te danach in bestimmten Deliktfeldern ein 
Rückgang der verzeichneten Straftaten um 
50–60 % registriert werden. Vereinzelt wur-
den sogar Ergebnisse von über 80 % er-
fasst. Allerdings ist die Validität der vorgeleg-
ten Zahlen nicht weiter überprüfbar. Bei 
diesen statistischen Erhebungen wurde im-
mer nur ein sehr spezieller Deliktbereich in 
einer bestimmten Gemeinde berücksichtigt. 
Diese Zahlen repräsentieren keine Langzeit-
untersuchungen, sondern sind auf einen 
kurzen Zeitraum von ein bis zwei Jahren be-
zogen. Dennoch ist eine positive Bilanz nicht 
zu verleugnen. Daher hat sich die Bremer 
Polizei auch für diese Präventionsmethode 
entschieden. Im Frühjahr 2011 folgte die 
Stadt Frankfurt (Oder) dem Beispiel der Bre-
mer Polizei mit einem eigenen Pilotprojekt. 

Im Fokus dieses Projektes steht besonders 
die Bekämpfung von Kraftfahrzeugdiebstäh-
len im grenznahen Bereich.44  

4.1 Umfang des Bremer Pilotprojektes 

In der ersten Phase wurden alle allgemein-
bildenden und berufsbildenden Schulen in 
Bremen und Bremerhaven mit Markie-
rungssets ausgestattet. Hier wurden v. a. 
Computer und andere technische Geräte 
durch die Schulen selbst markiert. Mit die-
ser Aktion wollten die Bremer einen gewis-
sen flächendeckenden Effekt erzeugen und 
gleichzeitig präventiv auf die Kinder und 
Jugendlichen an den Schulen einwirken45.
In der zweiten Phase wurden kostenlos  
Markierungssets in bestimmten Stadtgebie-
ten verteilt. Diese Regionen wurden anhand  
demografischer Gesichtspunkte, ihrer  
deliktspezifischen Belastung sowie nach so-
zialen Faktoren im Vorfeld ausgewählt. Zu-
sätzlich wurden in diesen Bereichen Warn-
schilder aufgestellt, die zu verstehen geben, 
dass die dortigen Wohnungen durch DNA-
Markierungen geschützt sind. Rund 80 % 
der Bewohner dieser Pilotregionen nahmen 
auch ein solches kostenloses Markierungs-
set von der Polizei an. In der nächsten Pha-
se wurden die sog. Trapcars eingesetzt. Da-
bei handelt es sich um Fallenautos. Diese 
sind mit einer DNA-Sprühanlage und einer 
Alarmanlage präpariert. Als besonderes 
Lockmittel wird meistens ein Laptop oder ein 
Navigationsgerät auf den Beifahrersitz ge-
legt. Wenn ein Täter versucht, in das Kraft-
fahrzeug einzudringen, löst ein Bewegungs-
melder im PKW den Sprühimpuls aus. Der 
Täter wird markiert, und im selben Moment 
wird die Leitstelle der Polizei informiert, dass 
dieses Auto aufgebrochen wurde. Wenn der 
Täter dann im Rahmen einer Nahbereichs-
fahndung gestellt wird, kann durch die Mar-
kierung seine Anwesenheit am Tatort nach-
gewiesen werden. Um den potentiellen 
Täter weiter zu verunsichern, werden in alle 
Autos eines bestimmten Gebietes Schilder 
gehängt, auf denen steht: »Bin ich ein Fal-
lenauto?«. Laut Bremer Polizei konnte be-
reits ein Täter mittels Trapcar auf frischer Tat 
ertappt werden. 
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In der letzten Phase sollten dann Geschäf-
te und Tankstellen mit einer DNA-Sprühan-
lage ausgestattet werden. Diese würde im 
Falle eines Überfalls oder Einbruchs den 
Täter nach Auslösung des Alarms mit 
künstlicher DNA markieren. Um eine 
schnelle Verbreitung der DNA-Sets voran-
zutreiben, wurden auch verschiedene Bür-
gerinitiativen oder Interessengemeinschaf-
ten vergünstigt mit dem Markierungsmittel 
ausgestattet. Man hoffte auf den Effekt, 
dass der Rest der Bevölkerung in Bremen 
und Bremerhaven dem Beispiel der Pilotre-
gionen folgt, und sich im weiteren Verlauf 
selber mit DNA-Markierungssets eindeckt. 

4.2 Rechtliche Aspekte und  
Datenschutzbestimmungen

Da es sich bei diesem Projekt um eine be-
sondere Konstellation zwischen Bürger, 
Polizei und einem privaten Anbieter han-
delt, gibt es auch besondere Vorbetrach-
tungen, die in diesem Zusammenhang not-
wendig sind. Von wesentlicher Bedeutung 
sind hierbei die Datenschutzbestimmun-
gen. Ein mögliches Problem könnte bei der 
Abfrage von Besitzerdaten aus der Daten-
bank des privaten Anbieters entstehen. Die 
Polizei könnte einerseits durch einen direk-
ten Zugriff (online) auf die Datenbank oder 
anderseits durch ein PIN-TAN-Verfahren 
über eine zentrale Rufnummer (von Fa. 
ACTC verwendet) Informationen erhalten.
Bei dem letzteren Verfahren wird ein Call-
center kontaktiert, und nach Verifikation 
des Anrufenden erhält der Beamte die not-
wendigen Informationen. Der Callcenter-
Mitarbeiter ist namentlich erfasst und be-
sitzt eine personalisierte PIN-TAN-Liste. 
Für jede einzelne Abfrage aus der Daten-
bank muss eine TAN verwendet werden. 
Zeitgleich werden alle Abfragen protokol-
liert. Vorteilhaft wäre, in diesem Zusam-
menhang eine herstellerunabhängige Da-
tenbank zu installieren, um über eine 
Zentralrufnummer Abfragen zu tätigen46. 
Dies erscheint besonders im Hinblick auf 
Anfragen aus dem Ausland sinnvoll.
Ein Zugriff auf die privat geführte Daten-
bank unterliegt den Bestimmungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die-
se Auskunft kann nur erteilt werden, wenn 
der Nutzer sich im Vorfeld mit einem Zugriff 
der Polizei auf diese Datenbank einver-
standen erklärt hat. Die Abfrage kann di-
rekt, also online über eine bestimmte 
Schnittstelle durch einen Polizeibeamten 
erfolgen oder mittels eines Antrags gestellt 
werden. Eine Datenübermittlung an eine öf-
fentliche Stelle wie die Polizei kann auf-
grund §§ 27, 28 BDSG erfolgen. Demnach 
können vertrauliche, personenbezogene 
Daten übermittelt werden, die zur Gefah-
renabwehr bzw. Strafverfolgung erforder-
lich sind. Diese Regelung ist in den meisten 
Fällen von geringer Bedeutung, da sich je-
der Nutzer freiwillig registriert, um im Falle 
eines Diebstahls umgehend durch die Poli-
zei ermittelt zu werden. Demnach liegt bei 
einer Registrierung immer ein Einverständ-
nis vor. Problematisch ist hier der Umfang 
dieses Einverständnisses. Sollte die Polizei 
einen direkten Zugriff auf die Daten haben, 
kann sie erkennen, welche markierten Ge-
genstände die Person in der Datenbank 
hinterlegt hat. Daher sollte die Einverständ-
niserklärung diesen Punkt eindeutig und 
umfassend regeln. Grundsätzlich wäre da-
her eine anlassbezogene Abfrage als am 
sinnvollsten einzuschätzen. 
Die rechtliche Würdigung der Eigentums-
markierung hingegen ist eher unproblema-
tisch. Jeder Bürger kann sein Eigentum je-
derzeit kennzeichnen, um seinen Besitz zu 
dokumentieren, solange er dabei nicht in 
die Rechte Dritter eingreift. In solchen Fäl-
len könnten gegebenenfalls zivilrechtliche 
bzw. strafrechtliche Konsequenzen eintre-
ten.
Neben den bei Versicherungsabschlüssen 
entstehenden Vorschriften seitens des Ver-
sicherers gibt es keine gesetzlichen Vor-
schriften, wie das Eigentum an Gegenstän-
den zu sichern ist. Das Markieren ist in den 
meisten Fällen ähnlich gelagert, wie z. B. 
eine Fahrradcodierung. Fraglich wäre die 
Weitergabe bzw. das Weiterverkaufen von 
bereits markierten Gegenständen. In sol-
chen Fällen muss der Verkäufer den Käufer 
auf eine solche Markierung hinweisen und 
den Verkauf in der Datenbank vermerken. 

Da es sich bei 
diesem Projekt um 
eine besondere 
Konstellation 
zwischen Bürger, 
Polizei und einem 
privaten Anbieter 
handelt, gibt es 
auch besondere 
Vorbetrachtungen, 
die in diesem 
Zusammenhang 
notwendig sind.  
Von wesentlicher 
Bedeutung sind 
hierbei die Daten-
schutzbestimmun-
gen.
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Zur Sicherheit sollten immer Verträge ge-
schlossen werden, die den Besitzerwech-
sel nachweislich beurkunden. Letztendlich 
kann aber ein gewisses Missbrauchsrisiko 
nicht völlig ausgeräumt werden. Ein zusätz-
liches Problem wurde in der Personenmar-
kierung gesehen. Die Landesdatenschutz-
beauftragte von Bremen erklärte in ihrem 
Jahresbericht, dass eine Markierung von 
Personen durch Sprühanlagen wie von SD 
NA verwendet einer Stigmatisierung gleich 
käme, da die Flüssigkeit bis zu sechs Wo-
chen auf der Haut haften bleibt. Der Täter 
würde durch den Einsatz von UV-Lampen 
in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Auch ein 
versehentliches Besprühen von Unbeteilig-
ten kann nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden47. Die Markierung könnte mögli-
cherweise den Tatbestand der Körperver-
letzung erfüllen. Die Bremer Polizei änderte 
daraufhin ihre Vorgehensweise und stellte 
die vorher freiverkäufliche Sprühanlage  
unter die Schirmherrschaft der Polizei.  
Infolgedessen muss jeder Betreiber einer 
solchen Anlage einen Unbedenklichkeits-
nachweis bei der Polizei einholen. Die Mit-
arbeiter wurden dahingehend gesondert 
geschult und das Gebäude näher überprüft. 
Zusätzlich wurden Schilder angebracht, die 
vor einer DNA-Sprühanlage warnen. 

4.3 Faktoren für eine erfolgreiche 
Umsetzung

Auf der Basis eines Erfahrungsaustau-
sches mit den Leitern des Pilotprojektes in 
Bremen48 wurde versucht, verschiedene 
Faktoren zusammenzufassen, die im Vor-
feld des Einsatzes von künstlicher DNA be-
dacht werden sollten.
Als Erstes müsste festgelegt werden, wel-
ches Ziel mit dem Einsatz von künstlicher 
DNA erreicht werden soll. Besonders ge-
eignet erscheint hierbei die Bekämpfung 
von Eigentumsdelikten. Ein solches Projekt 
kann in den meisten Fällen nur präventiver 
Natur sein, bei dem die Abschreckung im 
Vordergrund steht. Ein potenzieller Täter 
soll einerseits durch das erhöhte Entde-
ckungsrisiko und andererseits durch den 
enormen Aufwand, der bei dem späteren 

Entfernen von Markierungen entstehen 
würde, abgeschreckt werden. Um einen 
solchen Effekt zu erzielen, muss allerdings 
eine genaue Analyse des kriminalgeografi-
schen Raumes und der hiesigen kriminolo-
gischen Besonderheiten durchgeführt wer-
den, wie z. B. die Berücksichtigung von 
entsprechenden Ballungsgebieten und De-
likthäufungen. Gegebenenfalls müssten die 
Maßnahmen diesen Besonderheiten ange-
passt werden. Da es sich um ein präventi-
ves Projekt handelt, hängt der Erfolg im 
Wesentlichen von der Öffentlichkeitsarbeit 
ab. Dabei ist die Arbeit mit den Medien, po-
tenziellen Tätern und den Opfergruppen 
ebenso wichtig wie die interne Kommunika-
tion mit den operativen Kräften innerhalb 
der Behörde. Beim Projektstart in Bremen 
gab es eine enorme Medienresonanz, die 
fast unverändert bis zum heutigen Tage an-
hält. Laut Erfahrungen der Bremer Polizei 
liegt das Problem eher bei den Tätergrup-
pen und den eigenen operativen Kräften. 
Um die erste Personengruppe zu errei-
chen, wurden aufklärende Artikel in JVA-
Zeitungen abgedruckt. Denkbar wären 
auch Informationsveranstaltungen, bei de-
nen bestimmte Häftlinge gezielt über die-
ses Projekt informiert werden. In den Nie-
derlanden geht man sogar so weit, dass an 
betreffende Häftlinge Geburtstagskarten 
durch die Polizei versandt wurden, um dar-
an zu erinnern, dass dessen Verurteilung 
aufgrund des Einsatzes von künstlicher 
DNA erfolgte. Um einen höheren Abschre-
ckungseffekt bei den potenziellen Tätern zu 
erzielen, ist es unbedingt notwendig, dass 
die operativ agierenden Polizisten alle ver-
dächtigen Personen und Wertgegenstände 
grundsätzlich mit UV-Licht ableuchten.  
Daher wäre es wichtig, dass zumindest je-
der Funkstreifenwagen eine solche UV-Ta-
schenlampe mitführt. In Bremen wurde je-
der Polizist aus dem Streifendienst in  
gezielten Informationsveranstaltungen ein-
gehend geschult, um eine entsprechende 
persönliche Motivation zu erreichen. Die 
Bremer Polizei kam weiterhin zu der Er-
kenntnis, dass eine kostenlose Verteilung 
der Markierungskits nur in der ersten Pha-
se als sinnvoll angesehen werden kann. 

Als Erstes müsste 
festgelegt werden, 
welches Ziel mit 
dem Einsatz von 
künstlicher DNA 
erreicht werden soll. 
Besonders geeignet 
erscheint hierbei die 
Bekämpfung von 
Eigentumsdelikten. 
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Bei der Markierung von Wertgegenständen 
sollte man den Bürger entsprechend moti-
vieren, selbstständig und aktiv tätig zu wer-
den. Ein solcher Effekt kann u. a. durch ei-
ne zumutbare Eigenbeteiligung an den 
Kosten eines Markierungssets erreicht wer-
den. Ziel ist, dass der Bürger nach einer 
gewissen Anlaufzeit des Projektes aus ei-
gener Überzeugung heraus die Markierung 
als notwendig erachtet und im weiteren 
Verlauf auf Subventionierung durch die Si-
cherheitsbehörden oder Kommune verzich-
tet werden kann.
Einen weiteren wichtigen Aspekt stellt der 
Einsatz von Warnschildern und Aufklebern 
dar, die ein bestimmtes Areal als »DNA-
geschützt« ausweisen. Diese Schilder bzw. 
Aufkleber sollten entweder in mehreren 
Sprachen angefertigt werden oder im  
besten Falle mit allgemein verständlichen 
Symbolen versehen sein. Um einen lang-
fristigen Erfolg zu garantieren, ist es  
ratsam, bestimmten Anwohnerzusammen-
schlüssen oder Vereinen einen vergünstig-
ten Zugang zu den Markierungssets zu  
verschaffen. So könnte ein gewisser flä-
chendeckender Effekt auftreten und ein En-
gagement der Bürger gleichzeitig ›belohnt‹ 
werden. Diese Vergünstigungen sind je-
doch stark abhängig von den jeweiligen An-
bieterfirmen.

4.4 Erfolgsaussichten:  
Rückgang oder Verdrängung?

Wie bereits erwähnt, konnten in Großbri-
tannien und den Niederlanden Rückgänge 
bei bestimmten Delikten von mehr als 60 % 
beobachtet werden. Ob solche Erfolge 
auch in Bremen und anderen Pilotstädten 
wie Frankfurt (Oder) erzielt werden können, 
bleibt noch abzuwarten. Die ersten Veröf-
fentlichungen der Bremer Polizei lassen al-
lerdings eine positive Bilanz erahnen (s. S. 
91,  Anhang Teil A, Abb. Nr. 9). Generell ist 
ein Erfolg auf dem Gebiet der Prävention 
immer schwierig zu messen. Gerade im 
Bereich der Schulkriminalität ist aber ein 
deutlicher Rückgang zu beobachten. Um 
eine aussagekräftige Analyse zu erhalten, 
müsste ein größeres Gebiet über einen län-

geren Zeitraum konstant beobachtet wer-
den.
Neben den Pilotregionen sollte aber auch 
die Entwicklung im direkten Umfeld erfasst 
werden. Die Erfahrung zeigt, dass es zu ei-
nem Verdrängungseffekt kommen kann, 
der sich in zwei verschiedene Richtungen 
entwickeln kann. Einerseits wäre es mög-
lich, dass entsprechende Delikte in das bis-
her nicht betroffene Umland verlagert wer-
den, anderseits ist ebenso denkbar, dass 
die Täter in andere Deliktbereiche auswei-
chen, die nicht von den Markierungen be-
troffen sind. 
Um zumindest einer lokalen Verschiebung 
vorzubeugen, müsste ein flächendecken-
der Einsatz der Markierungsmittel ange-
strebt werden. Daher sollten in der gesam-
ten Bundesrepublik Deutschland weitere 
Städte dem Beispiel von Bremen und 
Frankfurt (Oder) folgen und versuchen, 
durch den Einsatz von Markierungsmitteln 
besonders die Eigentumskriminalität zu be-
kämpfen. Es ist zu vermuten, dass haupt-
sächlich die Eigentumsdelikte eingedämmt 
werden können, die nur aus Gelegenheit 
entstehen. Weniger Erfolg kann hingegen 
bei Delikten erwartet werden, die der orga-
nisierten Kriminalität zuzuschreiben sind. 
Oftmals stehen diesen Tätern mehr Mittel 
und Wege zu Verfügung, um auf solche 
Veränderungen flexibel reagieren zu kön-
nen. Die Prävention durch DNA-Markie-
rungsmittel kann daher nur einen gewissen 
Teilbeitrag leisten. Um wirklich effizient 
Straftaten zu bekämpfen, ist es notwendig, 
eine Vielzahl von Maßnahmen in Betracht 
zu ziehen, die sowohl die Prävention als 
auch die Repression von Straftaten betref-
fen. Aussagen bezüglich des Verdrän-
gungseffekts können mangels valider Zah-
len vorerst nicht getroffen werden.

5. Befragung von Insassen  
der JVA Frankfurt (Oder) und 
JVA Wriezen

Im Rahmen dieser Thesis wurde eine schrift-
liche Befragung von Häftlingen der JVA 
Wriezen und der JVA Frankfurt (Oder) durch-
geführt (Fragebogen s. S. 92, Anhang Teil B)

In Großbritannien 
und den Niederlan-
den konnten Rück-
gänge bei bestimm-
ten Delikten von 
mehr als 60 % 
beobachtet werden. 
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5.1 Ziel der Umfrage

Ziel der Befragung war es herauszufinden, 
welche Wirkung Markierungsmittel mit 
DNA-Komponenten auf Straftäter haben. 
Des Weiteren sollte überprüft werden, wel-
chen Bekanntheitsgrad diese Markierungs-
methode besitzt. Anhand dieser Erhebung 
soll letztlich festgestellt werden, in welchem 
Umfang Öffentlichkeitsarbeit geleistet wer-
den muss, um eine flächendeckende Ab-
schreckung der potenziellen Täter zu errei-
chen.

5.2 Beschreibung der Methodik 

Die Befragung wurde ausschließlich auf 
freiwilliger Basis der Gefangen durchge-
führt. Um eine möglichst wenig zeitaufwen-
dige Beantwortung des Fragebogens sei-
tens der Untersuchungsteilnehmer zu 
ermöglichen, wurde der Umfang gering ge-
halten und die Strukturierung übersichtlich 
gestaltet. Den Teilnehmern wurden die Ant-
wortmöglichkeiten vorgegeben. Die Frage-
bögen wurden in den JVAs durch die zu-
ständigen Sozialarbeiter unter den 
Gefangenen verteilt. Der Befragungszeit-
raum erstreckte sich von Februar bis Mitte 
April 2011 und die Teilnahme erfolgte ano-
nym. Der Fragebogen gliederte sich in drei 
wesentliche Bestandteile. In Frage 1–4 
wurden die allgemeinen Angaben der Un-
tersuchungsteilnehmer ermittelt. Hierbei 
wurde der Grund der Inhaftierung der Teil-
nehmer erfragt, um die potenziellen Täter 
besser eingrenzen zu können. Als von be-
sonderer Bedeutung könnte hier die Perso-
nengruppe aus dem Bereich der Vermö-
gensdelikte angesehen werden, da sich 
das Präventionsprojekt hauptsächlich ge-
gen Eigentumskriminalität richtet. In den 
Fragen 5–6 wird der Kenntnisstand bezüg-
lich künstlicher DNA der Teilnehmer erfasst. 
Anschließend wird in Frage 7–10 der mög-
liche Abschreckungseffekt erfragt.  
Da bei der Befragung nicht davon ausge-
gangen werden konnte, dass alle Teilneh-
mer bereits mit der Thematik vertraut sind, 
erfolgte am Anfang des Fragebogens eine 
kurze Erläuterung der Einsatzgebiete und 

Eigenschaften von künstlicher DNA als 
Markierungsmittel. 

5.3 Beschreibung der Stichprobe

Laut Erhebung des Statistischen Bundes-
amtes befanden sich im Jahr 2010 im offe-
nen und geschlossenen Vollzug der BRD 77 
944 Personen, davon 2113 Gefangene in 
brandenburgischen Gefängnissen49. Im Zu-
ge der Befragungen wurden sieben Justiz-
vollzugsanstalten (JVA) in Brandenburg und 
zwei in Berlin angeschrieben. Davon erklär-
ten sich vier JVAs bereit, eine Befragung der 
Insassen durchzuführen. Letztlich konnten 
nur in der JVA Wriezen und JVA Frankfurt 
(Oder) Gefangene motiviert werden, den 
Fragebogen auszufüllen. Insgesamt erklär-
ten sich 43 Häftlinge bereit, an den Befra-
gungen teilzunehmen. Dabei handelte es 
sich ausschließlich um Männer aus dem ge-
schlossen und dem offenen Vollzug mit ei-
nem Durchschnittsalter von 23 Jahren. 
Von den 43 Untersuchungsteilnehmern 
wurden 22 Personen wegen Straftaten im 
Bereich Vermögensdelikte, 21 Personen 
wegen Straftaten gegen das Leben/Ge-
sundheit, 5 Personen wegen Straftaten ge-
gen die Freiheit sowie 17 Personen wegen 
sonstiger Delikte inhaftiert. Bei diesen An-
gaben ist zu beachten, dass 10 Teilnehmer 
mehrere Deliktbereiche angekreuzt haben 
und teilweise bereits in sämtlichen Delikt-
bereichen straffällig geworden sind. Von 
den 43 Teilnehmern sind nur 9 Gefangene 
erstmalig straffällig geworden.

5.4 Beschreibung der Ergebnisse

Etwa 62 % (27) der Teilnehmer kannten 
künstliche DNA bereits vor der Umfrage. 40 
% dieser 27 Gefangenen waren wegen 
Vermögensdelikten inhaftiert. Bezüglich 
der Herkunft der Kenntnis zeichnete sich 
kein bevorzugtes Medium ab. Printmedien 
bzw. TV/Radio wurden jeweils 12mal und 
Internet 11mal ausgewählt.
Die Kenntnis, dass ein Wertgegenstand mit 
künstlicher DNA markiert wurde, würde  
42 % (18) der Teilnehmer von einem Eigen-
tumsdelikt abschrecken. Rund 62 % (27) der 
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Gefangenen würden weiterhin versuchen, 
eine solche Markierung zu entfernen. Im Ge-
gensatz zum Abschreckungseffekt bei Wert-
gegenständen würden sich jedoch 58 % 
(25) der Teilnehmer bei Verwendung einer 
DNA-Markierungsvorrichtung in Gebäuden 
von einem Eigentumsdelikt abschrecken 
lassen. Letztlich würden 60 % (26) der Häft-
linge sogar ihre eigenen Wertgegenstände 
mit künstlicher DNA markieren. 

5.5 Interpretation der Ergebnisse

Die erhobenen Untersuchungsergebnisse 
belegen, dass das relativ neue Markierungs-
mittel »künstliche DNA« einen recht hohen 
Bekanntheitsgrad in Straftäterkreisen auf-
weist. Es konnte keine favorisierte Informati-
onsquelle unter den Häftlingen ausgemacht 
werden. Für die Öffentlichkeitsarbeit lässt 
sich hieraus ableiten, dass eine gezielte In-
formation seitens der Sicherheitsbehörde 
durchaus sinnvoll erscheint, da schließlich 
37 % der Befragten künstliche DNA nicht 
kannten. Dennoch sollten hierbei keine grö-
ßeren Probleme erwartet werden. Die dafür 
benutzten Medien sollten alle Bereiche  
abdecken und sich nicht auf ein bestimmtes 
Medium konzentrieren, wobei aus allgemei-
nen gesellschaftlichen Entwicklungen das 
Internet aufgrund seiner Bedeutung als  
Informationsquelle besonders berücksichtigt 
werden muss.  Auf den Erfahrungen der 
Bremer Polizei aufbauend, kann berichtet 
werden, dass ein regelmäßiger Impuls in 
Richtung Presse ausreichend ist, um eine 
kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit zu ge-
währleisten50, da in den meisten Fällen be-
reits ein großes Interesse an der Berichtser-
stattung vorhanden ist.
Neben dem Bekanntheitsgrad der Methode 
sollte ebenfalls der angestrebte Abschre-
ckungseffekt überprüft werden. Aus den er-
hobenen Ergebnissen lässt sich ableiten, 
dass sich 41 % der Häftlinge von markierten 
Wertgegenständen abschrecken lassen 
würden. Von DNA-Markierungsvorrichtun-
gen in Gebäuden würden sich sogar 58 % 
der Häftlinge abschrecken lassen. Hier ist 
ein deutlich gesteigertes Abschreckungspo-
tential in Bezug auf die DNA-Sprühanlagen 

festzustellen. Insgesamt kann ausgesagt 
werden, dass ein gewisser Abschreckungs-
effekt durchaus verzeichnet werden kann. 
Dieser ist zwar nicht so ausgeprägt, dass 
eine umfassende Abschreckung erwartet 
werden kann. Dennoch bestätigt das Ergeb-
nis das Konzept der Bremer Polizei: »Prä-
vention durch Abschreckung«. Besonders 
hervorzuheben ist, dass 12 von 18 Perso-
nen, die sich von Markierungen auf Wertge-
genständen abschrecken lassen würden, 
künstliche DNA bereits im Vorfeld kannten. 
Des Weiteren kannten sogar 17 von 25 Per-
sonen, die sich von DNA-Sprühanlagen ab-
schrecken lassen würden, Markierungsmit-
tel mit künstlicher DNA vor der Befragung. 
Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass eine 
erfolgreiche Abschreckung im erhöhten Ma-
ße mit einer ausreichenden Information der 
potenziellen Täter zusammenhängt. Eben-
falls ist anzumerken, dass das gesamte Pro-
jekt schon von der Verwendung des Begrif-
fes »DNA« profitiert. Dieser impliziert gerade 
bei Straftätern einen gewissen Grundres-
pekt, da allgemein bekannt ist, dass viele 
Täter in der Vergangenheit durch DNA-Ana-
lysen überführt werden konnten. Somit kann 
allein schon der Begriff »künstliche DNA« 
einen potenziellen Täter abschrecken, ohne 
dass dieser konkret weiß, wie diese Markie-
rungsmethode funktioniert. Letztendlich 
konnte bezüglich Bekanntheitsgrad und Ab-
schreckungseffekt eine durchaus positive 
Tendenz festgestellt werden.

5.6 Fehlerquellen und Grenzen der 
Untersuchung

Aufgrund der geringen Teilnahmebereit-
schaft und dem daraus resultierenden ge-
ringen Stichprobenumfang ist die Reprä-
sentativität der Umfrage fraglich. Ein 
grundlegendes Problem bei der Erfassung 
von Einstellungen ergibt sich aus der Ten-
denz zu angepasstem Verhalten. In der 
Psychologie wird diese Tendenz der Anpas-
sung als soziale Erwünschtheit bezeichnet. 
Geht ein Proband davon aus, dass eine ge-
wisse, sozial erwartete Antwort von ihm 
verlangt wird, kommt es zu Abweichungen 
von tatsächlichen Einstellungen – was in 
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Untersuchungen zu systematischen Feh-
lern führen kann.51

So ist es durchaus denkbar, dass einige 
Teilnehmer die Frage bezüglich des Ab-
schreckungseffekts aus Angst vor mögli-
chen negativen Konsequenzen bejaht ha-
ben. Trotz des Versuchs durch Zusicherung 
der Anonymität, solche negativen Einflüsse 
zu vermeiden, kann eine Beeinflussung der 
Ergebnisse durch diesen Faktor nicht aus-
geschlossen werden. Im Umkehrschluss ist 
es ebenfalls denkbar, dass Probanden die 
Fragen aus Reaktanz verneinten und ihre 
wahren Einstellungen aus Trotz gegenüber 
den Sozialarbeitern verborgen hielten. 
Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass die 
Konsistenz von Einstellungen und Verhal-
ten nur sehr gering ist und konkrete Verhal-
tensvorhersagen damit nur begrenzt getrof-
fen werden können, was nicht zuletzt auf 
die hohe Situationsabhängigkeit von Ver-
halten zurückzuführen ist52. Daher spiegeln 
die erhobenen Ergebnisse nur bedingt die 
tatsächliche Einstellung wider.
Zu bedenken ist ebenfalls, dass sich die 
Teilnehmer aufgrund der ständigen Frei-
heitsentziehung in einer Extremsituation 
befinden. Zudem kamen die Straftäter aus 
den verschiedenen Deliktbereichen, bei de-
nen teilweise kein direkter Zusammenhang 
zu den potentiellen Tätergruppen der Ei-
gentumskriminalität besteht. 

6. Weitere  
Anwendungsmöglichkeiten  
am Beispiel der Firma ACTC

Neben den genannten Anwendungen gibt 
es noch weitere Möglichkeiten, synthetische 
DNA einzusetzen. Laut Angaben der deut-
schen Firma ACTC gibt es im Portfolio  
bereits mehrere Produkte, die mit syntheti-
scher DNA erweitert werden können.  
So sind u. a. sogenannte Markierungsge-
schosse mit einer DNA-Komponente erwei-
terbar. Ein solches Markierungsgeschoss 
kann durch eine Handfeuerwaffe abgefeuert 
werden. Beim Auftreffen auf dem Zielobjekt 
zerplatzt die Außenhülle des Projektils und 
setzt eine Markierungsflüssigkeit frei. Diese 
Markierung enthält wiederum einen DNA-

Code, der ähnlich detektiert und ausgewer-
tet werden kann wie die bereits erwähnten 
Markierungsmittel. Ein möglicher Einsatz 
solcher Geschosse könnte z. B. bei gewalt-
tätigen Demonstrationen erfolgen. Oftmals 
kommt es im Zusammenhang mit diesen 
Demonstrationen zu Schwierigkeiten bei der 
Strafverfolgung, da Gewalttäter in den meis-
ten Fällen aus unübersichtlichen Gruppen 
agieren und häufig vermummt auftreten. In 
diesen Fällen könnte der Polizeibeamte ei-
nen bestimmten Täter mit einem Markie-
rungsgeschoss beschießen und dadurch mit 
DNA markieren. Jede Charge dieser Markie-
rungsgeschosse besitzt einen anderen 
DNA-Code. Bei Abgabe des Schusses muss 
von der Einsatzleitung dokumentiert wer-
den, wann abgefeuert wurde und welche 
Straftat der noch unbekannte Täter began-
gen haben soll. Dieser Täter könnte dann 
noch während der Demonstration anhand 
der Markierung in Verbindung mit einer be-
stimmten Straftat gebracht werden.  
Neben Nebelsprühanlagen oder pyrotech-
nischen Sprühkartuschen (DNA-Sprühan-
lagen) ist auch ein Einsatz in einem Reiz-
stoffsprühgerät bzw. Pfefferspray denkbar. 
Dabei wird ein handelsübliches Pfeffer-
spray, welches zur Selbstverteidigung be-
nutzt wird, zusätzlich mit künstlicher DNA 
und z. B. einem sichtbaren Farbstoff ange-
reichert. Der Anwender könnte somit nicht 
nur den Täter durch den Reizstoff in die 
Flucht schlagen, sondern gleichzeitig den 
Angreifer für eine effizientere Strafverfol-
gung markieren.  
Aktuell arbeitet die Firma an einem bereits 
zum Patent angemeldeten Verfahren, um 
den Tankinhalt von Baumaschinen, Nutz-
fahrzeugen oder PKW zu markieren. Im 
Tank wird ab Werk oder als Nachrüstung 
ein System eingebracht, welches durch ei-
nen bestimmten Impuls bei Diebstahl bzw. 
unrechtmäßiger Entnahme von Kraftstoff 
ausgelöst wird. Im Zuge der Auslösung wird 
eine Substanz in den Kraftstoff injiziert. Der 
Täter nimmt nun den gestohlenen Treibstoff 
und füllt das Diebesgut in den Tank seines 
Nutzfahrzeuges. Im Falle der Inbetriebnah-
me dieses Fahrzeuges kommt es im Be-
reich des Auspuffs zu starker farbiger Ne-
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belentwicklung, sodass der Kraftstoff nicht 
unbemerkt verbrannt werden kann. Durch 
einen Abstrich im Tank des Täterfahrzeu-
ges kann über eine DNA-Analyse des Mar-
kierungsmittels in Verbindung mit einer  
Datenbankabfrage der rechtmäßige Eigen-
tümer ermittelt werden. Denkbar wäre auch 
ein Einsatz bei Tanklastzügen, um Strafta-
ten vorzubeugen und den gesamten Inhalt 
zu markieren. Dieses Einsatzgebiet er-
scheint gerade im Angesicht der vorherr-
schenden Kraftstoffpreise sinnvoll. 
In den meisten Produkten von ACTC kön-
nen auch olfaktorische Komponenten inte-
griert werden, um unter anderem Spürhun-
de für die Tätersuche einzubinden. So 
könnte beispielsweise die Leitsubstanz von 
Cannabisprodukten (Caryophyllene Oxid) 
in ein Pfefferspray oder eine DNA-Sprühan-
lage integriert werden. Daraus ergibt sich 
die Möglichkeit, einen BTM-Spürhund ohne 
weitere Konditionierung beispielsweise für 
eine Tätersuche einzusetzen. 

7. Fazit

Bei Markierungsstoffen mit synthetisch her-
gestellter DNA handelt es sich um Mittel, 
mit denen Personen und Objekte gekenn-
zeichnet werden können, um einerseits 
Straftaten vorzubeugen und anderseits ei-
ne effektivere Strafverfolgung zu gewähr-
leisten. Die enthaltene DNA wird als biolo-
gisches Speichermedium eingesetzt, 
welches letztlich Rückschlüsse auf den 
rechtmäßigen Besitzer zulässt. Aufgrund 
der enormen Speicherkapazität und der 
kostengünstigen Herstellungsmethoden ist 
es gegenüber konventionellen Markie-
rungsmitteln möglich, jedem Anwender ei-
nen individuellen DNA-Code anzubieten, 
so dass jede Markierung nur einer be-
stimmten Person zugeordnet werden kann. 
Diese Markierungsmittel verfügen neben 
der DNA über mikroskopisch kleine Plätt-
chen, die ein zusätzliches Identifizierungs-
merkmal darstellen. Diese Markierungsme-
thode wird bisher hauptsächlich zum 
Schutz von Wertgegenständen eingesetzt. 
Gegenüber herkömmlichen Markierungs-
methoden muss der Anwender selbst die 

Kennzeichnung seiner Objekte und die Re-
gistrierung in der Datenbank vornehmen. 
Eine Gesundheitsgefährdung für den Men-
schen kann nach bisherigen Erkenntnissen 
weitgehend ausgeschlossen werden, so-
fern die veranschlagten Expositionen der 
einzelnen Stoffe nicht überschritten wer-
den. Strafrechtliche Bedenken bestehen 
lediglich im Bereich der Tätermarkierung 
und der Weitergabe von markierten Objek-
ten. Die Datenschutzbestimmungen hinge-
gen sind als unproblematisch anzusehen, 
da der Anwender sich freiwillig in einer pri-
vaten Datenbank registriert. Bezüglich der 
Haltbarkeit der Markierungen wurde festge-
stellt, dass eine Zerstörung der enthaltenen 
DNA z. B. durch intensive Witterungsein-
flüsse oder aggressive Chemikalien nicht 
ausgeschlossen werden kann. Eine kon-
krete Aussage diesbezüglich ist allerdings 
erst nach umfangreichen empirischen Be-
trachtungen möglich.  
Die erste Zwischenbilanz des Pilotprojektes 
in Bremen zeigt eine Straftatenreduzierung 
im Bereich der Eigentumskriminalität auf 
und bestätigt somit die positiven Erfahrun-
gen der Pilotprojekte in den Niederlanden 
und Großbritannien. Bisher befindet sich der 
Schwerpunkt im Bereich der Straftatenprä-
vention, welche unmittelbar mit dem  
angestrebten Abschreckungseffekt auf die 
potenziellen Täter zusammenhängt. Laut 
Meinungsumfrage an zwei brandenburgi-
schen JVAs würden sich ca. 40 % der Unter-
suchungsteilnehmer von einer solchen Mar-
kierung abschrecken lassen. Zudem wurde 
festgestellt, dass diese Markierungsmetho-
de unter den Häftlingen einen ausgeprägten 
Bekanntheitsgrad besitzt. Aufgrund dessen 
sind keine größeren Probleme bezüglich der 
Öffentlichkeitsarbeit durch die Sicherheits-
behörden zu erwarten.  
Zusammenfassend ist anzumerken, dass 
die Entwicklung von Markierungsmitteln mit 
dem Einsatz von synthetischer DNA eine 
äußerst zukunftsträchtige Ko mponente er-
halten hat, die sowohl bei der Prävention 
von Straftaten als auch der Strafverfolgung 
erfolgreich eingesetzt werden kann. 

(Hinweis: Arbeit entstand 2011.)
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Anhang Teil A

	  

Abb. 1: Nukleotid bestehend 
aus Base (B), Zucker (Z),  
Phosphorsäure (P), Quelle: 
http://www.biokurs.de/skripten/
bilder/nukleot1.gif

Abb. 2: DNA-Modell, http://www.biokurs.de/skripten/ 
bilder/dnamod1.gif 

	  

Abb. 3: Microdot SelectaDNA® mit 
Zahlencode, Quelle: http://www.selectadna.
de/user/selectaDNA%20microdots%2002.
JPG

Abb. 4: mikrolithographisches Plättchen 
LinkDNA®, Quelle: ACTC (Anti Crime 
Technologie Corporation GmbH, Ham-
burg)

Im Folgenden werden die im Text erwähnten Abbildungen aufgelistet.
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Abb. 5: 
Markierungsrück-
stande unter 
UV-Licht zwischen 
den Papillarleisten 
und unter dem 
Nabelbett

Quelle: ACTC

Abb. 6: 
Größenvergleich 
Plättchen von 
SelectaDNA® (links) 
und LinkDNA® 
(rechts)

Quelle: ACTC

Abb. 7: 
Auswirkung einer 
20-sekündigen 
Erhitzung mit einem 
handelsüblichen 
Feuerzeug.(links 
Microdot SelectaD-
NA®, rechts Mikro-
plättchen LinkDNA®. 

Quelle: ACTC
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Abb. 8: 
Projektbilanz SelectaDNA® in Europa, Quelle: SDNA

Abb. 9: 
Zwischenbilanz des seit 2009 laufenden Pilotprojektes in Bremen (Stand Januar 2011), 
Quelle: Polizei Bremen

	  



90 Oranienburger Schriften 1 / 2013

Eric Suckow 

Fragebogen zur Erhebung des Bekanntheitsgrades und Abschreckungseffektes 
von „künstlicher DNA“ der Insassen JVA Wriezen und JVA Frankfurt (Oder). 
Umfang: zwei Seiten

Fragebogen „Künstliche DNA“

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich eine schriftliche Befragung zum 
Thema „künstliche DNA“ durch. Dabei handelt es sich um eine unsichtbare Flüs-
sigkeit, mit der Wertgegenstände oder auch Täter markiert werden können.  
Jeder markierte Gegenstand wird in einer Datenbank gespeichert und kann 
durch die Polizei jederzeit abgefragt werden. Durch die in der Flüssigkeit enthal-
tene “DNA“ können selbst kleinste Rückstände beweissicher ausgewertet wer-
den. Diese Markierung macht es möglich, einen Täter sowie dessen Beute einer 
Straftat zuzuordnen und den rechtmäßigen Besitzer herauszufinden.   
Hierzu würde mich Ihre persönliche Meinung interessieren. Dieser Fragebogen 
umfasst 10 Fragen und ist absolut anonym. Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an!

Notwendige Angaben zu Ihrer Person:

1. Alter:                  

2. Geschlecht:   m    w 

3. Wegen welcher Straftat befinden Sie sich in Haft?

 Vermögensdelikte wie z.B. Diebstahl, Betrug, Einbruch, Sachbeschädi-
gung, Hehlerei,

 Straftaten gegen Leben und Gesundheit wie z.B. Körperverletzung,  
        Totschlag, 

 Straftaten gegen die persönliche Freiheit wie z.B. Nötigung, Bedrohung

 Sonstiges

4. Sind sie erstmalig straffällig geworden? 
 Ja   Nein 

5. Kannten Sie den Begriff „künstliche DNA“ bereits zuvor? 
 Ja   Nein 

6. Falls ja, wo haben Sie davon etwas gehört? 
 Internet  TV/Radio  Printmedien  

Anhang Teil B 

http://de.wikipedia.org/wiki/Diebstahl
http://de.wikipedia.org/wiki/Betrug
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperverletzung
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7. Würde Sie die Kenntnis, dass ein Gegenstand (z.B. Handy, Laptop) mit 
einer unsichtbaren „künstliche DNA“ markiert wurde, von einem Eigen-
tumsdelikt abschrecken? 
 Ja   Nein 

8. Würden Sie versuchen, eine solche „Künstliche DNA-Markierung zu ent-
fernen? 
 Ja   Nein 

9. Würde Sie die Kenntnis, dass ein Gebäude (z.B. Geschäft, Tankstelle) mit 
einer Anlage ausgestattet ist, die im Falle eines Einbruches/Überfalls 
den Täter mit „künstlicher DNA“ markiert, von einem Eigentumsdelikt 
abschrecken?  
(Eine solche Markierung ist nach mehreren Wochen noch nachweisbar) 
 Ja   Nein 

10. Würden Sie Ihre eigenen Wertgegenstände mit „Künstlicher DNA“ schüt-
zen wollen?

 Ja   Nein 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Eric Suckow

ab 2011 Beamter in der 4. Einsatzhundertschaft  in Frankfurt (Oder)
2008–2011 Studium an der FHPol Brandenburg zum Polizeikommissar
2008 Allgemeine Hochschulreife in Frankfurt (Oder)
1988 in Mecklenburg Vorpommern geboren

eric.suckow@polizei.brandenburg.de
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Im Bereich der Strafverfolgung sind häufig 
Behörden bzw. Teilgliederungen von Behör-
den Träger der Sachverständigentätigkeit. 
Dies gilt im besonderen Maße für die Krimi-
naltechnik etwa der Fachdirektion des Lan-
deskriminalamtes Brandenburg (LKA), aber 
auch für andere Landeskriminalämter ande-
rer Bundesländer, das Bundeskriminalamt, 
das Zollkriminalamt sowie öffentliche ge-
richtsmedizinische Einrichtungen wie die 
Landesinstitute für gerichtliche Medizin etc. 
Auch die Staatsanwaltschaften selbst sind 
teilweise Träger der Sachverständigentätig-
keit, z. B. im Bereich der Wirtschaftsreferen-
ten. Die Besonderheit gegenüber freiberufli-
chen Sachverständigen ist die Verankerung 
der Behördensachverständigen im öffentli-
chen Dienst. In der Regel ist für solche Be-
hördensachverständigen eine ihrer Haupt-
aufgaben die des Gutachters im gerichtlichen 
Strafverfahren. Nur zur Klarstellung sei er-
wähnt, dass manchmal in der Literatur der 
Begriff des Behördensachverständigen in 
dem Sinne gebraucht wird, dass es ein 
Sachverständiger für eine Behörde im Ver-
waltungsverfahren ist. Dies ist im vorliegen-
den Vortrag ausdrücklich nicht gemeint. 

Ich möchte hier über die Tätigkeit von Be-
hörden bzw. den von ihnen beauftragten 
Behördenmitarbeitern bei der Gutachtener-
stellung im Strafverfahren reden. 

Der Sachverständige 

Im Strafverfahren ist der Sachverständige 
ein zentrales Personalbeweismittel zur Ver-
mittlung von wissenschaftlichen Sachbe-
weisen. Diese Vermittlung ist notwendig, 
weil das Gericht erhobene Sachbeweise 
nur selten durch den Beweis des Augen-
scheins unmittelbar und ohne Vermittlung 
sachgerecht in die Hauptverhandlung ein-
führen kann. Dies würde eigene Sachkun-
de bei allen Richtern, auch den Schöffen, 
voraussetzen. In sehr vielen Fällen ist je-
doch eine ausreichende Sachkunde des 
Gerichts für die naturwissenschaftlich ge-
prägten Vorfragen nicht gegeben, so dass 
es einer Vermittlung und Bewertung dieser 
Sachbeweise, die auf wissenschaftlich ge-
sicherter Basis erhoben worden sind, be-
darf. Die Sachbeweise haben im Strafpro-
zess heute eine weiterhin zunehmende 
Bedeutung, weil sie im Gegensatz zu jeder 

Behördensachverständiger  
vor Gericht
Zentrales Personalbeweismittel in Strafverfahren

Bernhard Brocher 

Sachverständige sind die zentralen Personalbeweismittel im Strafverfahren zur Vermittlung 
der harten, wissenschaftlichen Sachbeweise. Sachbeweise sind vielfach wegen ihrer Ge-
nauigkeit und Zuverlässigkeit die wichtigsten Beweismittel der Beweisführung im Strafver-
fahren, weil nur so bei ungenauen und widersprüchlichen Zeugenaussagen und Einlassun-
gen der Angeklagten Abläufe strukturiert, Folgen der Straftaten bemessen und gesetzliche 
Voraussetzungen ermittelt werden können.
Eine wichtige Untergruppe der Sachverständigen sind Behördensachverständige (LKA KT, 
Gerichtsmediziner des Landesinstituts, Wirtschaftsreferenten der StA usw.). Für sie gelten 
teilweise andere gesetzliche Regelungen sowie andere Rahmenbedingungen ihrer Arbeit 
(Auswahl des Sachverständigen, Vergütung, Haftung, Zulassung). Zudem stellen sich im 
Prozess immer wieder Fragen zur Unbefangenheit, Unabhängigkeit und Neutralität dieser 
Sachverständigen. Fragen zu deren Einsatz im Strafverfahren und zu den diesbezüglichen 
Anforderungen in der Hauptverhandlung stehen im Mittelpunkt des Vortrags. 
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Form der Aussage, sei es von Zeugen oder 
Angeklagten, ungefiltert entscheidungser-
hebliche Informationen vermitteln, die zu-
dem sehr häufig genau und zuverlässig 
sind. Zu bedenken ist hierbei jedoch, dass 
Sachbeweise im Gesamtkontext der Be-
weiserhebung regelmäßig wenig viel-
schichtig, ja häufig geradezu eindimensio-
nal sind und deswegen im Rahmen der 
freien Beweiswürdigung der Interpretation 
und Einordnung zur Lösung der Fallfragen 
bedürfen.  

Der Behördensachverständige 

Die Strafprozessordnung kennt keine um-
fassende Regelung für Behördensachver-
ständige. Deshalb sind die allgemeinen 
Regelungen für den Sachverständigen auf 
die Behördensachverständigen entspre-
chend anzuwenden. In diesem Bereich gibt 
es trotz der langen Gültigkeit der Strafpro-
zessordnung immer noch höchstrichterlich 
nicht abschließend geklärte Fragen. Behör-
den als Sachverständige werden in der 
Strafprozessordnung nur in fünf Normen 
und dabei mit unterschiedlicher Begrifflich-
keit erwähnt. Die wichtigste Norm ist hier-
bei der § 83 Abs. 3 Strafprozessordnung, 
der in »wichtigen Fällen« die Einholung von 
Gutachten einer Fachbehörde erlaubt. Dar-
über hinaus sind noch in drei Normen, die 
Einzelfälle der Gutachtenerstellung betref-
fen, Fachbehörden oder öffentliche Instituti-
onen genannt. 
Dies ist der § 87 Abs. 2 Satz 2 StPO, der für 
die Leichenöffnung mindestens auch die 
Beteiligung eines Gerichtsmediziners eines 
öffentlichen Instituts oder eines gerichtlich 
bestellten Gerichtsmediziners verlangt. Da-
rüber hinaus schreibt § 91 Abs. 1 in Vergif-
tungsfällen vor, dass bei der Begutachtung 
ein Chemiker oder eine für solche Untersu-
chung bestehende Fachbehörde in An-
spruch genommen werden muss. In § 92 
Abs. 1, der sich auf die Gutachtenerstel-
lung bei Geld- und Wertzeichenfälschun-
gen bezieht, wird die Behörde genannt, die 
das echte Geld oder die echten Wertzei-
chen in Umlauf setzt. Regelmäßig ist dies 
die Bundesbank. 

Zusätzlich ist die »Öffentliche Behörde« 
noch in § 256 Abs. Nr. 1a) StPO genannt. 
(Dieser Begriff ist besonders obskur, weil 
es »nichtöffentliche« Behörden nicht gibt.) 
Die Norm des § 256 StPO regelt Ausnah-
men vom Mündlichkeitsprinzip in der 
Hauptverhandlung und gestattet in be-
stimmten Fällen die Verlesung von Zeug-
nissen und Gutachten, ärztlichen Berichten 
und Protokollen. In dieser Norm sind neben 
den allgemein beeidigten Sachverständi-
gen und den Ärzten des gerichtsmedizini-
schen Dienstes auch öffentliche Behörden 
insoweit privilegiert, als deren Gutachten 
im Urkundsbeweis in die Hauptverhand-
lung eingeführt werden können. Zudem be-
stimmt als Beweiserleichterung § 256 Abs. 
2 StPO, dass bei Gutachten einer kollegia-
len Fachbehörde diese nur eines ihrer Mit-
glieder zur Vertretung des Gutachtens in 
der Hauptverhandlung beauftragen kann. 
Die Auswahl, welches Mitglied in der Haupt-
verhandlung auftritt, obliegt zudem primär 
der Behörde und nicht dem Gericht. Bevor 
wir uns nunmehr den Besonderheiten  
des Behördensachverständigen zuwen-
den, möchte ich noch einmal grundsätzlich 
auf die Anforderungen an einen Sachver-
ständigen im Sinne der Prozessordnungen 
kurz eingehen. 

Anforderung an den  
Sachverständigen 

Die Anforderungen an den Sachverständi-
gen sind heute kaum in den Prozessord-
nungen geregelt. Die wichtigsten Erkennt-
nisse kann man den gesetzlichen  
Regelungen entnehmen, die sich mit den 
Zulassungsregeln für allgemein beeidigte 
Sachverständige befassen. Im öffentlichen 
Dienst stellt die Gutachtenerstellung nur ei-
ne Randaufgabe dar, so dass Laufbahnver-
ordnungen für Behördensachverständige 
fehlen. Zwar wird regelmäßig eine einschlä-
gige akademische Ausbildung erforderlich 
sein, der Erwerb der besonderen Sachkun-
de erfolgt jedoch regelmäßig durch  
behördeninterne Fortbildung und Speziali-
sierung. Eine Legaldefinition des Behör-
densachverständigen fehlt. Ein Rückgriff 

Die Strafprozes-
sordnung kennt 
keine umfassende 
Regelung für 
Behördensachver-
ständige. Deshalb 
sind die allgemei-
nen Regelungen für 
den Sachverständi-
gen auf die Behör-
densachverständi-
gen entsprechend 
anzuwenden.
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auf eine wissenschaftliche Definition liegt 
deshalb nahe. Wie bei wissenschaftlichen 
Definitionen üblich, gibt es vielfältige Vari-
anten. Meine geht auf die Kommentierung 
der StPO durch Meyer-Goßner1 zurück. 
Nach der wissenschaftlichen Definition wird 
der Sachverständige vom Gericht (im Er-
mittlungsverfahren auch durch die Polizei 
nach § 163 Abs. 1, Abs. 3 Satz 3 StPO oder 
die Staatsanwaltschaft nach §§ 160 Abs. 1, 
161a StPO) bestellt, § 73 Abs. 1 StPO, um 

 � bloße Verrichtungen vorzunehmen, 
 � über Tatsachen Auskunft zu geben, 
 � Erfahrungswissen oder wissenschaftli-

che Erkenntnisse zu vermitteln, 
 � und / oder einen bestimmten Sachver-

halt zu beurteilen. 
Die Bandbreite, zu der ein Sachverständi-
ger eingesetzt werden kann, ist groß. Bei-
spiele für die bloße Verrichtung sind etwa 
die Entnahme der Blutprobe, für die Ver-
mittlung von Tatsachen hingegen die Aus-
sage über Ergebnisse einer Laboruntersu-
chung. Beispiele für die Vermittlung von 
Erfahrungswissen oder wissenschaftlichen 
Erkenntnissen sind die Vermittlung der  
Genauigkeit wissenschaftlicher Untersu-
chungsmethoden und die Bewertung und 
Beurteilung eines Sachverhaltes, – z. B. die 
Vermittlung, ob mit Gewissheit ein Spuren-
verursacher und eine bestimmte Person 
identisch sind. An dieser Stelle könnten 
noch sehr viel mehr Einsatzmöglichkeiten  
genannt werden. 
An jede Person, die als Sachverständiger 
tätig wird, werden grundlegende Anforde-
rungen gestellt. So muss ein Sachverständi-
ger auf dem Gebiet, auf dem er tätig ist, eine 
besondere Sachkunde nachweisen. Er 
muss zudem persönlich geeignet sein. Er 
muss weiterhin die Einhaltung der Pflichten 
des Sachverständigen garantieren. Zudem 
bedarf er grundlegender Kenntnisse des 
deutschen Rechts und der Fähigkeit der ver-
ständlichen Erläuterung fachlicher Feststel-
lungen, auch wenn diese komplex sind. 
Zu den Pflichten des Sachverständigen ge-
hört, dass er unabhängig, weisungsfrei, ge-
wissenhaft, unparteiisch ist, dass er seine 

Leistungen persönlich erbringt, dass er die 
Mindestanforderungen bei der Erstellung 
eines Gutachtens einhält und dass er sich 
regelmäßig fortbildet, um auf dem aktuellen 
Stand von Wissenschaft und Technik seine 
Gutachtertätigkeit auszuüben. 
Die Regelungen der Strafprozessordnung 
gehen im Grundsatz davon aus, dass der 
Sachverständige eine konkrete natürliche 
Person ist. Entsprechend folgt hieraus 
schon das Spannungsverhältnis, wenn Be-
hörden als Sachverständige oder Behör-
denmitarbeiter als Sachverständige tätig 
werden. Insbesondere hinsichtlich der 
Punkte der Unabhängigkeit, der Weisungs-
freiheit und der persönlichen Leistungser-
bringung gibt es rechtliche Probleme im 
Vergleich zu anderen, z. B. freiberuflich tä-
tigen Sachverständigen. Diese rechtlichen 
Probleme müssen dem Behördensachver-
ständigen und den Vorgesetzten, welche 
die Gutachtenerstellung organisieren, be-
kannt und bewusst sein. 

Unabhängigkeit 

Es kommt immer wieder vor, dass in Haupt-
verhandlungen gerade durch die Verteidi-
gung die Pflicht des Sachverständigen zur 
Unabhängigkeit schon deshalb in Zweifel 
gezogen wird, weil der Behördenvertreter 
als Sachverständiger integraler Teil einer 
Strafverfolgungsbehörde ist und deshalb 
bezweifelt wird, dass er die innere und  
äußere Unabhängigkeit hat, objektiv und 
richtig Sachbeweismittel dem Gericht zu 
vermitteln. Zur Unabhängigkeit gehört zu-
nächst, dass der Sachverständige nicht be-
fangen im engeren Sinne ist. Nach § 74 
Abs. 1 StPO gelten für die Befangenheit 
des Sachverständigen grundsätzlich die 
gleichen Regeln wie für die Richter (§§ 22 
– 31 StPO). 
Selbstverständlich darf keine mit einem 
Gutachten beauftragte Behörde einen Mit-
arbeiter einsetzen, der nach § 22 StPO von 
der Befassung mit dem konkreten Fall aus-
geschlossen ist (Befangenheit im engeren 
Sinn). Z. B., weil er der Verletzte der Straf-

1 Meyer-Goßner, Kommentar zur StPO, 54. Auflage, Vor § 72, Randnummer 1-6

Die Regelungen  
der Strafprozess-
ordnung gehen  
im Grundsatz  
davon aus, dass  
der Sachverständi-
ge eine konkrete 
natürliche  
Person ist. 
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tat ist, weil er Ehegatte, Lebenspartner, 
Vormund, Betreuer des Beschuldigten oder 
des Verletzten ist; weil er mit dem Verletz-
ten verwandt oder verschwägert ist und  
besonders wichtig, weil er beim zu ent-
scheidenden Verfahren früher Ermittlungs-
beamter im Sinne der Strafprozessordnung 
oder als Anwalt des Verletzten oder als Ver-
teidiger tätig geworden ist. 
Diese Fälle sind selten. Ausschließungs-
gründe sind zudem formal und erfordern 
keine komplexen Beurteilungen. Sie gelten 
selbstverständlich auch für Behördensach-
verständige. Aufgrund der allgemeinen 
Dienstpflichten des öffentlichen Bedienste-
ten muss dieser intern auf solche Aus-
schließungsgründe selbst hinweisen, die 
nicht notwendigerweise auch dem Vorge-
setzten in der Behörde bekannt sind. 
Weiterhin gehört zur Unabhängigkeit auch, 
dass keine Befangenheit im weiteren Sinne 
vorliegt. Diese kommt viel häufiger vor, weil 
hier schon die Besorgnis der Befangenheit 
als Ablehnungsgrund ausreicht. Diese Be-
sorgnis der Befangenheit muss ihren Grund 
im Verhalten oder in der Person des Sach-
verständigen haben und unterliegt immer 
der gerichtlichen Bewertung. Hier reicht 
insbesondere jedes Verhalten, das geeig-
net ist, Misstrauen gegen die Unparteilich-
keit zu begründen. Das Besondere an die-
ser Befangenheit im weiteren Sinne ist, 
dass der Angeklagte oder die Verteidigung 
oder ein anderer Verfahrensbeteiligter die-
se ausdrücklich rügen muss, damit sie bei 
einer revisionsrechtlichen Prüfung des Ur-
teils berücksichtigt werden kann. Das Ge-
richt kann jederzeit von Amts wegen einen 
Sachverständigen wegen der Besorgnis 
der Befangenheit ausschließen. 

Weisungsfrei 

Eine weitere Grundlage der Sachverständi-
gentätigkeit ist, dass der Sachverständige 
weisungsfrei sein Gutachten erstellt. Dies 
beinhaltet insbesondere, dass sich eine 
Behörde, die Sachverständigengutachten 
erstellt, institutionell so aufstellen muss, 
dass ein Eingriff kraft Direktionsrecht des 
Arbeitgebers auf den Inhalt des Gutachtens 

ausgeschlossen ist. Eine schriftliche 
Dienstanweisung, aus der dies unmissver-
ständlich hervorgeht, ist im Konfliktfall vor 
Gericht hilfreich. Prägend für die Gutach-
tenerstellung müssen das unbeeinflusste 
wissenschaftliche Arbeiten und die Eigen-
verantwortung des Behördensachverstän-
digen sein. Dies gilt namentlich für die Me-
thodenauswahl und den wertenden Inhalt 
jedes Gutachtens. 
Dies schließt nicht aus, dass sich die Be-
hörde für wiederkehrende Aufgaben gene-
rell ein wissenschaftlich fundiertes Quali-
tätsmanagement gibt, um vom einzelnen 
Auftrag des Gerichts unabhängig die Ob-
jektivität und Zuverlässigkeit ihrer Untersu-
chungen sicherzustellen. 
Nicht Teil der Weisungsfreiheit bei Behör-
dengutachten ist die Auswahl des konkre-
ten Mitarbeiters bzw. die Zuweisung eines 
konkreten Sachverständigenauftrags an 
einen bestimmten Mitarbeiter. Insoweit ist 
es behördenimmanent, dass diese Steue-
rung der eigenen Ressourcen der Behör-
denleitung obliegt, insbesondere wenn 
man mehrere Sachverständige für das glei-
che Thema in seinen Reihen hat. Durch die 
Auswahl einer Behörde als Leistungser-
bringer bei einem Gutachten überträgt der 
Richter gerade diese Auswahlverpflichtung. 

Persönliche Leistungserbringung 

Ebenfalls problematisch kann bei Behör-
densachverständigen die persönliche Leis-
tungserbringung sein. Es ist anerkannt, 
dass die Zuarbeit durch Hilfskräfte, etwa 
durch Laborassistenten, die persönliche 
Leistungserbringung nicht tangiert, soweit 
der für das Sachverständigengutachten Zu-
ständige die Arbeit seiner Hilfskräfte gewis-
senhaft überwacht. Eine selbstständige 
Bearbeitung durch Hilfskräfte ist nur im 
Rahmen standardisierter, wissenschaftlich 
gesicherter und hinsichtlich der Qualität 
überprüfter Verfahren zulässig. Die Bewer-
tung der Ergebnisse steht dann gleichwohl 
allein dem Behördensachverständigen zu. 
Nicht zulässig, weil die Besorgnis der Be-
fangenheit begründend, wäre eine Gutach-
tenerstellung, bei der nicht mehr nachvoll-
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ziehbar ist, welcher konkrete Mitarbeiter 
der ersuchten Behörde  welche Bewertung 
getroffen hat und wer eine konkrete Bewer-
tung verantwortet. Dies schließt selbstver-
ständlich nicht aus, dass bei einem Spuren-
zusammenhang – z. B. bei mehreren 
Spuren, die am selben Tatort gesichert wur-
den und ihre Ursachen im gleichen Tatge-
schehen zu haben scheinen – mehrere Be-
hördensachverständige unterschiedlicher 
Disziplinen parallel Teilgutachten erstellen 
und dann ein gemeinsames Gutachten auf 
der Basis unterschiedlicher Untersu-
chungsmethoden ggf. auch zu verschie-
denartigen Spuren erstellen. 
Hier muss jedoch transparent ausgewiesen 
sein, wer welche Teile verantwortet. Nach 
dem erwähnten § 256 Abs. 2 StPO kann 
dann auch nur ein Behördensachverständi-
ger zur Vertretung des Gutachtens in der 
Hauptverhandlung benannt werden. Dies 
schließt jedoch wegen der Aufklärungsver-
pflichtung des Gerichts nach § 244 Abs. 2 
StPO nicht aus, dass bei gegebenem An-
lass das Gericht die Beweiserhebung auf 
mehrere oder gar alle Behördensachver-
ständigen, die mitgewirkt haben, ausdeh-
nen muss. 

Haftung 

Wenn jemand durch fehlerhafte Gutach-
tenerstellung ein Schaden entstanden ist, 
haftet grundsätzlich der Gutachter nach 
den allgemeinen zivilrechtlichen Regeln. 
Dies beinhaltet für einen Privatgutachter 
auch die Haftung für einfache Fahrlässig-
keit. Hier hat der Gesetzgeber für allgemein 
vereidigte Sachverständige in § 839a BGB 
eine Haftungseinschränkung vorgesehen, 
die einfache Fahrlässigkeit ausschließt. 
Für den Behördensachverständigen gilt da-
gegen allgemeines Amtshaftungsrecht, § 
839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG. 
Hiernach ist nicht nur die Haftung auf grobe 
Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Zu-
sätzlich haftet im Außenverhältnis immer 
der Dienstherr. Regress nehmen kann  
er nur bei grober Fahrlässigkeit und Vor-
satz und dabei auch nur im Rahmen aner-
kannter Billigkeitserwägungen. Da fast  
alle Diensthaftpflichtversicherungen grobe 
Fahrlässigkeit und Vorsatz als Versiche-
rungsfall ausschließen, gibt es für diese 
kaum Anwendungsbereiche. Bei der Haf-
tung ist der Behördensachverständige da-
her privilegiert. 
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Die Forschungsstrategie  
der FHPolBB 

Die Fachhochschule der Polizei die Landes 
Brandenburg (FHPolBB) hat sich vor eini-
gen Jahren aufgemacht, polizeibezogene 
Forschung in Brandenburg gezielt auszu-
bauen und als festen Bestandteil des fach-
hochschulischen Aufgabenportfolios zu 
etablieren. Dabei sollen durch eine fest ins-
tallierte Forschungsinfrastruktur förderliche 
Bedingungen für Forschungsaktivitäten ge-
schaffen werden, um damit den hauptsäch-
lichen Restriktionen zu begegnen, die in 
der Vergangenheit eine polizeibezogene 
Forschung an der Fachhochschule er-
schwert haben. 
Die FHPolBB hat am 20.09.2012 in einem 
Workshop der Abteilung 4 des Innenminis-
teriums mit der Führungsspitze aus Minis-
terialabteilung, Polizeipräsidium, Zentral-
dienst der Polizei, Fachhochschule und 

anderen Einrichtungen des betreffenden 
Zuständigkeitsbereiches eine grundsätzli-
che strategische Ausrichtung vorgestellt, 
die auch Aussagen zum Thema Sicher-
heitsforschung beinhaltet. Diese Ziele for-
mulieren einen in der mittelfristigen Zukunft 
liegenden Zustand, der an der FHPolBB 
erreicht werden soll. Sie sind so formuliert, 
dass der anzustrebende Zustand in der Ge-
genwartsform formuliert ist:

 � An der FHPolBB findet anwendungsbe-
zogene, auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen des Landes Bran-
denburg und die Bedarfe der branden-
burgischen Polizei abgestimmte, qualita-
tiv hochwertige und den aktuellen 
wissenschaftlichen Standards entspre-
chende Forschung statt.

 � Die Forschung an der FHPolBB orien-
tiert sich an strategischen Themenfel-
dern, die sich aus den längerfristigen 
Trends im polizeilichen Lagebild, den 

Eine Denkfabrik für die 
brandenburgische Polizei?
Anwendungsorientierte Sicherheitsforschung an der  
FHPol Brandenburg

Jochen Christe-Zeyse

Hochschulen wie die Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg haben zwar den 
mehr oder minder explizit formulierten Auftrag, neben ihren Aufgaben in der Aus- und Fort-
bildung auch anwendungsnah zu forschen, doch sehen sich forschungswillige Lehrkräfte 
insbesondere an kleineren Fachhochschulen mit einer Reihe von Problemen konfrontiert: 
Ein im Vergleich zu den Universitäten recht hohes Lehrdeputat lässt wenig zeitlichen Spiel-
raum, das Fehlen eines akademischen Mittelbaus von Assistenten, Doktoranden oder stu-
dentischen Hilfskräften schränkt die Möglichkeiten zusätzlich ein, und der häufig anzutref-
fende Mangel an unterstützender Infrastruktur, die etwa bei der Acquise und Administration 
von Drittmitteln helfen könnten, erschwert ein entsprechendes Engagement zusätzlich. 
Die Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg hat vor einigen Jahren den Weg 
beschritten, die Rahmenbedingungen für eine anwendungsorientierte Polizeiforschung so 
zu verbessern, dass auch an einer vergleichsweise kleinen Fachhochschule relevante For-
schung stattfinden kann. Ein wichtiger Aspekt bei der Einrichtung einer entsprechenden 
Infrastruktur ist dabei auch die Transparenz bezüglich der Kriterien, an denen sich ein For-
schungsengagement der Fachhochschule ausrichtet. An der Fachhochschule der Polizei 
des Landes Brandenburg richten sich diese Kriterien vor allem an den spezifischen regio-
nalen Lagebildern, den Kompetenzfeldern des hauptamtlichen Lehrpersonals sowie an den 
infrastrukturellen Rahmenbedingungen der Region Berlin/Brandenburg aus.
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wirtschaftlichen, sozialen, geografischen 
und demografischen Gegebenheiten, 
der Verkehrsinfrastruktur sowie weiteren 
polizeilich relevanten Aspekten ergeben.

 � Die Ausstattung der FHPolBB mit wis-
senschaftlichem Personal ist für eine re-
levante anwendungsorientierte For-
schung auskömmlich.

 � Die strategischen Forschungsschwer-
punkte werden mit der Polizei Branden-
burg und dem Ministerium des Innern 
abgestimmt.

 � Die FHPolBB arbeitet eng mit anderen 
wissenschaftlichen Einrichtungen zu-
sammen und ist Teil eines Netzwerks 
von Einrichtungen, die in der Sicher-
heitsforschung aktiv sind.

 � Die FHPolBB koordiniert die For-
schungsaktivitäten auf dem Feld der po-
lizeibezogenen Forschung in Branden-
burg.

 � Forschung und Lehre sind eng miteinan-
der verzahnt; die Ergebnisse fließen in 
die Lehre und die Weiterbildung ein und 
werden so der Polizei zugänglich ge-
macht.

 � Die FHPolBB genießt in der Polizei 
Brandenburg, in den Polizeien anderer 
Länder, in der Wissenschaftslandschaft 
Brandenburgs und darüber hinaus einen 
Ruf als innovative, an den Standards 
wissenschaftlicher Exzellenz ausgerich-
tete Hochschule.

Damit diese Ziele nicht lediglich Absichtser-
klärungen bleiben, wurden damit auch Indi-
katoren formuliert, an denen der Grad der 
Zielerreichung gemessen werden kann. 
Dies sind: 

 � Publikationen (Zahl, Qualität)
 � Wissenschaftlich ausgerichtete Informa-

tionsveranstaltungen, Tagungen und 
Konferenzen an der FHPolBB für Ange-
hörige der Polizei Brandenburg und ent-
sprechendes Fachpublikum

 � Ergebnisse der Bewertung durch Eva-
luationen, Expertenbefragungen, Peer 
Reviews, Rezensionen usw.

 � Zahl und Dimension von Forschungs-
projekten

 � Eingeworbene Drittmittel
 � Angestelltes wissenschaftliche Personal

Diese Indikatoren werden in einem jährli-
chen Forschungsbericht erhoben und öf-
fentlich gemacht. 

Institutionelle  
Rahmenbedingungen

Bei der Aufgabe, das Forschungsprofil an 
der FHPol Brandenburg zu verbessern, wa-
ren im Wesentlichen zwei personelle Eng-
pässe zu berücksichtigen: zum einen die 
geringe Zahl derjenigen Lehrkräfte, die für 
Forschungsarbeiten zur Verfügung stehen, 
sowie zum anderen die nur unzureichend 
vorhandenen Kapazitäten für die Administ-
ration von Forschungsprojekten, die Ein-
werbung von Drittmitteln und die Pflege von 
Forschungsnetzwerken.

Personelle Kapazitäten in der  
Forschung

Grundsätzlich können sich Forscherinnen 
bzw. Forscher entweder aus dem festange-
stellten Lehrpersonal (in erster Linie Pro-
fessoren, aber auch andere Lehrkräfte, die 
über die entsprechenden Kompetenzen 
verfügen) rekrutieren oder aus wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbei-
tern. Die Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter lässt sich wiederum aufteilen in 
festangestellte Mitarbeiterinnen bzw. Mitar-
beiter und solche, die speziell für ein be-
stimmtes Forschungsvorhaben und damit 
in der Regel zeitlich befristet eingestellt 
werden. 
Die FHPolBB sieht sich dabei jedoch mit 
denselben personellen Restriktionen kon-
frontiert wie die meisten Fachhochschulen 
in Deutschland: 

 � Professoren und andere wissenschaft-
lich ausgebildete Lehrkräfte, die für For-
schungsvorhaben in Frage kommen, 
haben eine durchschnittliche jährliche 
Unterrichtsbelastung von 684 Lehrver-
pflichtungsstunden – wobei es zwar  
Ermäßigungs- und Anrechnungsmög-
lichkeiten gibt, die Sicherstellung des 
Lehrbetriebs jedoch Priorität hat.

 � Die FHPolBB verfügt (zumindest derzeit 
noch) über keine Assistenten, keine 
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Doktoranden, keinen akademischen Mit-
telbau und keine geprüften oder unge-
prüften Hilfskräfte. Die Zahl der festan-
gestellten wissenschaftlichen Mitarbeiter 
ist derzeit noch sehr klein.

 � Die Semesterferien an der FHPolBB 
sind deutlich kürzer als an anderen 
Hochschulen. Sie beschränken sich auf 
die vorlesungsfreie Zeit von wenigen 
Wochen im Sommer und zwischen den 
Weihnachtsfeiertagen und Neujahr. 

Der Stellenplan für die Lehrkräfte sieht an 
der FHPolBB für die kommenden Jahre ins-
gesamt acht W2-Professuren vor. Davon 
werden die folgenden Fächer abgedeckt: 
Eingriffsrecht, Staats- und Verfassungs-
recht, Verkehrsrecht, Kriminalistik, Krimino-
logie / Psychologie sowie Organisations- / 
Personalentwicklung. Lehrveranstaltungen 
in Fächern wie Eingriffsrecht, Einsatzlehre, 
Verkehrslehre, Recht des öffentlichen 
Dienstes, Führungslehre, Zeitgeschichte 
der Polizei oder Englisch werden zudem 
von Lehrkräften des höheren und gehobe-
nen Dienstes abgedeckt, von denen die 
meisten Polizeibeamtinnen und -beamte 
sind. 
Die im Vergleich mit anderen derartigen 
Einrichtungen begrenzte Zahl an Stellen 
schränkt die Möglichkeiten zu forschen al-
lein schon deshalb ein, weil der teilweise 
Ausfall einer Lehrkraft planerisch oft nur 
durch den verstärkten Einsatz von Lehrbe-
auftragten kompensiert werden kann. Zwar 
hat die FHPolBB mit externen Lehrkräften 
überwiegend gute Erfahrungen gemacht, 
doch können Lehrbeauftragte ein Fach na-
turgemäß nicht im selben Umfang abde-
cken, d. h. inhaltlich durchdringen und wei-
terentwickeln, wie hauptamtliche, erfahrene 
und fachlich entsprechend ausgewiesene 
Lehrkräfte. 

Personelle Kapazitäten bei der  
Forschungsadministration

Doch häufig brauchen Forscher, insbeson-
dere dann, wenn sie empirisch forschen 
wollen, neben den persönlichen Freiräu-
men (in der Regel sichergestellt durch De-
putatsermäßigungen oder Forschungsse-

mester) auch institutionelle Bedingungen, 
um forschen zu können. Denn dann müs-
sen Kontakte zu anderen Akteuren ge-
knüpft werden, etwa zu anderen Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen, zu 
Ministerien und anderen Behörden, zu Fir-
men, Stiftungen, Geldgebern oder Netz-
werken im In- und oft genug auch im Aus-
land. Technische Bedingungen müssen 
gewährleistet sein, es muss die Möglichkeit 
bestehen, Förderanträge zu schreiben und 
Drittmittel akquiriert zu bekommen; von die-
sen Drittmitteln muss wissenschaftliches 
Personal rekrutiert, eingestellt und adminis-
trativ betreut werden; die eingeworbenen 
Drittmittel müssen verwaltet und nach den 
mitunter recht komplexen Bedingungen, 
die nationale oder internationale Förderpro-
gramme vorsehen, regelkonform und effizi-
ent ausgegeben werden. 
Lehrkräfte mit einer Jahreslehrverpflich-
tung von 684  Unterrichtsstunden können 
dies neben ihren Lehr- und Prüfungsver-
pflichtungen meist nicht leisten. Und die 
Verwaltung der FHPolBB verfügte bis vor 
kurzem auch nur sehr eingeschränkt über 
die fachliche Kompetenz, die Lehrkräfte da-
bei wirksam zu unterstützen. Das beinhal-
tet etwa die Fähigkeit, englischsprachige 
Ausschreibungstexte und Regelwerke ver-
stehen und englischsprachige Anfragen be-
antworten zu können, oder die Kompetenz, 
Wissenschaftlern beim Beantragen von 
Forschungsmitteln helfen zu können und 
dann, wenn die Mittel bewilligt sind, das ex-
tern einzustellende wissenschaftliche Per-
sonal zeitnah zu rekrutieren und einzustel-
len. 

Das Institut für angewandte  
Sicherheitsforschung (InaS)

Im Sommer und Herbst 2009 bot sich der 
FHPol Brandenburg die Chance, als Unter-
auftragnehmer in das von der Freien Uni-
versität Berlin initiierte und vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderte Forschungsprojekt 
»Networks against School Shootings« 
(NETWASS) einzusteigen. Die oben be-
reits als Grundvoraussetzung für derartige 
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Forschungsaktivitäten dargestellten institu-
tionellen Kapazitäten, ein solches For-
schungsvorhaben administrativ zu bewälti-
gen, waren zu dem damaligen Zeitpunkt an 
der FHPolBB nur unzureichend vorhanden. 
Vor allem schien nicht gewährleistet, in 
sehr kurzer Zeit entsprechend qualifiziertes 
Personal rekrutieren sowie die kurzfristig 
zugesagten Drittmittel ihrem Bestimmungs-
zweck gemäß einsetzen zu können. 
Um dennoch die Chance zu nutzen, an ei-
nem derart vielversprechenden und sowohl 
politisch als auch polizeilich relevanten 
Projekt mitwirken zu können, gründete der 
Förderverein der Fachhochschule das  
»Institut für angewandte Sicherheitsfor-
schung« (InaS). Dieses Institut wurde mit 
Senatsbeschluss am 22.10.2009 auf der 
Grundlage von § 3 Absatz 3 Satz 2 Bbg-
PolFHG i. V. m. § 17 GrundOFHPol als  
An-Institut der Fachhochschule der Polizei 
anerkannt und soll nach seinem Satzungs-
zweck in erster Linie Forschungs- und Bil-
dungsvorhaben im Bereich der Sicherheit 
durchführen, internationale Aktivitäten in 
Forschung, Lehre und Fortbildung fördern 
sowie Zuwendungen und Drittmittel für ent-
sprechende Aktivitäten akquirieren. Bei der 
Gründung des Instituts mussten jedoch ei-
nige rechtliche und steuerliche Bedingun-
gen berücksichtigt werden, um etwa durch 
die Einwerbung und Einnahme von Drittmit-
teln nicht die Gemeinnützigkeit und damit 
auch die Steuerbefreiung des Förderver-
eins zu gefährden. Diese Probleme wurden 
jedoch durch die Konsultation speziell auf 
das Vereinsrecht spezialisierter Anwälte 
bzw. Steuerberater gelöst. 
Erst durch die Gründung des InaS war es 
möglich, in der zeitlich sehr komprimierten 
Anfangsphase des Projekts die erforderli-
chen Schritte (Stellenausschreibungen, 
Personalauswahl, Einstellung, Verausga-
bung der zugewiesenen Mittel usw.) ohne 
Zeitverzögerung zu gewährleisten. Insofern 
bestätigte sich die mit der Gründung des 
InaS verknüpfte Hoffnung, über ein derartig 
mit der FHPolBB verbundenes An-Institut 
sehr viel schneller und flexibler auf kurzfris-
tig sich bietende Forschungsgelegenheiten 
reagieren zu können, als dies in der regulä-

ren Linienorganisation mit ihren administra-
tiven Abläufen und prozessualen Vorgaben 
möglich gewesen wäre.

Das Institut für Polizeiwissenschaft an 
der FHPol Brandenburg

Als ein weiterer wesentlicher Schritt wurde 
mit Wirkung zum 1.1.2012 im Bereich Leh-
re und Forschung das dem Vizepräsiden-
ten der FHPolBB direkt unterstellte Institut 
für Polizeiwissenschaft (IfP) eingerichtet. 
Erklärtes Ziel dieses Institutes ist die Schär-
fung des wissenschaftlichen Profils der FH-
PolBB, die bessere Verankerung akademi-
schen Denkens sowohl in Studium und 
Ausbildung der Anwärter als auch in der 
Polizei des Landes Brandenburg insge-
samt sowie nicht zuletzt die eigenständige 
Weiterentwicklung einer spezifisch auf das 
Berufsfeld Polizei ausgerichteten For-
schung.
Personell ist das Institut für Polizeiwissen-
schaft derzeit mit sechs Vollzeitstellen  
ausgestattet, die sich folgendermaßen zu-
sammensetzen (in Klammern die Themen-
gebiete):

 � Ein Polizeibeamter im höheren Dienst 
und eine Polizeibeamtin im gehobenen 
Dienst, jeweils mit Hochschulabschluss 
in Betriebswirtschaftslehre (konzeptio-
nelle Arbeit im Themenfeld Sicherheits-
forschung, Administration laufender For-
schungsprojekte, Drittmittelakquise, 
Forschungsanträge, Bewilligung von 
Landesmitteln für das „Brandenburgi-
sche Institut für Gesellschaft und Sicher-
heit“ BIGS) 

 � Ein promovierter Historiker und eine 
Deutschlehrerin (Zentrum für Zeitge-
schichte der Polizei)

 � Ein Diplompsychologe (empirische Fra-
gestellungen, statistische Erhebungen, 
Fragebogengestaltung und methodische 
Dienstleistungen)

 � Ein Kriminalbeamter mit Masterab-
schluss in Kriminologie (Cybercrime, So-
cial Media, Neue Technologien) 

 � Hinzu kommen derzeit eine Psychologin 
und ein Psychologe sowie eine Soziolo-
gin / Kriminologin, die als wissenschaftli-

Erst durch die Grün-
dung des InaS war 
es möglich, in der 
zeitlich sehr kompri-
mierten Anfangs-
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Zeitverzögerung zu 
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che Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter im 
Rahmen des EU-finanzierten For-
schungsprojekt Comparative Police Stu-
dies in the European Union (COMPOSI-
TE) arbeiten.

Zu den Aufgaben des IfP gehören im Ein-
zelnen:

 � Forschungsaktivitäten in der Polizei des 
Landes Brandenburg und an der FH-
PolBB zu koordinieren 

 � für die Polizei des Landes Brandenburg 
relevante Schwerpunktthemen aufzu-
greifen und wissenschaftlich fundiert 
anwendungsorientierte Konzepte zu 
erarbeiten 

 � die Polizei des Landes Brandenburg bei 
Bedarf mit wissenschaftlichen Dienstlei-
stungen bei der Bewältigung ihrer Aufga-
ben zu unterstützen 

 � eigenständig Forschungsarbeiten durch-
zuführen 

 � Hilfestellung zu leisten bei Anträgen für 
drittmittelgeförderte Forschungsprojekte 

 � Forschungsprojekte und vergleichbare 
Vorhaben Dritter fachlich und admini-
strativ zu begleiten 

 � die Polizei des Landes Brandenburg in 
länderübergreifenden und internationa-
len Arbeitskreisen, Gremien oder Kon-
sortien, die sich mit Sicherheitsfor-
schung beschäftigen, zu vertreten 

 � Verbindungen zu anderen Akteuren auf 
dem Feld der Sicherheitsforschung im 
Raum Berlin-Brandenburg zu halten, 
entsprechende Netzwerke aufzubauen 
und weiter zu entwickeln 

 � Informationen aus dem Bereich der Si-
cherheitsforschung zu erheben, zu sam-
meln, aufzubereiten und in das Organi-
sationswissen der Polizei des Landes 
Brandenburg zu überführen 

 � nationale und internationale For-
schungsergebnisse auf deren Nutzbar-
keit für die polizeiliche Praxis hin zu 
überprüfen

Das IfP versteht sich außerdem konkret als 
Servicestelle, die nationale und internatio-
nale Forschungsförderprogramme beob-
achtet, darunter etwa auf nationaler Ebene 
das Sicherheitsforschungsprogramm des 
Bundesministeriums für Bildung und For-

schung (BMBF) oder auf europäischer 
Ebene das 7. Forschungsrahmenpro-
gramm (7. FRP) bzw. aktuell dessen Nach-
folgeprogramm Horizon 2020 sowie die 
spezifischen EU-Programme, die Rahmen 
des »General Programme on Security and 
Safeguarding Liberties« aufgelegt wurden 
(darunter etwa das Programm »Prevention 
of and Fight against Crime« ISEC oder das 
Programm »Terrorism & other Security-re-
lated Risks« CIPS). Aktuelle Ausschreibun-
gen im Rahmen dieser und anderer Pro-
gramme werden auf Relevanz für die 
Polizei des Landes Brandenburg geprüft. 
Und nicht zuletzt wurde dem Institut für Po-
lizeiwissenschaft auch die Zuständigkeit für 
alle mit der institutionellen Förderung des 
Brandenburgischen Instituts für Gesell-
schaft und Sicherheit (BIGS) zusammen-
hängenden Tätigkeiten einer Bewilligungs-
behörde übertragen. 
Zwar wird die Einrichtung eines Instituts für 
Polizeiwissenschaft an der FHPolBB die 
strukturellen Hindernisse für Forschungs-
aktivitäten an (Polizei-)Fachhochschulen, 
etwa die hohe Lehr- und Prüfungsbelas-
tung der Professoren, wenig wissenschaft-
licher Nachwuchs, kein Promotionsrecht 
usw., kaum beseitigen können, doch bietet 
die Einrichtung eines solchen Instituts die 
Möglichkeit, bisherige Aktivitäten besser zu 
koordinieren, Synergieeffekte zu erzielen, 
Kooperationen mit externen Partnern zu 
bilden und Drittmittel für Forschungsprojek-
te zu akquirieren.

Kriterien für ein  
Forschungsengagement  
der FHPol Brandenburg

Selbstverständlich gilt an der FHPol Bran-
denburg die Freiheit von Forschung und 
Lehre nach Art. 5 Abs. 3 GG dahingehend, 
dass Lehrkräfte an der FHPolBB bei der 
Wahl ihrer wissenschaftlichen Schwer-
punkte grundsätzlich frei sind. Doch bedarf 
die Frage, nach welchen Kriterien sich die 
Fachhochschule an Forschungsprojekten 
beteiligen oder Forschungsideen Einzelner 
aufgreifen sollte, zum einen einer grund-
sätzlichen Ausrichtung an vorab formulier-

Die Einrichtung 
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ten Kriterien sowie darüber hinaus einer 
sorgfältigen Prüfung im Einzelfall. Denn 
prinzipiell ist die Zahl denkbarer For-
schungsthemen unbegrenzt, und es  
besteht zum einen die Gefahr, dass man 
sich in der Vielfalt interessanter oder loh-
nenswerter Fragestellungen verliert und 
am Ende nach sachfremden Kriterien ent-
scheidet, etwa dem individuellen Interesse, 
der momentanen Verfügbarkeit personeller 
Kapazitäten oder der Möglichkeit, aus ir-
gendeinem Fördertopf Geld zu bekommen. 
Zum anderen liegt der Einrichtung der bei-
den Institute auch eine konkrete For-
schungsstrategie zugrunde, die inhaltliche 
Schwerpunkte und Kriterien formuliert, 
nach denen sich das Engagement der FH-
PolBB richtet. Diese lassen sich wie folgt 
beschreiben: 

 � Das Ziel bzw. der Forschungsgegenstand 
des Projekts sollte einen Bezug haben zu 
den spezifischen sicherheitspolitischen, 
polizeistrategischen oder  taktischen Pro-
blemstellungen im Land Brandenburg. 
Typische derartige Problemstellungen 
sind etwa die Polizeiarbeit in dünnbesie-
delten Räumen, im »Speckgürtel« eines 
großstädtischen Ballungsraumes, unter 
den Bedingungen der spezifischen wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und de-
mografischen Umwälzungen der Neuen 
Bundesländer, im Grenzgebiet zu einem 
Land Osteuropas und unter den Bedin-
gungen schrumpfender öffentlicher 
Haushalte. Solche typischen Problem-
stellungen existieren jedoch auch mit Be-
zug zu bestimmten Delikts- und Problem-
feldern, die in Brandenburg ein gewisses 
Maß an Relevanz haben, etwa die Krimi-
nalität im Grenzraum, der politische Ex-
tremismus, Rockerkriminalität, Gewalt 
bei Fußballspielen, spezielle verkehrspo-
lizeiliche Herausforderungen (stark  
befahrene Ost-West- und Nord-Süd-Ach-
sen, der Berliner Ring, Alleen, Diskoun-
fälle, Alkoholfahrten, Wildunfälle, Schwer-
lastverkehr usw.), spezifische Fragen der 
Gefahrenabwehr (internationaler Flugha-
fen, Bomben- und Munitionsfunde, Wald-
brände) und damit zusammenhängende 
Themen. 

 � Forschungsthemen, die keinen Bezug 
zu typischen polizeilichen Problemen 
des Landes Brandenburg haben, sind 
damit nicht von vornherein ausgeschlos-
sen, sollten aber darüber hinaus noch 
weitere Kriterien erfüllen, die eine Bear-
beitung an der FHPol Brandenburg plau-
sibel erscheinen lassen. Hierzu gehören 
etwa Aspekte der spezifischen Wirt-
schaftsförderung in der Metropolregion 
Berlin-Brandenburg, Fragen der länder-
übergreifenden oder internationalen Zu-
sammenarbeit oder bestimmte taktische 
und / oder technische Fragestellungen, 
die in der Polizei des Landes Branden-
burg aktuell sind.

 � Das Forschungsthema sollte außerdem 
zu dem Kompetenzprofil der FHPolBB 
passen. Die FHPolBB verfügt derzeit – 
wie oben dargestellt – nur über einen 
zahlenmäßig sehr eingeschränkten Be-
stand an Wissenschaftlern und kann  
somit nicht die gesamte Palette polizei- 
oder sicherheitsrelevanterThemenge-
biete gleichermaßen kompetent abdek-
ken. Gebiete, auf denen die FHPolBB 
ein ›konkurrenzfähiges‹ Maß an Kompe-
tenz aufweist, sind etwa die Forensische 
Medizin, die Kriminaltechnik, Teilberei-
che der Kriminologie und der Kriminali-
stik (Opferschutz, jugendliche Täter), 
spezielle Rechtsbereiche (Eingriffsrecht, 
Verkehrsrecht, Staats- und Verfassungs-
recht, Menschenrechte), Organisations-
wissenschaft (Veränderungsmanage-
ment, Organisationskultur, Management, 
Personalführung), der Themenkomplex 
Cybercrime und sexueller Missbrauch 
mit Hilfe des Internets, Polizeigeschichte 
(Schwerpunkt NS-Zeit und Geschichte 
der DDR), Psychologie sowie empiri-
sche Polizeiforschung. Die Beteiligung 
an einem Forschungsprojekt, für das die 
gesamte Fachkompetenz extern rekru-
tiert werden müsste, wirft besondere Ka-
pazitäts- und Personalrekrutierungspro-
bleme auf und müsste deshalb im 
Einzelfall sorgfältig geprüft werden. 

 � Die FHPolBB ist als Einrichtung im Res-
sortbereich des Ministeriums des Innern 
daran interessiert, gemeinsam mit der 
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Polizei des Landes Brandenburg an wis-
senschaftlichen Fragestellungen zu ar-
beiten. Aus diesem Grund bemüht sich 
die FHPolBB um eine enge und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit der Polizei 
und dem Ministerium des Innern. Die 
Entscheidung über die wissenschaftli-
che Beschäftigung mit Forschungsfra-
gen oder -methoden, die politisch oder 
polizeilich sensibel sind, wird deshalb in 
enger Abstimmung mit dem Polizeipräsi-
dium bzw. dem Ministerium des Innern 
getroffen. 

Der spezifische Kontext  
polizeinaher Forschung

Die Frage, nach welchen Kriterien eine Po-
lizeifachhochschule entscheidet, was sie 
forschen will und bei welchen Forschungs-
aktivitäten Dritter sie sich beteiligen möch-
te, berührt natürlich auch kritische Aspekte, 
die im Folgenden diskutiert werden sollen. 
Dies betrifft einmal die Frage der Freiheit 
von Forschung und Lehre nach Art. 5 Abs. 
3 Grundgesetz, außerdem die Abgrenzung 
zwischen anwendungsorientierter For-
schung und Grundlagenforschung sowie 
nicht zuletzt den Umgang mit der besonde-
ren politischen Sensibilität von Forschungs-
fragen auf dem Feld der Sicherheitspolitik. 

Forschungsfreiheit im Kontext einer  
Polizeifachhochschule

Im vorigen Kapitel wurde bereits klarge-
stellt, dass auch an einer Polizeifachhoch-
schule die grundgesetzlich garantierte Frei-
heit von Forschung und Lehre im Rahmen 
der verfassungsmäßigen Ordnung gilt. 
Doch ist es in diesem Zusammenhang 
sinnvoll, zwischen einer Polizeifachhoch-
schule als interner Hochschule auf der ei-
nen und der Forschungsfreiheit der einzel-
nen Hochschullehrerin bzw. des einzelnen 
Hochschullehrers auf der anderen Seite zu 
differenzieren. Mit Bezug zur Forschung ei-
ner Hochschullehrerin / eines Hochschul-
lehrers, die sich auf Art. 5 Abs. 3 Grundge-
setz stützt, ist der Umstand bedeutsam, 
dass die forscherische Betätigung des Ein-

zelnen immer auch an die individuelle Ver-
antwortung desjenigen geknüpft ist, der in 
eine bestimmte Richtung forscht und seine 
Ergebnisse publiziert. So ist es als Anreiz 
für eine wissenschaftlich solide und auch 
ethischen Maßstäben genügende For-
schung in der Regel ausreichend, dass sich 
Forschungsfragen, Hypothesen, wissen-
schaftliche Methoden und Forschungser-
gebnisse im Diskurs der Fachwelt behaup-
ten müssen und ein individueller Forscher 
auch mit seinem Namen dafür einsteht, 
wenn er Dinge tut oder sagt, die in der 
Fachwelt umstritten sind. 
Das heißt jedoch nicht, dass die FHPolBB 
auch für jedes Thema gleichermaßen Res-
sourcen bereitstellen muss, denn nach 
dem wirtschaftswissenschaftlichen Grund-
satz der Opportunitätskosten ist eine Ent-
scheidung für eine Forschungsaktivität un-
ter der Bedingung begrenzter Ressourcen 
immer auch eine Entscheidung gegen et-
was anderes. Zeitstunden oder Geldeinhei-
ten, die in die Verfolgung des einen Zieles 
gesteckt werden, stehen für die Verfolgung 
eines anderen Ziels demnach nicht mehr 
zur Verfügung. Deshalb ist es sinnvoll, dass 
insbesondere auch eine kleinere Fach-
hochschule mit begrenzten Ressourcen 
zum einen die Kriterien transparent macht, 
nach denen sie eine solche Prioritätenent-
scheidung trifft, zum anderen aber auch ei-
nen Entscheidungsprozess definiert und 
damit transparent macht, wer in welcher 
Form in die Entscheidung eingebunden 
wird. 
Kern des Entscheidungsprozesses ist der 
Forschungsplan der FHPolBB, in dem die 
Forschungsaktivitäten aufgelistet sind, in 
die die FHPolBB offiziell involviert ist. Die-
ser Forschungsplan wird jährlich durch eine 
Abfrage unter den Lehrkräften der FH-
PolBB zusammengestellt und vom Senat 
diskutiert und verabschiedet. Beschließt 
der Senat, ein konkretes Forschungsvorha-
ben nicht in den Forschungsplan aufzuneh-
men, so bedeutet das natürlich kein Verbot, 
sich wissenschaftlich mit dieser Frage zu 
beschäftigen. Es heißt lediglich, dass es 
sich um keinen offiziellen Forschungs-
schwerpunkt der FHPolBB handelt und 
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demzufolge hierfür auch keine Ressourcen 
der FHPolBB eingesetzt werden.  

Praxisnähe vs. Theorie

In der Polizei gibt es erfahrungsgemäß mit-
unter Vorbehalte gegenüber Forschungs-
bestrebungen, die keinen fassbaren Ein-
satznutzen aufweisen. So kann man etwa 
auf den entsprechenden Workshops und 
Besprechungen, wie sie seit wenigen Jah-
ren auch von der Deutschen Hochschule 
der Polizei (DHPol) in Münster unter Einbe-
ziehung von Vertretern der polizeilichen 
Praxis durchgeführt werden, immer wieder 
den Wunsch hören, polizeinahe Wissen-
schaft solle sich nach Möglichkeit mit Fra-
gen beschäftigen, deren Beantwortung 
dem Beamten bei der Bewältigung seiner 
operativen Aufgaben unmittelbar hilft. For-
schungsideen, die in diesem Zusammen-
hang geäußert werden, beziehen sich dann 
konsequenterweise häufig auf die Bewälti-
gung konkreter polizeilicher Probleme. Das 
reicht von der Prüfung des Einsatzwertes 
von Führungs- und Einsatzmitteln oder 
technischer Systeme über die Analyse der 
Wirksamkeit von Bekämpfungsstrategien 
bis hin zur gutachterlichen Prüfung polizei-
lich relevanter Rechtsprobleme. Was viele 
Vertreter der Polizeipraxis in diesem Zu-
sammenhang offenbar eher nicht wollen, ist 
alles, was – etwas vereinfacht ausgedrückt 
– in die Nähe von Grundlagenforschung 
oder Theoriebildung kommt oder etwa die 
kritische Auseinandersetzung mit der Poli-
zei insgesamt betrifft. 
Was vor dem Hintergrund des spezifischen 
Auftrags von Fachhochschulen, möglichst 
praxis- und anwendungsnah zu forschen, 
durchaus verständlich erscheint, stößt je-
doch in der Forschungspraxis schnell auf 
das Problem der Abgrenzung. Denn so klar, 
wie mancherorts gemeint, verläuft die 
Grenze zwischen Anwendungs- und Grund-
lagenforschung nicht, und eine Organisati-
on wie die Polizei ist gut beraten, auch For-
schung zuzulassen, die dazu beiträgt, 
bestimmte Phänomene, Probleme oder 
Praktiken etwas grundsätzlicher zu begrei-
fen, selbst wenn dann die Frage, was denn 

der »Schutzmann auf der Straße« von die-
sen Forschungsergebnissen habe, nicht so 
ohne weiteres beantwortet werden kann. 
Doch kann eine Polizeifachhochschule der 
Aufgabe, in der Funktion einer Denkfabrik 
die Polizei zukunftsfähiger zu machen, nur 
dann wirksam nachkommen, wenn sie 
auch die Möglichkeit hat, ihre Forschungs-
aktivitäten über die Belange der konkreten 
Einsatzbewältigung hinaus zu orientieren. 
Und schließlich ist die Beschäftigung mit 
Fragen der Theorie eng verknüpft mit dem 
Verständnis von Zusammenhängen, das in 
der Lage ist, von Einzelfällen zu abstrahie-
ren und die eigene Konstruktion von Typen, 
Fallgruppen oder Lösungsmustern nach ra-
tionalen Kriterien immer wieder aufs Neue 
zu hinterfragen. Dies wiederum ist die 
Grundvoraussetzung für die Fähigkeit, re-
flektiert zu handeln und die eigene Lernfä-
higkeit zu entwickeln. In diesem Zusam-
menhang sei an das bekannte Zitat des 
deutsch-amerikanischen Psychologen Kurt 
Lewin erinnert, der diese Erkenntnis mit 
dem Satz auf den Punkt brachte: »Nichts 
ist praktischer als eine gute Theorie.« 

Politische Sensibilitäten

Die immer wieder zu hörende Befürchtung, 
Forschung an Polizeifachhochschulen kön-
ne zu wenig Praxisbezug aufweisen, wird 
ergänzt durch die bisweilen ebenfalls geäu-
ßerte Befürchtung, Forschung auf einem so 
sensiblen Feld wie der Inneren Sicherheit 
könne auch schnell Ergebnisse produzie-
ren, die politisch brisant sind und die betrof-
fene Polizei oder sogar den Innenminister 
in erhebliche Bedrängnis bringen könnten. 
Und man muss auch nicht lange nachden-
ken, um auf Beispiele von Forschungsthe-
men zu kommen, mit denen eine Polizei-
fachhochschule ›ihrer‹ Polizei arge 
Probleme bereiten könnte. 
Dabei geht es keineswegs um die Frage, 
ob es zulässig oder sinnvoll wäre, For-
schern einen Maulkorb umzuhängen oder 
mögliche Missstände unter der Decke zu 
halten, sondern um die durchaus berechtig-
te Frage, wie eine bestimmte Fragestellung 
in der Öffentlichkeit verstanden würde und 
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welche Folgen dies hätte. Mit Bezug zu po-
tenziell sensiblen Forschungsthemen spielt 
natürlich der Umstand eine zentrale Rolle, 
dass die FHPolBB eben keine unabhängi-
ge Forschungseinrichtung ist und ihre For-
schungsergebnisse somit nicht nur im rein 
wissenschaftlichen Kontext diskutiert wer-
den würden, sondern potenziell auch im 
politisch oft hoch aufgeladenen polizeili-
chen Kontext. Wenn etwa absehbar wäre, 
dass ein bestimmter Forschungsschwer-
punkt den eigenen Innenminister in eine 
politisch heikle Lage bringt, müsste sich  
die Fachhochschule zu Recht die Frage ge-
fallen lassen, warum sie sich denn unter 
allen denkbaren Forschungsschwerpunk-
ten ausgerechnet diesen herausgesucht 
hat und welche Motive denn dahinter ste-
hen. Und sie muss sich auch die Frage ge-
fallen lassen, ob sie als interne Fachhoch-
schule auch wirklich objektiv genug sein 
kann, einen politisch heiklen Sachverhalt 
unvoreingenommen zu erforschen. Denn 
unabhängig davon, zu welchen Ergebnis-
sen sie kommt, wird sie damit rechnen 
müssen, dass ihre Ergebnisse nicht nur 
aus den Reihen der Fachwissenschaftler, 
sondern auch aus dem Ministerium, den 
Behörden und Dienststellen, den Medien 
oder den Berufsvertretungen sehr kritisch 
aufgenommen werden. Sie wird auch ris-
kieren müssen, dass sowohl die ange-
wandten Methoden als auch die erzielten 
Ergebnisse mit dem latenten Misstrauen 
überprüft werden, dass es möglicherweise 
doch nicht so objektiv zugegangen sein 
mag wie bei einer unabhängigen For-
schungseinrichtung. Ganz ohne Zweifel 
kann es auch auf die eben formulierten Fra-
gen überzeugende Antworten geben, doch 
ist es sicherlich klug, bei der Auswahl von 
Forschungsschwerpunkten auch immer 
den jeweiligen Kontext und den zu erwar-
tenden wissenschaftlichen und gegebe-
nenfalls auch politischen Diskurs mit zu 
berücksichtigen und auf dieser Basis eine 
begründete Entscheidung für oder gegen 
ein konkretes Forschungsthema zu treffen. 
Der eben formulierte Satz darf jedoch kei-
nesfalls so gedeutet werden, als seien 
sämtliche potenziell kritischen Fragen von 

vornherein tabu, denn grundsätzlich kann 
es niemand ausschließen, dass die Wis-
senschaft auch Ergebnisse produziert, die 
einigen Entscheidungsträgern in Politik und 
Organisation nicht gefallen. Die im voraus-
eilenden Gehorsam angesetzte Schere im 
Kopf brächte die Polizei jedoch um eine 
wichtige Möglichkeit der organisationalen 
Selbstreflexion und würde damit auch eine 
forschende Polizeifachhochschule von 
vornherein um jede Möglichkeit bringen, 
sich in der wissenschaftlichen Welt Reputa-
tion aufzubauen. Denn auch für die For-
schung an Polizeifachhochschulen muss 
gelten, dass sich Wissenschaftler zualler-
erst an den Standards ihrer Zunft zu orien-
tieren haben und somit jede Form von ›Ge-
fälligkeitsforschung‹ sehr schnell zum 
Verlust des wissenschaftlichen Rufes führt. 

Vorteile und Perspektiven

Die Fachhochschule der Polizei des Lan-
des Brandenburg ist den Weg über die 
Gründung eines internen Instituts für Poli-
zeiwissenschaft sowie eines Instituts für 
angewandte Sicherheitsforschung in der 
Form eines An-Instituts gegangen und hat 
dabei auch die stellenmäßigen Vorausset-
zungen geschaffen, um die damit verbun-
denen Aufgaben zu bewältigen. Andere 
Hochschulen und Fachhochschulen gehen 
ähnliche Wege. 
Die Polizei des Landes Brandenburg hat 
davon im Wesentlichen drei Vorteile: Der 
erste, unmittelbare Vorteil liegt in der direk-
ten Verfügbarkeit spezifischer regionen  
und lagebezogener wissenschaftlicher Er-
kenntnisse für die Bewältigung konkreter 
Herausforderungen. Verfügt die FHPolBB 
über das erforderliche Maß an wissen-
schaftlicher Kompetenz, hat sie nicht nur 
die Möglichkeit, bestimmte Fragen selbst 
zu recherchieren und der brandenburgi-
schen Polizei die passenden Antworten auf 
ihre Fragen zu liefern, sondern sie kann 
auch mit dem dafür erforderlichen Maß an 
Fachwissen den aktuellen Stand der Wis-
senschaft erheben und die dabei gefunde-
nen Informationen so aufbereiten, dass sie 
für die Polizei unmittelbar nutzbar sind.

Die im vorauseilen-
den Gehorsam 
angesetzte Schere 
im Kopf brächte die 
Polizei jedoch um 
eine wichtige 
Möglichkeit der 
organisationalen 
Selbstreflexion und 
würde damit auch 
eine forschende 
Polizeifachhoch-
schule von vornher-
ein um jede Mög-
lichkeit bringen, sich 
in der wissenschaft-
lichen Welt Reputa-
tion aufzubauen. 
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Der zweite Vorteil liegt in der Möglichkeit, 
sich ein Stück weit abgesetzt von den 
dienstlichen Alltagsaufgaben mit längerfris-
tig relevanten Fragestellungen zu beschäf-
tigen und gewissermaßen als »Denkfabrik« 
Analysen zu strategisch bedeutsamen The-
men zu erarbeiten, Zukunftsprognosen 
oder Szenarien zu erstellen, den Gedan-
kenaustausch zwischen Polizei und Wis-
senschaft zu befördern und Problemlö-
sungsstrategien zu entwerfen. 
Der dritte offensichtliche Vorteil einer for-
schenden Polizeifachhochschule besteht 
in der höheren Lehrkompetenz des Lehr-
personals, denn die forschende Beschäfti-
gung mit einem Gegenstand führt mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit zu einem deutlich 
tieferen Verständnis eines Themas als die 

bloße Aneignung des jeweiligen Wissens 
durch die Lektüre von Büchern oder den 
Rekurs auf die eigenen Erfahrungen. Aus 
diesem Grund ist es durchaus sinnvoll, 
Lehre und Forschung analog zu dem an 
deutschen Hochschulen seit rund zwei 
Jahrhunderten mit Erfolg gepflegten 
Grundsatz eng miteinander zu verzahnen 
und die Forschung dort anzubinden, wo 
auch der berufliche Nachwuchs ausgebil-
det wird. 
Inwieweit die Institutionalisierung der po-
lizeinahen Forschung die Produktion rele-
vanten Wissens auf diesem Sektor tatsäch-
lich fördert, wird die Zukunft erweisen. Die 
FHPolBB ist dabei im Vergleich zu anderen 
Länderpolizeien vergleichsweise gut aufge-
stellt.

Dr. Jochen Christe-Zeyse
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Einleitung

Der Gegenstand dieses Beitrags gründet 
sich auf das Kooperationsprojekt »Entwick-
lung und Validierung von Instrumenten und 
Methoden zur Risikoklassifikation von Se- 
xualdelinquenten für die polizeiliche Prä-
ventionsarbeit (Risikoklassifikation bei Se-
xualdelinquenz)«, das durch die Stiftung 
Deutsche Klassenlotterie Berlin von 2009–
2011 gefördert wurde. Die Projektbeteilig-
ten waren das Institut für Forensische Psy-
chiatrie der Charité Berlin sowie die 
Zentralstelle SPREE des Landeskriminal-
amts (LKA) Berlin. Bei der Zentralstelle 
SPREE handelt es sich um eine spezielle 
Präventionsabteilung2, deren Hauptaufga-
benfeld in der Durchführung praktischer tä-
terorientierter Maßnahmen besteht (bspw. 
Gefährdeansprachen, Umfeldrecherchen, 

Durchsuchungen, Observationen), um dem 
Rückfallrisiko entlassener Sexualstraftäter 
entgegenzuwirken. Aufgrund der begrenz-
ten Ressourcen ist hierbei eine Fokussie-
rung auf Täter notwendig, von denen eine 
vergleichsweise erhöhte Rückfallgefahr 
ausgeht. Darüber hinaus sollten die  
Präventionsmaßnahmen selbstverständ-
lich mit einer möglichst effektiven Redukti-
on des Rückfallrisikos einhergehen. 
In diesem Kontext wurde als Hauptzielstel-
lung des Projekts die Entwicklung von Me-
thoden und Verfahren definiert, welche auf 
der Grundlage der polizeilich primär verfüg-
baren Informationssysteme eine fundierte 
Rückfallrisikoeinschätzung bzw. die Identi-
fikation einer Hochrisikogruppe ermögli-
chen. Zunächst sollte hierbei die Validität 
einer bereits verwendeten Checkliste über-
prüft werden (s. FN 1). Im Weiteren stand 

Welche Rolle spielt das Tatbild?
Risikoklassifikation von Sexualdelinquenten  
für die polizeiliche Präventionsarbeit1

Jürgen Biedermann, Franziska Gallasch-Nemitz, 
Prof. Dr. Klaus-Peter Dahle

Institut für Forensische Psychiatrie – Charité Berlin

Im Folgenden wird eine Rückfallstudie an 955 Sexualdelinquenten vorgestellt. Die hierbei 
untersuchten Täter wurden zwischen 1994 und 2001 in Berlin aufgrund eines sexuellen  
Missbrauchs- oder Gewaltdelikts angezeigt und rechtskräftig verurteilt. Anhand der  
BZR-Auszüge konnte über einen Beobachtungszeitraum von durchschnittlich rund 10  
Jahren das Auftreten erneuter Straftaten überprüft werden. Mittels des aktuarischen Prog-
noseinstruments Static-99R sowie ausgewählter Merkmale des Tatverhaltens  
wurde auf der Grundlage polizeilicher Informationssysteme eine Identifikation von beson-
ders rückfallgefährdeten Sexualstraftätern erzielt. Mögliche Implikationen aus diesen  
Erkenntnissen sollen auch unter Bezugnahme auf das Risikomanagement  
bei rückfallgefährdeten Sexualstraftätern in Brandenburg (HEADS) diskutiert werden.
Dies soll einerseits im Hinblick auf die Einschätzung der Gefährdungssituation eines Tä-
ters, andererseits bezüglich präventiver Ansätze seitens der zuständigen Stellen, die mit 
der Auswahl und der konkreten Durchführung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr be-
traut sind, erfolgen. 
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die Anwendbarkeit klassischer aktuarischer 
Prognoseinstrumente im Fokus (insbeson-
dere des Static-993), die in Deutschland im 
Bereich der forensischen Kriminalprognose 
bereits zunehmend zum Einsatz gelangen4.
Darüber hinaus galt der prognostischen Va-
lidität von sogenannten Tatbildmerkmalen, 
welche die Art und Weise der Tatbegehung 
von Sexualstraftaten charakterisieren, ein 
besonderes Augenmerk. Mit den Erkennt-
nissen zur Risikostruktur der Täter war in 
der weiteren Folge die Hoffnung verbun-
den, Implikationen für die inhaltliche Steue-
rung geeigneter Präventionsmaßnahmen 
abzuleiten. 
Die theoretische Grundlage für die Zielstel-
lungen bildeten dabei die drei allgemeinen 
Prinzipien effektiver Interventionsmaßnah-
men zur Rückfallprophylaxe bei Straftätern 
nach Andrews und Bonta5, die auch im Be-
reich der Sexualdelinquenz ihre Bestätigung 
fanden6. Demnach sollten die Maßnahmen 
entsprechend des Ausgangsrisikos eines 
Straftäters für einen Rückfall dosiert werden 
(Risiko-Prinzip), gezielt auf die individuellen 
Risikobereiche eines Delinquenten fokus-
sieren (Bedürfnis-Prinzip) und die persönli-
chen Voraussetzungen eines Straftäters be-
rücksichtigen (Ansprechbarkeits-Prinzip).
Der spezielle Fokus auf die Tatbildmerkma-
le begründete sich einerseits im privilegier-
ten Zugang der Polizei zu diesen  
Informationen über die Ermittlungsarbeit. 
Andererseits mehrten sich in jüngerer Zeit 
die Stimmen in der Literatur, die das Poten-
zial der Analyse von Tatbildmerkmalen, 
welche ursprünglich im Kontext polizeipsy-
chologischer Ansätze hauptsächlich zur Er-
mittlung unbekannter Täter eingesetzt wur-
den, auch für prognostische Zwecke 
betonen7. In der vorliegenden Studie wurde 
nun einerseits davon ausgegangen, dass 
mit dem Einbezug von Tatbildmerkmalen 
den Vorhersageschwächen bisheriger Pro-
gnoseinstrumente begegnet werden kann 
(s. FN 3) und dass dies andererseits mit 
einem erhöhten psychologischen Verständ-
nis der Risikopotentiale einhergeht. Dieses 
Verständnis sollte wiederum eine verbes-
serte Grundlage für effektive Interventions-
strategien darstellen.

Studiendesign des LKA Projekts

Stichprobe

Die Studie gründete sich auf eine Totalerhe-
bung aller Sexualstraftäter, die in Berlin zwi-
schen 1994 und 2001 aufgrund eines sexu-
ellen Missbrauchs- oder Gewaltdelikts 
angezeigt und anschließend anhand ihrer 
BZR-Auszüge rechtskräftig für dieses Index-
delikt verurteilt wurden (n=1083). Für die 
Analysen wurden in der Folge drei weibliche 
(Mit-)Täterinnen ausgeschlossen, da eine 
gemeinsame Analyse mit männlichen Tä-
tern nicht sinnvoll erschien8. Darüber hinaus 
erfolgte für 54 Täter ein Ausschluss auf-
grund fehlender Akteninformationen; weitere 
71 Täter konnten für die Rückfälligkeitsana-
lysen nicht berücksichtigt werden, da sie 
sich während des Beobachtungszeitraums 
niemals in Freiheit befanden. Letztlich resul-
tierte daher eine Analysestichprobe von 955 
Sexualdelinquenten (Gesamtstichprobe).
Folgt man bei der Einteilung der Indexdelik-
te der Taxonomie von Laubenthal9, so be-
gingen diese Täter mit einem Anteil von 
42% ein Delikt gegen die sexuelle Entwick-
lung (sexueller Missbrauch von Kinder, Ju-
gendlichen oder Schutzbefohlenen; im 
Weiteren verkürzt als sexueller Missbrauch 
bezeichnet), mit einem Anteil von 51% ein 
Delikt gegen die sexuelle Freiheit (sexuelle 
Nötigung/ Vergewaltigung oder sexueller 
Missbrauch Widerstandsunfähiger; im Wei-
teren verkürzt als sexuelle Gewalt bezeich-
net) und mit einem Anteil von 8% ein Delikt, 
welches (tatein- oder tatmehrheitlich) beide 
Straftatkategorien erfüllte. Das Alter bei der 
Tatbegehung variierte zwischen 14 und 77 
Jahren (Mittelwert = 35 Jahre, Standardab-
weichung [Std] = 12 Jahre). Eine Mehrheit 
von 58% der Täter war bei der Tatbege-
hung des Indexdelikts bereits vorbestraft, 
19% auch einschlägig. 
Der überwiegende Teil aller Indexdelikte 
(94%) innerhalb der Gesamtstichprobe wur-
de mit einer Freiheitsstrafe oder Maßregel 
sanktioniert. Die Katamnesezeit betrug im 
Mittel rund 10 Jahre (Std = 3,25 Jahre). Der 
jeweils individuelle Beobachtungsbeginn de-
finierte sich hierbei über das Urteilsdatum 

In der vorliegenden 
Studie wurde 
einerseits davon 
ausgegangen,  
dass mit dem 
Einbezug von 
Tatbildmerkmalen 
den Vorhersage-
schwächen bisheri-
ger Prognose-
instrumente 
begegnet werden 
kann und dass dies 
andererseits mit 
einem erhöhten 
psychologischen 
Verständnis der 
Risikopotentiale 
einhergeht.
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des Indexdelikts oder, im Falle des Vollzugs 
einer freiheitsentziehenden Sanktion, über 
das Entlassungsdatum. Das Beobach-
tungsende ergab sich über den in den BZR-
Auszügen ausgewiesenen Stichtag (und fiel 
in der Regel in den Februar 2010).

Erhebungsmethoden

Zu den Tätern wurden neben den BZR-
Auszügen Informationen aus den polizeili-
chen Datenbanken sowie den polizeilichen 
Kriminalakten der Täter zusammengetra-
gen, wobei das Augenmerk bei letzterer 
Datenquelle auf tathergangsanalytischen 
Informationen lag. Hierzu wurde eigens ein 
spezieller Kodierungsbogen entwickelt, der 
die Begehung einer Sexualstraftat in ver-
schiedene Phasen gliedert und dabei auf 
bekannte verhaltensnahe Konstrukte aus 
der Literatur fokussiert10. Anhand der einbe-
zogenen Datenquellen konnten verschie-
dene aktuarische Prognoseinstrumente 
generiert werden, u. a. der Static-99R, der 
in der Folge näher untersucht wurde (zu 
dessen Aufbau, s. Ergebnisteil). Darüber 
hinaus konnten jene Teile der bis dato ein-
gesetzten Checkliste des LKA Berlin erho-
ben werden, die sich im Wesentlichen auf 
die strafrechtliche Vorgeschichte des Tä-
ters beziehen.

Datenanalyse

Im Rahmen der Datenanalysen bezog sich 
das zentrale Prognosekriterium auf rechts-
kräftig verurteilte Rückfälle aufgrund eines 
Sexualdelikts innerhalb des Beobachtungs-
zeitraums. Zusätzlich erfolgte eine Differen-
zierung der Art und Schwere der sexuellen 
Rückfälle. Als statistische Analysemethoden 
kamen binär logistische Regressionsanaly-
sen11, Überlebenszeitanalysen mittels der 
Kaplan-Meier-Methode sowie χ2-Unab-
hängigkeitstests zum Einsatz.

Ergebnisse des LKA Projekts

In der Gesamtstichprobe ergab sich anhand 
der Überlebenszeitanalysen eine geschätz-
te Rückfallrate für sexuelle Rückfälle von 

13% nach fünf Jahren und 17,4% nach zehn 
Jahren Beobachtungszeit. Diese Befunde 
entsprachen in etwa anderen nationalen wie 
internationalen Befunden zur einschlägigen 
Rückfälligkeit von Sexualstraftätern12. Aller-
dings zeigte sich ein statistisch signifikanter 
Unterschied zwischen sexuellen Gewalt- 
und Missbrauchstätern13. Bei sexuellen Ge-
walttätern betrug die Rückfallrate 8,5% nach 
fünf Jahren und 10% nach zehn Jahren, bei 
sexuellen Missbrauchstätern hingegen 
17,6% nach fünf Jahren und 24,7% nach 
zehn Jahren Beobachtungszeit (Log-Rank-
Test: χ2(1) = 30,3, p < .001). Deutliche Un-
terschiede der einschlägigen Rückfallquoten 
zwischen sexuellen Gewalt- und Miss-
brauchstätern wurden jedoch auch andern-
orts bereits berichtet14.

Die Validität der LKA Checkliste

Die untersuchte Checkliste des LKA wurde 
entwickelt, indem in der Literatur benannte 
Variablen erhöhter Rückfallgefahr eklek-
tisch zusammengestellt wurden. Im Ergeb-
nis differenziert die Checkliste drei Risiko-
gruppen (niedriges, neutrales und hohes 
Risiko) und erreichte eine zwar signifikante 
(Log-Rank-Test: χ2(2) = 7,8, p < .05), aber 
nur sehr schwache Vorhersagevalidität. So 
unterschieden sich die tatsächlichen Rück-
fallquoten zwischen den drei Risikogrup-
pen nach zehn Jahren Beobachtungszeit 
nur marginal von 15% bis 22%. Nähere 
Analysen zeigten, dass das Hauptproblem 
der Checkliste weniger in seinen einzelnen 
inhaltlichen Risikobereichen lag, die einen 
großen Überschneidungsbereich zu den 
verwendeten Konstrukten des Static-99R 
aufweisen (s. u.). Vielmehr erwies sich der 
komplizierte Gewichtungs- und Verrech-
nungsmodus der einzelnen Risikobereiche 
als der zentrale Einflussfaktor in der Re-
duktion der prognostischen Validität.

Die Validität des Static-99R

Der Static-99R setzt sich insgesamt aus 
zehn Risikofaktoren zusammen (vgl. FN 2). 
Bis auf zwei Ausnahmen führen die Risiko-
faktoren bei ihrem Vorliegen zu jeweils ei-

Es zeigte sich ein 
statistisch signifi-
kanter Unterschied 
zwischen sexuellen 
Gewalt- und Miss-
brauchstätern.
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nem Risikopunkt. Die Faktoren 1 und 5 wei-
sen hingegen eine gestufte Kodierung der 
Risikopunkte auf.  Anschließend werden 
alle Risikopunkte einfach aufsummiert. An-
hand dieses Summenscores erfolgt eine 
Zuteilung zu vier verschiedenen Risiko-
gruppen (Niedrig, Moderat-Niedrig, Mode-
rat-Hoch, Hoch). Die einzelnen Risikofakto-
ren lauten: (1) Alter, (2) keine intimen 
Partnerschaften länger als zwei Jahre, (3) 
parallel zum Indexdelikt verurteiltes Ge-
waltdelikt, (4) Gewaltvorstrafen, (5) Anzahl 
sexueller Vordelikte, (6) mehr als drei Vor-
strafen insgesamt, (7) Non-Contact Sexual-
delikte, (8) jemals nicht-verwandtschaftli-
che Opfer (bei Sexualdelikten), (9) jemals 
fremde Opfer, (10) jemals männliche Opfer.
Der Static-99R erreichte eine statistisch si-
gnifikante und deutliche Vorhersageleis-
tung (Log-Rank-Test: χ2(3) = 87,4, p < 
.001). Die Niedrig-Risikogruppe, der 19% 
aller Täter angehörten, ging mit einer ge-
schätzten Rückfallrate von 7% nach zehn 
Jahren Beobachtungszeit einher, wohinge-
gen die Hoch-Risikogruppe, die 16 % aller 
Täter beinhaltete, eine Rückfallrate von 
40% aufwies. Bei der Moderat-Niedrig-Risi-
kogruppe (34% aller Täter) betrug die 
Rückfallrate 12%, bei der Moderat-Hoch-
Risikogruppe (30% aller Täter) belief sie 
sich auf 19%. Die Differenzierungsleistung 
des Static-99R entsprach dabei dem Ni-
veau, wie es in einer internationalen Meta-
Analyse berichtet wurde (vgl. FN 11).

Die Validität eines entwickelten  
Tatbildrisikoscores

Unter Einbezug verhaltenstheoretischer 
Aspekte der Rückfallprognose15 und statis-
tischer Kriterien konnte ein Tatbildrisi-
koscore entwickelt werden. Dieser bezieht 
sich auf sieben Merkmale des Tatverhal-
tens beim Indexdelikt, welche den überge-
ordneten Bereichen Tatvorsatz/ Tatplanung 
und sexuelle Devianz zugeordnet werden 
können (s. Tabelle 1, S. 113). Die logisti-
schen Regressionsanalysen konnten dabei 
aufzeigen, dass diese sieben Merkmale je-
weils einen eigenständigen Beitrag zur Ver-
besserung der Rückfallprognose leisten. 

Die nach dem in Tabelle 1 aufgeführten 
Schema gebildeten Risikogruppen konnten 
eine statistisch signifikante und beachtliche 
Differenzierung des sexuellen Rückfallrisi-
kos leisten (Log-Rank-Test: χ2(2) = 107, p 
< .001). So ging die Niedrig-Risikogruppe, 
die 15% aller Täter beinhaltete, lediglich mit 
einer Rückfallquote von 2% nach zehn Jah-
ren Beobachtungszeit einher, wohingegen 
die Hoch-Risikogruppe mit 25% aller Täter 
ein Rückfallrisiko von 38% aufwies. Die 
Moderat-Risikogruppe wies eine geschätz-
te Rückfallquote von 13% auf und umfasste 
dabei 60% aller Täter. Darüber hinaus er-
wies sich die Differenzierungsleistung des 
Tatbildrisikoscores auch im Rahmen einer 
Kreuzvalidierung als äußerst stabil. Bei die-
ser Kreuzvalidierungsstichprobe handelte 
es sich um eine Selektion aller zwischen 
1995 und 1998 aus dem Berliner Männer-
vollzug der JVA Tegel entlassenen Sexual-
straftäter, die zuvor eine mehrjährige Frei-
heitsstrafe verbüßt hatten. Diese Täter 
konnten somit im Vergleich zur Stichprobe 
des hiesigen Projekts hinsichtlich der 
Schwere ihrer Anlasstaten und der krimi-
nellen Vorgeschichte als im Durchschnitt 
schwerer belastet angesehen werden.

Die Validität einer kombinierten  
Anwendung des Tatbildrisikoscores 
und des Static-99R

Im Weiteren konnte mittels logistischer Re-
gressionsanalysen eine inkrementelle Vali-
dität des Tatbildrisikoscores gegenüber 
dem Static-99R festgestellt werden, d. h. 
die beiden Instrumente ergänzten sich und 
konnten unabhängige Beiträge zu einer 
Verbesserung der Prognose liefern. Dar-
aufhin wurde über logische Verknüpfungen 
der beiden Instrumente eine kombinierte 
Einschätzung gebildet, die vier Risikogrup-
pen beinhaltete. Täter, die sowohl beim 
Static-99R als auch beim Tatbildrisikoscore 
der Hoch-Risikogruppe zugewiesen wur-
den, galten als der Höchst-Risikogruppe 
zugehörig (9% aller Täter). Falls die Zuord-
nung zu einer Hoch-Risikogruppe lediglich 
in einem der beiden Instrumente erfolgte, 
wurden die Täter der Hoch-Risikogruppe 
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zugeteilt (23% aller Täter). Täter, die beim 
Static-99R die Moderat-Hoch oder beim 
Tatbildrisikoscore die Moderat-Risikogrup-
pe besetzten, galten als Moderat-Risiko-
gruppe (58% aller Täter). Alle anderen Fälle 
bildeten die Niedrig-Risikogruppe (Höchs-
tens Moderat-Niedrig beim Static-99R und 
gleichzeitig Niedrig beim Tatbildrisikoscore; 
10% aller Täter).
Diese vier Risikogruppen konnten das se-
xuelle Rückfallrisiko über die gesamte Be-
obachtungszeit deutlich differenzieren, wo-
bei sich die Unterschiede auch als 
statistisch signifikant erwiesen (Log-Rank-
Test: χ2(3) = 158, p < .001). Dabei ergab 
sich über die Gruppen eine Spannbreite 
des Rückfallrisikos von 2% bis 56% (s. Abb. 
1, S. 114). Auch dieses Klassifikationssys-

tem der Kombination aus Static-99R und 
Tatbildrisikoscore erwies sich innerhalb der 
erwähnten Kreuzvalidierungsstichprobe 
insgesamt als sehr stabil. 

Zur Konstanz und Schwere erneuter 
Sexualdelikte

Die Analysen zur Art und Schwere erneuter 
Sexualdelikte erbrachten zunächst eine re-
lativ hohe Konstanz der Deliktgruppe, d. h. 
es ergaben sich starke Zusammenhänge 
zwischen der Deliktgruppe beim Index- und 
Rückfalldelikt (χ2(2) = 79,5, p < .001). Be-
zogen auf alle einschlägig rückfälligen Tä-
ter (n=155) wurden sowohl rund drei Viertel 
der sexuellen Missbrauchstäter wiederum 
aufgrund eines sexuellen Missbrauchsde-
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1. Keine Gruppentat 
eines jugendl./ 
heranw. Täters 

Die Tat wurde nicht von einem jugendl./ heranw. Täter in der 
Gruppe (mind. 2 Täter) verübt. ? 

2. Hinweise auf 
dezidierte 
Tatplanung 

Der Entschluss zur Tat entstand nicht aus einer Situation im 
unmittelbaren Vorfeld der Tat, sondern der Täter intendierte 
bereits im Vorfeld der Tat die Herstellung von günstigen 
Umständen für den Übergriff. Planungsmerkmale sind bspw. 
das gezielte Mitführen von Mitteln zur Tatdurchführung, 
Cruising-Verhalten oder eine inszenierte Kontaktaufnahme. 

? 

3. Gezielte Suche nach 
einem fremden Opfer 
(Cruising) 

Der Täter begab sich gezielt auf die geografische Suche nach 
einem fremden Opfer, indem er sich bspw. in der Nähe von 
Spielplätzen bzw. anderen Orten aufhielt, an denen sich 
potenzielle Opfer vermehrt befinden, oder mit seinem Auto 
bestimmte Strecken abfuhr. 

? 

4. Konsequente/ 
zielgerichtete 
Annäherung an das 
Opfer 

Der Täter lockte das Opfer mittels einer kommunikativen/ 
vertrauensbildenden Strategie in seine Nähe oder inszenierte 
hierfür gezielt eine Situation (z. B. eine Polizeikontrolle). Oder: 
Der Täter nutzte ein Überraschungsmoment aus, um das Opfer 
abrupt oder gewalttätig zu überrumpeln. Der Täter bediente 
sich also nicht allein eines situativ gegebenen sozialen 
Abhängigkeitsverhältnisses. 

? 
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 5. (Auch) männliche(s) 
Opfer bei Anlasstat Der Täter hatte mindestens ein männliches Opfer. ? 

6. Visuell-sexuelle 
Stimulation im 
Tatverlauf 

Der Täter stimulierte sich (auch) durch die visuelle Betrachtung 
seines Opfers (Opfer soll posieren/ masturbieren/ wird 
fotografiert/ gefilmt). 

? 

7. Sexualisierter 
Sprachstil des Täters 
bei der Tat 

Der Täter kommunizierte über rein instrumentell-sexuelle 
Forderungen hinaus in sexualisierter Art und Weise (bspw. 
„Dirty Talk“, „aufklärende“ Gespräche bei Kindern). 

? 

  ∑   

  Risikostufen 
Niedrig: 

Moderat: 
Hoch:  

0 bis 1 Punkte 
2 bis 3 Punkte 

4 oder mehr Punkte 
 

 
Tabelle 1: Die Erfassung und Verrechnung der Risikomerkmale des Tatbildrisikoscores
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likts als auch rund drei Viertel der sexuellen 
Gewalttäter wiederum aufgrund eines se-
xuellen Gewaltdelikts verurteilt16. Bei den 
im Tattyp veränderten Rückfalldelikten do-
minierten bei den ursprünglichen sexuellen 
Missbrauchstätern sogenannte Non-Con-
tact Taten (v. a. kinderpornografische Delik-
te; in 19% der Fälle), bei den ursprüngli-
chen sexuellen Gewalttätern kam es 
hingegen häufiger zu sexuellen Miss-
brauchstaten (in 17% der Fälle). 
Wurden bei erneuten Sexualdelikten 
schwere von leichten Rückfalldelikten da-
durch unterschieden, dass es sich bei ers-
teren um einen besonders schweren Fall 
des sexuellen Missbrauchs (§ 176a Abs. 2, 
3; § 176b StGB) oder der sexuellen Gewalt 
(§ 177 Abs. 2-4, § 178, § 179 Abs. 4 StGB) 
handelte, so ergab sich zunächst ein signi-
fikanter Zusammenhang zur entsprechen-
den Schwere des Indexdelikts (χ2(1) = 9,9, 
p < .01). Allerdings konnte eine nähere 
Analyse offenlegen, dass dieser Zusam-

menhang nicht mehr besteht, falls sexuelle 
Missbrauchstäter getrennt von sexuellen 
Gewalttätern betrachtet werden. Demnach 
begingen sexuelle Missbrauchstäter unab-
hängig von der Schwere ihres Indexdelikts 
in der Mehrzahl aller Fälle leichte Delikte (in 
rund 70% aller Fälle), sexuelle Gewalttäter 
hingegen in der Mehrzahl aller Fälle schwe-
re Delikte (ebenso in rund 70% aller Fälle).

Implikationen für die  
polizeiliche Präventionsarbeit  
in Brandenburg

Die Prävention rückfallgefährdeter Sexual-
straftäter wird bundesweit zunehmend nicht 
mehr als alleiniges Handlungsgebiet der 
Justiz, sondern im Sinne einer sogenann-
ten Tertiärprävention auch als Aufgabenfeld 
der Polizei betrachtet (vgl. FN 2). In Bran-
denburg wird das Risikomanagement von 
Sexualstraftätern, die aus der Haft oder 
dem Maßregelvollzug entlassen wurden, 
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Abb. 1:  
Überlebensfunktionen der Risikogruppen nach kombinierter Anwendung des Tatbildrisi-
koscores und des Static-99R. RR = Rückfallrate nach einer Beobachtungszeit von 10 Jah-
ren. Die Rückfallrate ergibt sich dabei zu: 1 –  Anteil der Täter ohne sex. Rückfall.
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spezifisch über das HEADS-Konzept gere-
gelt (»Haft-Entlassenen-Auskunfts-Datei-
Sexualstraftäter«). Dahinter verbirgt sich 
nicht allein eine zentrale Auskunftsdatei, 
die von der Zentralstelle HEADS des LKA 
Brandenburg verwaltet wird und in welcher 
präventionsrelevante Informationen zu ei-
nem Täter zusammengetragen werden. 
Das Konzept bezieht sich überdies vor al-
lem auch auf die Gewährleistung eines ad-
äquaten Informationsflusses zwischen den 
im Rahmen der Prävention erneuter Straf-
taten beteiligten Stellen der Polizei und 
Justiz. Darüber hinaus wird darin die Koor-
dinierung sowie Steuerung von polizeili-
chen Gefahrenabwehrmaßnahmen gere-
gelt. Im Vergleich zu Berlin als Stadtstaat 
und der Arbeit der Zentralstelle SPREE er-
gibt sich hier der zentrale Unterschied, 
dass es sich bei Brandenburg um ein Flä-
chenland handelt, das notwendigerweise 
eine verstärkte Delegierung insbesondere 
praktischer Maßnahmen an lokale Stellen 
voraussetzt.
Bei der Durchsicht der schriftlichen Ausar-
beitung des HEADS-Konzepts wird aller-
dings auch deutlich, dass die Rückfallrisi-
koeinschätzung von Sexualstraftätern 
überwiegend als Aufgabe der Justiz be-
trachtet wird. Dabei ergibt sich im Wesentli-
chen ein relativ breiter Fokus auf alle Sexu-
alstraftäter, die unter Führungsaufsicht 
entlassen werden. Hinsichtlich einer mögli-
chen Binnendifferenzierung dieser Klientel 
findet man lediglich einen angehängten Kri-
terienkatalog. Dieser bildet jedoch nur eine 
Ansammlung von einzelnen Risikomerk-
malen, die für eine positive bzw. negative 
Prognose sprechen sollten, und es wird 
kein explizites (geschweige denn empirisch 
validiertes) Verfahren zur Bewertung bzw. 
Integration der dort aufgeführten Merkmale 
dargelegt. Die Ergebnisse unseres For-
schungsprojekts zur Validität der beim LKA 
Berlin ursprünglich verwendeten Checkliste 
zeigen indes sehr deutlich auf, wie sich in-
tuitiv mitunter zwar überzeugende Progno-
semethoden dennoch als empirisch unzu-
reichend valide herausstellen können.
In diesem Kontext lässt sich nun diskutie-
ren, ob sich nicht auch für das LKA Bran-

denburg Vorteile durch eine eigene,  
ergänzende Risikoeinschätzung ergeben 
würden. Eine solche ist keineswegs als un-
mittelbar konkurrierend zu diesbezüglichen 
Einschätzungen seitens der Justiz zu be-
trachten. Vielmehr sollten sich im Sinne des 
erwähnten Risikoprinzips bei Straftäterin-
terventionen Verbesserungen hinsichtlich 
der Dosierung von konkreten Präventions-
maßnahmen der Polizei ergeben, insbe-
sondere falls diese ressourcen- und kos-
tenintensiv sind. Im Weiteren stehen eine 
konzeptuelle Ableitung geeigneter Präven-
tionsmaßnahmen sowie die Adaption an 
Veränderungen des Risikos im Vorder-
grund. Dabei lässt sich die vorgestellte 
kombinierte Risikoeinschätzung mittels des 
Static-99R und Tatbildrisikoscores relativ 
ökonomisch auch über ein Excel-Tool be-
werkstelligen, welches für das LKA Berlin 
entwickelt wurde und den Anwender mittels 
Kommentaren und automatisierten Berech-
nungsalgorithmen durch die Einschätzung 
führt.
Aus der Risikoeinschätzung nach Static-
99R und Tatbildrisikoscore ergeben sich 
keine direkten Implikationen hinsichtlich 
geeigneter Präventionsmaßnahmen. Aller-
dings könnte das Selbstregulationsmodell 
des Rückfalls nach Ward und Hudson17 hier 
inhaltliche Brücken zwischen den erfassten 
Risikomerkmalen, dem daraus resultieren-
den Rückfallrisiko und der Auswahl und 
Gestaltung rückfallpräventiver Maßnahmen 
seitens der Polizei bauen. Dieser Ansatz 
differenziert idealtypisch verschiedene Ty-
pen von Tätern. 
Bei vermeidenden Tätern besteht prinzipiell 
der Vorsatz, nicht mehr straffällig zu wer-
den. Allerdings können innere Spannungs-
zustände und Krisensituationen zu sexuell 
devianten Fantasien und Wünschen füh-
ren, denen die Täter aufgrund mangelnder 
Selbstregulationsfähigkeiten und fehlender 
alternativer Bewältigungsstrategien nicht 
adäquat begegnen können. Der explizit-
annäherungsorientierte Tätertyp weist hin-
gegen keine Selbstregulationsproblematik 
auf, sondern zeichnet sich vielmehr durch 
verfestigte sexuell deviante Präferenzstruk-
turen, eine überdauernd hohe Tatmotivati-

Vielmehr sollten 
sich im Sinne des 
erwähnten Risiko-
prinzips bei Straftä-
terinterventionen 
Verbesserungen 
hinsichtlich der 
Dosierung von 
konkreten Präventi-
onsmaßnahmen der 
Polizei ergeben, 
insbesondere falls 
diese ressourcen- 
und kostenintensiv 
sind. 
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on, aktives Planungsverhalten, die Fähig-
keit zur proaktiver Handlungssteuerung 
sowie spezifisch deliktfördernde Einstellun-
gen aus, die ihm die Befriedigung seiner 
sexuellen Wünsche legitimieren (bspw. 
»Kinder sehnen sich nach Sexualität, es ist 
die Gesellschaft, die ihnen das verbietet«, 
»Frauen stehen doch eigentlich auf Verge-
waltigungen«). Dessen Rückfallrisiko ist 
dementsprechend auch weniger von aktu-
ellen Krisensituationen abhängig. 
Darüber hinaus wird noch ein weiterer Tä-
tertyp angeführt, der gewissermaßen zwi-
schen diesen beiden Typen rangiert. In sei-
nen mangelnden Bewältigungsstrategien 
im Umgang mit Krisensituationen und 
Kränkungen sowie ungenügend ausge-
prägten Selbstregulationsfähigkeiten äh-
nelt er dabei den vermeidenden Tätern. Al-
lerdings empfindet er seine sexuellen und 
aggressiven Bedürfnisse sowohl im Vorfeld 
der Taten als auch danach als legitime An-
sprüche, was er wiederum mit dem explizit-
annäherungsorientierten Tätertyp gemein-
sam hat. Da dieser Typus im Rahmen 
seiner impulsiven Taten zudem charakteris-
tischerweise auf automatisierte Handlungs-
skripts zurückgreift, die ggf. auch seiner 

allgemeinen Dissozialität entstammen, wird 
er als automatisiert-annäherungsorientiert 
bezeichnet.
Im Kontext dieser theoretischen Annahmen 
sollte der Fokus des (polizeilichen) Risiko-
monitorings bei vermeidenden/ unterkont-
rollierten Tätertypen mit einer starken 
Selbstregulationsproblematik folglich auf 
der Erfassung aktueller Krisensituationen 
liegen. Des Weiteren ist gegenenfalls. auf 
einen gesteigerten Suchtmittelkonsum zu 
achten, da dieser eine zusätzliche Redu-
zierung der Selbstregulation zur Folge ha-
ben kann. Überdies könnte sich eine nega-
tive Entwicklung hinsichtlich der Zunahme 
allgemein dissozialer Tendenzen ggf. auch 
auf die Hemmschwelle zur Durchführung 
von Sexualstraftaten erstrecken. Beim ex-
plizit-annäherungsorientierten Tätertyp hin-
gegen sollte der Fokus stärker auf mögli-
chen Tatvorbereitungen liegen, die auch 
aus unproblematischen Lebenslagen her-
aus erfolgen können. So stellt sich hier mit-
unter die Frage, ob ein solcher Täter nicht 
bereits gezielt wieder den Kontakt zu vulne-
rablen Personengruppen sucht (indem er 
Kindern bspw. die Möglichkeit bietet, in sei-
ner Wohnung Videospiele zu spielen, etc.). 

Abb. 2: 
Die Beziehung des Tatverhaltens zu differentiellen Präventionsansätzen. Die Unterschei-
dung zwischen annäherungsorientierten und vermeidenden Tätertypen geht dabei auf 
Ward und Hudson (siehe FN 18) zurück. 
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Abb. 2 (s. S. 116) versucht diese Überle-
gungen zur Ableitung geeigneter Präventi-
onsansätze nochmals schematisch zusam-
menzufassen. 
Indessen handelt es sich hierbei bislang  
um mehr oder weniger plausible erste 
Überlegungen über den möglichen Nutzen 
rückfalltheoretischer Modelle für Zwecke 
der Prävention, deren empirische Validie-
rung noch aussteht. Dies gilt jedoch gene-
rell hinsichtlich der Effektivität der  
polizeipräventiven Maßnahmen zur Rück-
fallverhütung bei Sexualdelinquenz in 

Deutschland und ihrer zugrundeliegenden 
Konzepte und Steuerungsmodelle. Davon 
abgesehen scheint bei der Weiterentwick-
lung solcher Wirkungs- und Steuerungsmo-
delle für die polizeiliche Präventionsarbeit 
der Rekurs auf das Tatverhalten über den 
entwickelten Tatbildrisikoscore hinaus wei-
tere Potentiale hinsichtlich der Art der 
Rückfallrisiken und hierdurch für die Ablei-
tung geeigneter Präventionsstrategien zu 
beinhalten, welche u. a. in kommenden 
Forschungsarbeiten berücksichtigt werden 
sollten. 

Welche Rolle spielt das Tatbild?
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